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Deserviten-Moderation — W— von der Berusung an
das Ober-Appellations-Gericht .

Dienstadt. Siehe Oppurg.
Dienstentlassungen. 2:

Dispensations-Gelder bey den aus Gnade erfolgenden Ehe-
scheidungen sollen, wenn ein oder beyde Theile katholischer Re-
ligion sind und sich im Wohnorte des katholischen Theiles eine öf-

sentliche katholische Schule besindet, dem fatholischen Schul onbe,außerdem dem protestantischen zusließen .

E.
Eigenthumo-Veränderungen —deren Eintritt in Folge Brand-

unglücks auf polizeyliche Anordnung — Vorschrift des diesfallsigen
Verfahrens . . . . . . · .

crblehcnhettn, es soll bey den demselben nach §. 7 Nr. 6 T
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Inhast.

zur Beförderung der n getroffenen allgemeinen Ueberein-
kunft v. 23/0. Juny 1824 Statt sinen. (Vergl. Reg. Biattv. J. 1824 S. 37e66.) ..

G.

Ganerben; denselben soll, im Vetreff der 1794 und bisher vererb-
ten, unter diesseitiger Hoheit stehenden ganerblichen Häuser und
Grundstücke zu Ostheim, da bedungene unübersteigliche Vorzugs-=
und Pfandrecht wegen der aus dem Kontrakte berrührenden Ver-
bindlichkeiten zugestanden seyhnn ¾ .

Garnison-Kirche zu Weimar.
Siehe Parochial= Verhältnifse.

Geldstrafen bey ausgehobenen Verlobungen sollen, wenn ein Thell
oder beyde katholischer Religionsind, und in dem Orte dieser eine
öffentliche katholische Schule ist, dem katholischen Schul-Fonds

zufließen, außerdem aber dem protestantischen Schul- mãondo ver-bleiben
Gesandtschaft — Königl. Französische am Großherzogl.Hofe
Ges chftéthätigkeit der Landesregierungen zu Weimar und zu Ei-

senach in dem Jahre 1826. Diesf. Uebersichten.
Goethe, von — Privilegium zum Schub gegen den Nachdruck der

neuen Ausgabe seiner sämmtlichen schriftstellerischen Werke
Grundgeseb über die landständische Verfassung vom 5. May 1816.

Beie e,C Erläuterung der Is. 30, 58 und 65 deoselben vom 8.
May

Ohrecltel an zu Eisenach. Gesetuiche Bostimmungen im “ „
Aufnahme von Knaben aus der Börgerschule in dasselbe

Herzogin Naria kouise rerand rine.
a) Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche vor, zihrn und nachder Abreise Ihrer Hoheit, als Braue Er. Königl.Hoheit

des Prinzen Friedrich Earl Alerander von Preußen, von Wel-
mar Statt gefunden haben

b) Hmcofullige allgemeine d Er.** vohei debGrohherzeg "
Hofkirche zu PBemar. Siehe Parochial-Herhaltaiss«Hypotheken — anicmesi in den Aemtern Dermbach) alt-

Fuldaischen Antbeils, und Geisa mit Venigentaft. Gesedarüber vom 26. Januar 1827

s. Scite des
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ris legitimirten Arzte auszustellender.— Beybringung desselben
von den in die Schule auszunehmenden sowie von den zur Kenrt
mation angemeldetenKindern(vergl. Nes. Blatt v. J. 1826 S.79—84 und S. 191 Nr. 1)

Impfscheine sollen alle Einwohner von ihren Dienstbothen sich
vorzeigen und die ordnungGmäßige Impfscheine nicht besitzenden
Dinbbope arztlich untersuchen auch, wo nothig, noch impfen

gImph.tontroieurs – en ennersür vushii Tbezirirke "
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Kaufbriefe. Sportelansab für dieselben nach ber Eilenachschen

Sportel-Taxordnung vom Jubee 1793.Siche Sportel- Tuxorbnung.
Kommunen. Erlaubniß für seche zur Prozeß= Sübrung.

iehe Prozeß= Dekrekt.
leüefirmationc-Alter der Kinder. Dieosallsige Bestimmungen
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Siehe strafrechtliche Verhandlungen.
Kriminal-Gerichtsbarkeit. Abtretung derjenigen von Seiten der

Gebrüder Adler, welche ihrem Rittergute Knau über das Dorf
Knau, so wie über. Kleina und mehre Gerichts= Untersassen in
Volkmannêödorf, Neudeck, Schöndorf, Keila und Posen büerzustand

Aunkweree, gewidmet Gr. Königl. heet, dem Großherzoge.Siehe Zusendungen.
9.

Lande -Kollegien, deren öffentliche Erinnerungen an die Unterbe-

hörden 2c. wegen zu ursnTerminen zu liefernder Arbeiten

Medizinische Praxis: die erhiin derselben bekreffend

N.

Nachbar= oder Orts-Bürgerrecht. Vorschriften bey dessen Er,

4. 65.
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73.
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Neujahrsingen von Haus zu Hous. Bekanntmachung des Erfol-
ges der Abschaffung desselben in den einzelnen Diszesen des Wei-

marischen Ober-Konsistorial= Bereiches, (uanh, auch Neg. Blattv. J. 1826 S. 228 Nr.

O.
Ober-Appellations-Gerichtsordnung —provisorische:

a) authentische Interpretation des . 20 Nr. 6 derselben, das von
der Berufung an das Ober-Appellations= Gericht ausgeschlossene
obrigkeitliche Einschreiten in Ansehung der Festsehung von Advo-
katen= Gebühren betresfend .

b) authentische Interpretation des 5. 20 Nr. 2derselben, pornach
die Irrungen zwischen Kindern und ihren Aeltern oder Vormün=
dern über die obrigkeitliche Ergänzung. der von den letzteren den
ersteren versagten Einwilligung in die Abschließung von Verlöbnissen
und Ehebündnissen unter den Che= und Sponsalien-Sachen mit begriffen
und daher von der Ober., Berufung an das Ober-Appellations-Ge-

richt und von anderen Rechtemitteln gutgeschsossen seyn sollen
Obligationen. Sportel- n- ar solche nach der Eisenach'schenSportel-Taxordnung v. J.Erie Sotel- Taxordnung.
Oppurg — Errichtung einer besondern Gerichtöstelle daselbst für die

von Breitenbauch'schen Gerichtsuntersassen in Colba und Dienstädt
Orden —Kenigl. Sachsischer Hausorden der Rautenkrone. Bekannt-

machung wegen dessen Empfanges von Seiten des Berzogs CarlBernhard, Hoheit.
Orden — —— Hausorden derVachsauleit oder vom 9

Falken — dessen Verleihung an verschledene Personen

Orden — fremde — Erlaubniß zum Zregen derselben an einige
Erospesogl. Staatödiener 9Orts-Bürgerrecht —dessen ErtheilunSiehe * oder V—"Bürgerrecht.

Parochsal-Verhälknisse — der Hofkirche, der Stadkkirche
und der Garnison-Kirche zu Weimar. Regulativ darüber v. 1.
Dezember 16827 91Ppatrimonfal- Gerichts-„D'rektoren. Verpslichtung und“ Ein-
welsung neu ernannter für die chveeihnet eriche :e) für das Gericht zu Bergern. .

b) für das Gericht zu Hayn . . . . .

100—102
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e) fur dasd Gericht zu München . . 69.

4q für das Gericht zu Saalboern . . 89.Phosikat zu Creuzburg — dessen Besebun 70.
den Friedrich Gustav Carl — i- vonbessen Ge burt 63.
Prozes-Dekret von Großherzogl. Landes-Oirektion zur Hrozeß-

Führung ven Seiten der Kommunen vor Betretung des Rechté-
wegec; ehe dieses ertheilt oder die in den gesehlich bezeichneten
Fällen erforderliche landräthliche Bescheinigung über die Erfolglo-
sigkeit versuchter Gütepflegung beygebracht, soll von den Anwälten
fär Kommunen ein Prozeß nicht angefangen werden, ansonst sie
ihrer Gebühren und Auslagen vrlus werden (vergl. *Blatt3I. 1826 S. 1—3 Kr. Il) .. 97. III.

O.
Quittungen — gedruckte — sie sind von den Posthaltereyen den

Ertrapost-Reisenden über bezahltes Postgeld vor der Aelahrt von
der Post-Station - „ . 33. V.

1188

Richter — Jcan Paul Frieaaic — Privilegium *r Schet *
den Nachdruck dessen sinmsber Schriften

Salz-Mandat vom 2ten ** 1771:

a) Nuwatio in Bezug WdieTandhabun hetsesben, 4orggo. auchBlatt v. J. 1825 ) 1627

b) Fnmnerhn im Eo Ftt Fu 4c. 5*5%. 1·c die 15—211—
ses Regulatives

Schenkungen. Bic- Vernichfnif 85. VI.
Schiller, von — Prioilegium zum ½ gegen den Nachdruck derneuen Ausgabe nelnen“sämmtlichen Werke 86. L
Schreibmaß. Gesetz darüber v. 7. Sbtober L cvergl. Reg. Blatt

k J.1817S. 104 Fr. 1.) Bekanntmachung wegen -Undin dasselbe 4 34. VII.
Schriften — einzureichende bey'm Ober-Abpellätons-Geeichte zu

Jena — sie mässen in zwey gleichlautenden und gleichmäßig un-
terschriebenen Erxemplaren erfolgen. Diesf. gemeiner Bescheid. 74. III.

Sesen — deren Zueignung an Se. Königl. Hoheit, den Groß.wehe Zusendungen.
'iem S, — Ssintcher — der Kinder. Bestimmung dekhlanas.Termine (irgl. Keg. Blatt v. J. 1826 S. 240 Nr. 61. w.

Schug-Bürgerrecht —dessen ErtheilungSiehe Nachbar= oder dat. Böürgerrecht.



Inha1t.

Sportel-Tare — Königl. Sichsische v. 12. September 1812. —.
Bekanntmachung wegen einzelner Bestimmungen und Ansähe der-
selben für dielenigen Gebiethötheile, wo jene Tarordnung noch
Gesetzeskraft genießt .

Sportel-Taxordnung — vorläusige ia dem Eisenachsschen v. J.
1798. — Nathaglich nahere Bestimmung in Ansehung des Sportel-unncese für Obligationen und Kaufbriefe

Staatsschuld- P#n Gesel im Betreff der auf * Großher=
zogthum ubernommenen, vormahls Konigl Sächsischen Staats=

schuld- Papiere v I. August 1827Stadtkirche zuW Sche Parochial-Verhälnisse.
Stempelpapier. Besehl wegen des sofortigen Verbrauches des

gesetzlichen von Seiten der Unterbehörden und der Anwälte, und

AichgestatkungderBemerkung: „Stempel-Nachtrag“ oder: „susp.“/
Stbelp Snter, erdnng vom 20. Dezemder 1810. Modistaation

des K. 9 derselben, wornach unter gewissen Bedingungen dieösall-
sige Geldreste als Gewährschaft angenommen werden sollen, und
Befehl an die Stempelgelder= Untereinnahmen zu pünktlicher Ein-
sendung der Gelder und Abschlußberechnungen, ingleichen zu Mitver-

legung eines #mresstrten und attestirten Verzeichisses des Stem-pelpapier-VorrathesSteuer-Termine indenI.Jahren1627, 1326, 1829. Das Aus-
schreiben derselben nach Maßgabe des Steuer-Datenttes v. 6. De-zember 1826 (vergl. Reg. Blatt v. J. 1826 S. 251 —254)Stiftungen — fromme — von Gemeinden vR, e für Kir-

chen und Schulen in dem Eisenach schen Ober-Konsistorial-Be-
75reiche seit dem Jahre 1817. Dicklallsge Zusammenstellung

Strafrechtliche Verhandlungen. Diekff. Konvention mit dem

Herzogihume Sachsen Meiningen= okurbfauftn vom 10. Okto-
er .—min von Kosten in Jusiiz=Sach

Siehe Eeucg und Stundung.
T.

Tänzean Fest-, Sonn, und Wochent agen. Aufforderung an die
Hilachschen Justiz . Unterbehorden, die Bittsteller anzuweisen, die
dazu erhaltene Erlaubniß dem Ortspfarrer anzuzeigen zu Einho-
lung ebenmäßiger Genehmigung Behufs der Kontrole über die
diesfallsige Abgabe zur General-Schulkasse

Seie r1ê1 "1 *7 dir
Regierungs= *#Vlattes. thi n.

67-70. —

84. III.
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V.

Vagabunden und Ausgewlesene. Uebereinkunft zwischen der
Großherzogl. und der Fürstl. Schwarzburg= Sanderthaussschen
Regierung wegen wichstseitiher Uebernahme derselben 57—61. II.Verhandlungen, strafrechtliche.— Dieef. Tonuineion,mit dem Her-
zogthume Sachsen Neiningen-Hildburghausen v. 10. Oktober 18277/89. IV.

Vermächtnisse und Schenkungen von Gemeinden und Einzelnen an!
Kirchen und Schulen in aen Eisenach'schen Ober-Konsistorial-Be,reiche seit dem Jahre1 75—82. —Völkershausen — s 5 1 % Patrimonial, Amt ausnahmöweise
dem Justiz= Amtmann Thon zu Tiefenort übertragen 9. IV.

Vollmachten — gedruckte, von Großherzogl. Kammer verlegte —

Erneuerung des durch die Eirkular-Verordnung v. 8. Februar
1758 allgemein vorgeschriebenen Gebrauches derselben und deren
Niterstreckung auf minderwichtige und geringsügige Rechtssachen.22. 56.|. u.

3.
Zinslehen —die an Böürger oder Einwohner zu Ostheim zu Zins=

rchen verliehenen Häuser und Güter der dortigen Ganerben.
Siehe Erblehenherrn.

Zuchthauspredsger zu Weimar. — Besiimmung des Umfangesseiner Seelsorge . "«"«"h«—
Zusendungen von literarischen Erzeugyissen und Kunstwerken und

Zueignungen von Schriften oder Kunstwerken, gerichtet an Se.
Königl. Hoheit, den Großherzoh sie werden ohne vorausgegan-

gene Bestellungen oder da erhaltene Etlaubniß ferner nicht an-genommen . . 82. 1.

Gefertiget in Gemäßheir der ##en Bestimmung des bey Einführung des Grohherzoglichen
Regierung-Blattes erschienenen höchsten Patenks vom 18. Marz 1817.

Weimar den 31. Dezember 1827.

Die Redaktion des Grohyerzoglichen Regierungs-Blattes.

Ernst Müller.



Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 1. Den 26. Januar 1827.

Bekanntmachungen.
I. Um den Betrag von acht Terminen alt-Weimarischer Grundsteuer als

alte Landsteuer und den Birag von vier Weimarischen Terminen alc
Grundeinkommensteuer, zusammen zwölf Termine alt-Weimarischer Grund=
stener, welche nach Verordnung de höchsten Steuer-Patento vom 6. Dezember
1826 in jedem der drey Jahre 1327, 1828 md 1829 entrichtet werden müse
sen, aufzubringen, sind in den nachverzeichneten Kreisen und Landeötheilen des
Großberzogthuns im Sinne der Bestimmungen des Grundgesetzes über die Stener=
Verfassung vom 29. April 1821 zu entrichten, und zwar:

1. In dem Weimarischen-, Jenaischen= und Eisenachischen Kreise
alter Lande (und von allen Grund-Objekten, deren Besteuerung nach
elt-Weimarischer Beschockungs-Norm Statt gefunden hat): zwölf der bisheri-
gen Steuer-Termine, dergestalt, daß jedesmahl am ersten Tage der Monathe
Jannar) Februar, April, May, July, August, Oktober und November
1,1/2 Terminec verfallen sind.

 In den sonst Erfurtischen Landestheilen: fünf und ein halb
Geschoß-Termine, dergestalt, daß den ersten Tag der Monathe Jan nar,
Februar, April, Obtober und November, ein ganzer und den
1. August ein halber Termin verfallen ist.

— —

1 — — Im Amte Tautenburg und den übrigen vormahls Königlich
Sachsischen Thüringischen Ortschaften: vier und funfzig
HPfennige von jedem gangbaren Schocke und fünf und zwanzig und ein
halb ZQuatember, wovon verfallen sind den ersten Tag der nachgesebten
Mohathe



Januar 7 Pfennige 8,1/2 Quatember,
7 „1½Februar - 3 -

April 7 2 3 I
May 6 2 8 -

July 6 " 8 -
August 7 Ob 8 -
Oktober 7 - 8 2

November 7 - 3,1/2 -

IV. In der Grafschaft Blankenhayn und der niedern Herrschaft

(

Kranichfeld werden im Jahre 1827 acht und ein halb der dort
üblich gewesenen Land-Steuern zu entrichten seyn, wovon verfallen sind,
am 1. Januar 1,1/2 Land-Steuer und am ersten Tage der Monathe Fe-
bruar, April, May, July, August, Oktober und November
eine Lamdsteuer.

In jedem der Jahre 1328 und 1829 wird gedachter Landestheil nach
. 15 des Gesebes der Steuer-Verfassung vom 29. April 1821 den Be-
trag von vier alt-Weimarischen Steuer-Terminen als alte Grund-Steuer
zu entrichten und demnach eilf der dort üblich gewesenen Land-Steuern
aufzubringen haben, wovon verfallen, jedesmahl den ersten Tag der Monathe
Januar, April und Oktober, zwey Bandsteuern, ingleichen den
ersten Tag der Monathe Februar, May, July, August und No-
vember, eine Lamsteuer.

In Dienstedt, Tännich und Breitenheerda: sechözig der
daselbst bisher gewöhnlichen Steuer -Termine, wovon verfallen mit
dem ersten Tage der Monathe Jannar, Februar, Oktober und November
acht Termine, ingleichen der Monathe April, May, July und August
sieben Termine.

Im Neustädtischen Kreise: ein und fünfzig Pfennige von
jedem gangbaren Schocke und vier und zwanzig Quatember, wovon
den ersten Tag der Monathe

Januar 7 Pfemige 3 Quatember,
Februar 7 - 3 "b

April 6 2- 8 2-
May 6 “b“° 3 -
July 6 - 3 -



August 6 Pfennige 3 Quatember,
Oktober 6 - 8
November 7 - 8 -

anfallig werden.
VII. In den sonst Fuldaischen Landestheilen: acht und vierzig

der dort bestandenen Steuer-Simplen, von welchen am ersten Tage der
Monathe Januar, Febrnar, April, May, July, August,
Oktober und November, jedesmahl sechs Simplen verfallen.

VIII. In den vormahls Hessischen Landestheilen: funfzehen
der bioherigen Monathö-Stecuern, dergestalt, daß verfallen am
ersten Tage der Monathe Januar, Februar, April, May, Au-

.gust, Oktober und November zwey Monaths-Steuern und am 1.
July eine Monaths-Steuer.

IX. In den Reichêritterschaftlichen Aemtern Lengsfeld und
Völkershausen: zwey und zwey Fünftheile der biöber be-
standenen Ordinarien, wovon verfallen sind am ersten Tage der
Monathe

Januar 1/2 Ordinarium
April 1½ -

July 2/5
Oktober 1
November ½2

X. Von den sowohl in den vormahls Hessischen als in den Reichöritterschaft-
lichen Landestheilen befindlichen Eremtensteuerbaren ÖObjekten
sind sechs Viertheile Eremten-Steuer nach dem Fuße der im Jahre
1821 geschehenen Erhebung derselben zu entrichten, wovon jedesmahl am
ersten Tage der Monathe Jannar, Februar, April, August, Oklober
und November 1/1 jenes Steuerbetrags anfällig wird.

u„„„

Auf Sr. Königlichen Hoheit, des Großherzogs, höchsten Befebl und in
Gemäßheit der dieserhalb in dem höchsten Steuer-Patente vom 6. Dezember
1826 ertheilten Zusicherung wird dieses Alles hiermit zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, und werden zugleich Steuer-Pflichtige sowohl als Steuer-Erheber
erinnert und angewiesen, bey Entrichtung und Erhebung der betreffenden Steuern
die festgesetzten Termine genau zu beachten und übrigens dasjenige, was die



4

Steuer-Erhebungs-Verordnung vom 9. November 1821 vorschreibt, sich al-
lenthalben zur Richtschnur dienen zu lassen.

Weimar am 80. Dezember 1826.
Großherzogliches, Sachsssches Landschafts-Kolleginm.

Ch. Weyland.

II. Dem Kandidaten der Chirurgie, Carl August Gottlob Liebhold aus
Auma, ist, nach vorgängiger Prüfung durch die Großherzogliche Sanitaäts-Kom-
mission allhier, die Ausübung der höheren Chirurgie in den Grohhezoglichen
bLanden verstattet und ihm die Stadt Auma zu seinem wesentlichen Aufenthalte an-

gewiesen worden, welches hierdurch offentlich bekannt gemacht wird.
Weimar den 19. Dezember 1826.

Großherzogliche Sichsische Landes-Direktion.
F. von Schwendler.

III. Auf mebrmals bey uns geschehene Anfrage, wie sich die Schullehrer
nach &amp;. 6 des Impfgesehes vom 26. May d. J. in dem Fall verhalten sollten,
wo die aufzunehmenden Schulkinder den geseblichen Impf-
schein hahmentlich nicht darum produziren können, weil der impfende Arzt int-
mittelst verstorben sey; wird denselben nach numehr mit Großherzoglicher bau-
des-Direktion gepflogener Kommunikation cröffnet, daß von dem ordentlichen
Physitus der Stadt oder des Amtes die Versicherung über geschehene Impfung
durch die betreffenden Aeltern in solchem Falle nachzubringen, bey sonst eintreten-
den Schmierigkeiten aber jedesmahl an die betreffende Polizey-Behörde durch
die Schullehrer Anzeige zu machen ist.

Eisenach den 2.4. Dezember 1826.
Großherzogliches Sachsssches Ober-Konsistorium.

D. J. A. Nebe.

Iv. Dem D. med. et chirurg. Gottheif Adoph Schumann, aus
Cospoda, ist, nach vorgängiger Verpflichtung als praktizirender Arzt, die nach-
gesuchte Erlaubniß zur medizinischen und chirurgischen Praris in den Großherzog-
lichen Landen ertheilr, und die Stadt Neustadt alD zum wesentlichen Aufent-
halte angewiesen worden, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Weimar am 9. Jannuar 1827. «

GroßherzoglicheScichsischcLandes-Direktion.
F. von Schwendler.



Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regitrungs-Blatt.
Nummer 2. Den 20. Februar 1827.

Se. Hoheit, Carl Bernhard, Herzog zu Sachsen-Weimar-Eisenach k. 1.
haben von Sr. Majestät, dem Könige von Sachsen, den Königlich Sachsischen
Hausorden der Rautenkrone erhalten.

Ordenaustheilung.
Des Grohherzogs, Königliche Hoheit, haben dem Koniglich Schsischen Hof-

marschall, Herrn Grafen Bose, zu Dreöden, das Großkreuz Höchstihres Haus-
ordens vom weißen Falken zu verleihen gnädigst geruhet.

Dienstentlassung.
Se Koönigliche Hoheit, der Großherzog, haben dem Kammerherrn und

Hauptmann, Herrn Heinrich I.XIX., Grafen Reuß zu Köstri, die gebetene
Entlassung aus Höchstihren Hof= und Militär-Diensten mittelst höchsten Patents
in Gnaden ertheilt.

Beförderungen.
Deß Großherzogs, Königliche Hoheit, haben den Superintendenten und Ober-

bfarrer, D. Johann Friedrich Heinrich Schwabe zu Neustadt a. d. O., zum
Ober-Konsistorialrath mit Sitz und Stimme in dem Ober-Konsistorium
zu Weimar, ingleichen zum Hof= und Garnison-Prediger hieselbst, den
Revisor, Friedrich Ernst Christian Fiedler allhier, zum Kriegs-Kassirer,
und den Landschaftskasse-Kalkulator, August Heinrich David Pabst, zum Land-
schaftskasse-Revisor ernanne, sodann den Postverwalter und provisorischen
Vorstand des hiesigen Postamtes, Johann Georg Michael Kahlert, zum Post-
meister in hiesiger Residenz-Stadt und den Post-Sekretar, Friedrich August
beser zu Jena, zum Postverwalter daselbst mittelst höchster Dekrete in
Gnaden bestatiget.



Bekanntmachungen.
I. Die von uns gemachte Wahrnehmung, daß einzelne Bestimmungen

und Ansätze der Ksniglich Sichsischen Sportel-Tare vom 12. September 1812
von einigen derjenigen Unterbehörden, bey welchen dieselbe noch gilt, falsch ver-
standen und angewenbet worden, veranlaßt uns zu folgender Bekanntmachung:

1)

—

Bey Würderung von Grundstucken, welche im Bereiche der freywil-
ligen Gerichtsbarkeit vorkommen, darf der unter Ziffer 59 Seite
36 der Tar-Ordmug ausgestellte Ausaßz, gleichviel ob die tarirten Immo-
bilien gebunden oder walzend sind, nur ein Mahl nach dem Ge-
sammtbetrage der Tare sämmtlicher Grundstücke berechnet, nicht aber,
wie bisher hin und wieder geschehen, so viel Mahl als einzelne Grund=
stücke gewürdert wurden, liquidirt werden. .

Es ist jedoch die Statthaftigkeit dieses Ansatzes jederzeit uberhaupt
noch bedingt durch die Nothwendigkeit der richterlichen Leitung
des Tarations-Geschäfts, so daß derselbe nur da zulässig ist, wo
ein specielles Gesetz ausdrucklich vorschreibt, daß die Würderung von
Immobilien in Gegenwart und unter beitung der Gerichtsbehörde ge-
schehen müsse, indem solche der Regel nach, nahmentlich auch bey Kau-
fsen, Erbschaftsberichtigungen, Erörterungen zum Behuf der Dekrets-Er-
theilung für Minderjährige 2c., ganz unnöthig und bloß kostenhäufend er-
scheint.
Der im Ill. Titel der Tar-Ordnung, bey Gegenstanden der freywilligen
Gerichtbarkeit, neben dem: „für Konfirmation,“ gebilligte Ansah: „für
Ertension der Urkunde,“ kann nur in denjenigen FällenStatt finden, in
welchen eine solche Urkunde aus den in den Akten zerstreut befindlichen dies-
fallsigen Materialien, auch wirklich zum Behuf der Konfirmations-Erthei-
lung erst besonders und vollständig entworfen werden mußte, nicht aber
auch da, wo der zu konfirmirende Vertrag 2c. entweder außergerichtlich ent-
worfen und gerichtlich überreicht, oder zu Protokoll mündlich angegeben
schon so vorliegt, daß derselbe der Konfirmations-Urkunbe bloß inserirt zu
werden braucht und das Gericht nur die gewöhnliche Schluß-Klaufel der
Konfirmation beyzufügen hat.

Süämmtliche Unterbehörden derjenigen Gebiethötheile, in denen die mehrer-
wähnte Königl. Sächsische Tarordumg noch Gesetzeskraft genießt, haben sich hier-
nach allenthalben auf das Genaueste zu achten.

Weimar den 15. Dezember 1826. ».
GroßherzoglichchichsischeLandesregierung.

von Muller.
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U. Es sind bisher Fälle vorgekommen,
daß Auslandern, bevor sie noch das Staatöbürgerrecht im Großherzogthume
Sachsen Weimar-Eisenach bey dem unterzeichneten Landes-Kollegium erbeten
und erlangt hatten, von Gemeinden der Großherzoglichen Kande das Orts-
bürger= oder Nachbarrecht zugestanden —, deögleichen:

daß Auslándern von inländischen Gemeinden gestattet worden ist, in ihrem
Orte so lange Zeit hindurch zu wohnen, daß die Zurückweisimg derselben in
den Staat, welchem sie früher angehörten, nach den, mit den meisten
Nachbarstaaten über die Heimathöverhältnisse abgeschlossenen, Verträgen, nicht
mehr geschehen konnte.

Es ist daher für nöthig crachtet worden, den Unterobrigkeiten und den
Ortsvorständen folgende allgemeine Vorschriften zu ertheilen und resp. mit Hin-
weisung auf die Be kanntmachung vom 171. Oktober 1824 (Reg. Bl. vom J.
1824 Nr. 20 S. 125) in Erinnerung zu bringen:
1) keinem Ausländer darf das Ortöbürger= oder Nachbarrecht in einer inländi-

schen Gemeinde bewilligt werden, wenn er nicht zuvor die Aufnahme in den
Großherzoglichen Seaats-Unterthanen= Verband durch einen von Großherzog=
licher Landes-Direktion au5gefertigten Einwanderungs= Erlaubnißschein nachge-
wiesen hat;
allen, in selbstständiger Lage sich besindenden, Personen, welche nicht er-
weislich Staatsangehörige des Großherzogthums Sachsen Weimar-Eisenach
sind, ist der Aufenthalt in Orten des Großherzogthums über die Zeit von
sechs Jahren nicht anders zu gestatten, als wenn sie von der Obrigkeit ih-
reö ausländischen Heimathsortes einen Heimathöschein mit der bundigen Ver-
sicherung,

daß sie mit ihren jehigen oder künftigen Familien zu jeder Zeit un-
weigerlich dort wieder aufgenommen werden sollen,

beybringen.
Inöbesondere haben auch die Stadtrathe nur nach erfolgter Beybringung

solcher Heimathsscheine Ausländer zu Schutbürgern aufzunehmen.
Ausnahmsweise wird, insofern eigenthümliche Umstände dieß bedingen, auf

geeignetes Nachsuchen und auf Berichtserstattung der betheiligten Unterbebörde,
Dispensation von der Vorschrift wegen der Heimathsscheine durch Großherzogliche
Lande Direktion ertheilt werden.

Die Unterobrigkeiten und Ortsvorstände sind den Gemeinden und dem Staate
für jeden, aus der Nichtbefolgung obiger Bestimmungen erwachsenden, Nach-
theil persönlich und mit ihrem Vermögen verantwortlich.

Auch wird, rücksichtlich der Vorschrift unter Ziffer 2, auödräcklich noch
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darauf aufmerksam gemacht, daß, da, in Gemäßheit der erwähnten —die
Heimaths-Verhöltnisse betreffenden — Vertrige mit den benachbarten Staatsre-

gierungen, Unterthanen der letzteren durch einen, in selbststindiger Lage, zehn
Jahre hindurch ununterbrochen fortgesetzten Aufenthalt im Großberzogthume, da-
selbst Heimathorecht erlangen und ihnen darnach die Wiederaufnahme in dem aus-
wärtigen Staate, wo sie vorher heimathöberechtigt waren, versagt werden darf,
jede Gemeinde, in deren Bezirk ein Ausländer in der gedachten Maaße seinen
Aufenthalt nehmen will, sich unverzüglich Gewißheit darüber zu verschaffen hat,
ob der Aufenthaltsuchende nicht unmittelbar vorher schon in einem andern inlän-
dischen Orte gewohnt habe, indem eintretenden Falls diejenige Gemeinde,
welche einem, der angeführten Vertragöbestimmung zufolge, aus dem Groß-
herzogthume nicht mehr wegzuweisenden Ausländer zuleht den Aufenthalt ge-
stattet hat, ohne weiteres angehalten werden wird, denselben forthin in ihrer
Mitte zu behalten.

Weimar den 30. Dezember 1826.
Großherzogliche Sichsische Landes-Direktion.

F. von Schwendler. "

III. Se. Königliche Hoheit, der Großberzog, haben, nach eingeholtem
rechtlichen Gutachten des Großherzoglich Sächsischen und Gesammt Ober-Appella-
tions-Gerichts zu Jena und der beyden Großherzoglichen Landesregicrungen allhier
und zu Eisenach, für nothwendig erachtet, zu §. 20 Nr. 6 der povisorischen
Ober-Appellations-Gerichts-Ordnung eine authentische Interpretation, als gesetz-
liche Bestimmung für das ganze Großherzogthum, mittelst höchster Reskripte vom
15. Dezember 1826 und 12. Januar d. J. in folgender Weise zu ertheilen:.

unter den nach 5. 20 Nr. 6 der provisorischen Ober-Appellations-Gerichts-
Ordnung von der Berufung an das Ober-Appellations-Gericht auögeschlosse-
nen Disciplinar-Sachen ist auch nahmentlich das obrigkeitliche Einschrei-
ten in Betreff der Festsetzung von Advokaten-Gebühren —die sogenannte
Deserviten-Moderation — zu verstehen, sie erfolge vom Richter aus freyem
Antriebe, oder auf Antrag eines Betheiligten und ohne Unterschicb, ob der-
selben eine Vergleichung der Gebührenansätze mit der geseblich oder observanz-
mähßig feststehenden Tare, oder eine freyere Würderung der Arbeiten nach ih-
rem innern Gehalt, nach ihrem Werthe für den zu verfolgenden Zweck, nach
Beschaffenheit des Rechtöstreites, nach Umfang des Streitgegenstandes u. l.
w.) oder endlich ein urtheil über die Nothwendigkeit und Zweckmähigkeit vor-
genommener Handlungen zum Grunde liegt. ««

Dagegen leide diese Bestimmung nicht auf die eigentlichen Disciplinar-
Strafen, also auch nicht in dem Falle Anwendung, wenn die Geböhren
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eines Anwalted, ganz abgesehen von der Zuläffigkeit der einzelnen Ansätze,
wegen vorseblicher oder schuldhafter Pflichtverlehung, zur Strafe aberkannt
und niedergeschlagen werden, indem die Stakthaftigkeit der Ober-Appellation
gegen Disciplinar-Straf-Erkenntnisse lediglich nach den Vorschriften in den
5.J. 32 bis 56 der provisorischen Ober-Appellations= Gerichts- Ordmug, imS Ear Patente vom 20. Dezember 1816 Nr. XII und in anderen

für die Strafrechtofälle ertheilten gesetzlichen Verordnungen zu beurtheilen und

zu entcheden ist.Befolgung eines diesfallsigen höchsten Befehls wird vorstehende au-
enie nrile hiermit in öffentlicher Kunde gebracht.

Weimar den 22. Januar 1827.

Grohherzogiche,Scchsische Landesregierung.von Müller.

IV. Nachdem mit gnädigster Genehmigung Sr. Königlichen Hoheit, des
Großherzogs, von Sr. Durchlaucht dem Herrn Landgrafen Carl zu Hessen dem
Justiz-Beamten Thon zu Tiefenort die Verwaltung des Patrimonialamtes Völkers-
haußen übertragen worden ist: so wird dieß hierdurch bekannt gemacht.

Eisenach den 23. Jannar 1827.
GrohherzoglicheSichl sche Landesregierung.

C. A. Thon.

V. Die vierte Adjunkur der Schul-Aufsicht in der Dibzes Mellin-
gen ist, in Bezug auf die Orte Buchfart, Niedergrunstedt, Obergrunstedt
und Vollersroda, dem Pfarrer Johahn Heinrich Friedrich Schenck zu Legefeld
übertragen, dagegen aber die Schulen zu Legefeld, Gelmeroda und Possendorf
bis auf weiteres unter die Aufsicht des Adjunkt Pflug zu Denstedt gestellt wor-
den; welches hiermit, denen die es angehet, zur Nachricht und Nachachtung
bekannt gemacht wird.

Weimar den 28. Jannar 1827.

Großherzogliches Sächsi 6 Ober-Konsistorium.PerVI. Da wiederum bey uns neuerlich Gesiche on Diopensation, hinsichtlich
des noch nicht völlig erreichten Konfirmations-Alters der Kinder, eingegangensisind:
so sehen wir uns veranlaht, die bereits früher ergangenen Verfügungen, in
Ansehung der Konfirmations-Angelegenheit, von Neuem in das An-
denken zu bringen und einzuschärfen:

1) Den Aeltern, Vormündern 2c. wird dringend an das Herz gelegt, ihreKin-
der, besonders die Mädchen, in keinem Falle zu früh aus der
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Schule zu nehmen und selbst den durch das Geseß vorgeschriebenen Termin
jedes Mahl um nach vorhergegangener sorgfüältiger Prüfung und Berathung
mit dem Geistlichen und Schullehrer ihres Ortes zu bemuczen. .

Vor der Koufirmation darf unter keiner Bedingung ein Kind der Schul
entuommen werden, und es ist sehr zu wünschen, daß viele wohldenkende
A-eltern, auch nach der Konfirmation ihrer Kinder, dieselben die Wohl-
that des Schulbesuches noch einige Zeit genießen lassen.
Nach dem bestehenden Gesehe (vom 29. May 1826) sind die Knaben
sowohl als die Mädchen, erst in dem Jahre aus der Schule zu entlassen
und folgeweise unter die Zahl der Konsirmanden aufsunchmen, in welchem sie
das vier zehnte Jahr ihres Alters vor dem ersten Oktober noch erfüllen.
Alle Gesuche um Diöpensation von dieser Vorschrift, können durch-
aus nicht beachtet werden, und bleiben ohne alle weitere Resolution, wes-
halb auch die Ortögeistlichen dergleichen Gesuche unter keiner Bedingung
anzunchmen oder zu befördern haben. .
Konfirmationen, welche von pflichtvergessenen Aeltern wider das Gesetz
im In= und Auslande erschlichen oder sonst erhalten werden, sind
nach bekannten Grundsätzen des Rechtes für null und nichtig erklärt, woben
gegen Geistliche des Inlandes, welche sich dazu brauchen lassen, die besondere
strenge Ahndung vorbehalten blcibt.
Die den Geistlichen schon ertheilte Anweisung, daß sie bey den Kindern
aus anderen Staaten die Konfirmation durchaus nicht früher, als es das
biesige Landcögesetz erlaubt, und wenn die Gesetze des fremden Staates einen
noch spätern Termin festsetzen, nicht früher als diese vornehmen sollen, wird
hiermit nochmahls ausgesprochen.
In Rücksicht der Konfirmationshandlung endlich steht auch ferner die
Bestimmung fest, daß dieselbe auf dem Lande den Sonntag vor Ostern, oder
Mingsten, in den Städten aber zu Pfingsten geschehe.

Es werden diese sämmtlichen gesetzlichen Vorschriften und Anweisungen hiermit
nochmahls zur Kenntniß der Geistlichen, so wie aller Aeltern und Vormünder des
diesseitigen Bereicheb gebracht, um sich darnach in allen darin angedeutcteh Bezie-
hungen auf das Genaueste und Gewissenhafteste zu achten, damit der wohlthätige
Zweck dieser Verfügungen immer mehr erkannt und durch die segenvollste Wirkungen
sichttar werde. Eisenach den 2. Februar. 1827. ·

GroßherzoglicheöSächsischcdOber-Konsistorium-
D. J. A. Nebe
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 3. Den 6. März 1827.

Bekanntmachung.
Auf höchsten Befehl Sr. Königlichen Hoheit, des Großherzogs, wird nach-

stehendes von Höchstdemselben gnadigst vollzogenes Gesetz über die stillschweigenden
Hypotheken in den Aemtern Dermbach, alt-Fuldaischen Antheils, und Geisa mit
Wenigentaft zur allgemeinen Nachricht und Nachachtung hiermit bekannt gemacht.

Eisenach den 19. Februar 1827. 4
Großherzogliche Sächsische Landeöregierung.

C. A. Thon.

Wir Carl Augusftk,
von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter
Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
1c. 2c.

Nachdem Wir, aufmerksam gemacht auf die nachtheiligen Folgen, welche
einige in den früher Fuldaischen Gebicthstheilen bisher noch in Gültigkeit gewe-
senen Gesetze für die Sicherheit und Ordnung im Hypothekenwesen und für den
Kredit im Allgemeinen gezeigt haben, es für dringend nothwendig erachtet, jenem
verderblichen Zustande möglichst bald abzuhelfen: so verordnen Wir für die
Aemter Dermbach, alt-Fuldaischen Antheils, und Geisa mit Wenigentaft Fol-
gZendes:

1.
Alle diejenigen Glänbiger, welche auf Grundstücke oder Rechte, die den un-

beweglichen Sachen gleich geachtet werden, ein so genanntes stillschweigendes Pfand-
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recht irgend einer Art vor der Bekanntmachung dieses Gesetzes erworben und nicht
bereits in Gemäßheit der Ediktal-Ladungen des Amtes Dermbach vom 12. May 1823
und des Amtes Geisa vom23. July 1823 und 3. Dezember 182.ebey diesen

Behörden angemeldet haben, sind verbunden, solches bis zum 1. Juny dieses
Jahreö so gewiß noch anzumelden und zu bescheinigen, als sie außerdem ohne
Ungehorsamsbeschuldigung und ohne Bescheid, auf den Grurd dieses Gesetzes,
jener Rechte in so weit für verlustig geachtet werden, daß sie solche in keiner
Weise gegen einen andern Besiker, auser dem Hauptschuldner und dessen entwe-
der geseblich oder vertragöweise zur Vertrektung der Hauptschuld verpflichteten
Nachfolger im Besice, geltend zu machen berechtigt sind, auch mit benselt"en
allen schon jeht ertheilten oder künftig noch zu verleihenden gerichtlichen Hppo-
theken nachstehen sollen, ohne den Richter oder sonst jemand, wegen der
Nichtbeachtung ihrer stillschweigenden Hypotheken hey der Bestötigung irgend ei-
nes Rechtögeschäftes, nahmentlich bey der Bestätigung einer Veräußerung der
verpfändeten Sache, oder der Ertheilung gerichtlicher Konsense, in Anspruch
nehmen zu konnen.

Die unter 1 ausgesprochene Aucht der Anmeldung erstreckt sich nicht auf
landschaftliche oder Kammer-Gefalle, auch andere Gruwabgaben imd Leistungen,
z. B. Erbzinsen, Frohnen, welche auf den Grundstücken haften.

Die so genannten kuftrefaien Hypotheken b, d. h. diejenigen stillschrei-
genden Pfandrechte, welche nach Fuldaischen Geseben einer chirographarischen
Forderung zu Theil werden, wenn der Käufer eines Grurstücks sic im Kauf-
briefe mit übernimmt, sollen für die Zukunft. ganz alffgehoben seyn. Die schon
bestehenden Hppotheken dieser Art bleiben jedoch in ihrer Kraft und Gülrigeeit,
und sind auch serner von dem Richter zu beachten, wem sie nach der Vor-

schrift im §. 1 dieses Gesebes zeitig und gehörig angemeldet werden.

Von Zeit der Publikation dieses Gesehes an können in den Aemtern Derm-
bach und Geisa mit Wenigentaft auch ferner noch und so lange durch ein all-
gemeines neucs Hypotheken-Gesetz ein anderes nicht verordnet wird, stillschwei-
geude Pfandrechte, mit Ausnahme der ganz aufgehobenen so genannten kaufbrief-
maßigen Hypotheken, aus denselben gesetzlichen Gründen, wie früher, erwor-
ben werden, es soll aber der Richter, was die ehemals Fuldaischen Orte be-
trift,, von der durch die dort bestehende Gesebgebung eingeführten Verpflichtung,
diese stillschweigenden Pfandrechte auszumitteln, in die Schuldenbücher cinzutra-
gen und bey der Ertheilung gerichtlicher Konsense eder gerichtlich geschehender
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Bestarigung irgend eines Rechtögeschäftes zu beachten und zu wahren, freyge-
sprochen werden, und derselbe von jeht an nur dann bey eigener Verantrort-
lichkeit verbunden seyn, dieselben zu berücksichtigen, wenn sie von den Ver-
pflichteten oder von den Berechtigten selbst angemeldet, bescheinigt und auf
Verlangen derselben in die neuen Hypotheken-Bücher eingetragen worden.

5.

Unsere Landesregierung zu Eisenach hat für die Vollziehung dieses Gesehes
Sorge zu tragen und es hat dieselbe allc Pfandgläubiger zur Anmeldung der still-
schweigenden Pfandrechte in Gemäßheit der Bestimmung unter 1 noch in einer
besondern Ediktal-#adung außzufordern, welche nicht nur in dem hiesigen, so
wie in dem Eisenachischen Wochenblatte und in zwey anderen Zeitungen oder An-
zeigen drey Mahl abzudrucken, sondern auch in den Sprengeln der beyden Aem-
ter Dermbach und Geisa und des Gerichtsé Wenigentaft an dem dazu geeiguetesten
ODrte anzuschlagen ist.

Zu Urkund dessen haben Wir diese5 Geseh, welches durch das Regierungs-
Blatt ordnungomäßig bekannt gemacht werden soll, böchsteigenhändig vollzogen
iund mit Unserm Großherzoglichen Staats-Jusiegel bedrucken lassen.

Weimar am 26. Januar 1827.

(L. §.) Carl August.
C. W. Frh. v. Fritsch. Frh. v. Gersdorff. D. Schweigtzer.

Gesetz
über die stillschweigenden Hypothe-
ken in den Aemtern Dermbach, alt-
Fuldaischen Antheils, und Geisa

mit Wenigentaft.

Ordenaustheilung.
Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, haben dem Königlich Preußischen

auferordentlichen Gesandten und bevollmachtigten Minister am Grohherzoglichen
Hofe, Herrn wirklichen geheimen Legations -Rathe von Jordau, am 8.
Februar d. J. das Großkreuz HöchstihreS Hausordens vom weißen Falken zu
verleihen gnädigst geruhet.

vdt. Thou.
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Ehrenauszeichnung.
Des Großherzogs, Königliche Hoheit, haben dem Herrn Kammerherrn

Freyherrn Vihkhum von Egeröberg allhier, nach erfolgtem unterthänigsten
Ansuchen, die Erlaubniß zum Tragen des ihm von Sr. Majestät, dem Kaiser
von Rußland rc. jüngsthin verliehenen Russisch Kaiserlichen St. Annen-
Ordens 1ster Klasse gnädigst ertheilt.

Beförderungen.
Des Großherzogs, Königliche Hoheit, haben den beyden Justiz -Amtmän=

nern, Friedrich EChristian Ortmann zu Ostheim, und Philipp Benjamin Zwez
zu Creuzburg, den Charakter als. Justiz-Nath, sowie dem Hof-Advokaten Jo-
haun Martin Stapf zu Ostheim, unter Ernemung zum 1sten Aktuar des
Justiz-Amtes Lichtenberg, das Prädikat als Amts-Kommissar verliehen.

Demnachst haben Allerhöchstdieselben den Pfarrer Christian Friedrich Meyer
zu Helmershausen, zum Pfarrer zu Wenigenlupnib, den Pfarrer Carl
Gottlob Friediich Lautenschläger zu Wenigenauma, zum Diakonus zu
Auma, den Pfarrer Georg Friedrich Ferdinand Schmidt zu Dielsdorf, zum
Pfarrer zu Winkel, und den Rektor der Stadtschule zu Vacha, Johann
Christian Friedrich Friederici, zum Pfarrer zu Ifta zu bestätigen guädigst
geruhet.

Johann Carl Christian Vent allhier, ist zun Kammerdiener bey
Er. Hoheit dem Herzoge Carl in Gnaden ernannt worden.

Bekanntmachung.
I. Des Grohherzogs, Königliche Hoheit, haben gnabigst geruhet, der

Witwe und den Kindern des verstorbenen Legations-Raths, Jean Paul Friedrich
Richter, das erbetene Privileginm zum Schutz gegen den Nachdruck der gesamm-
ten und einzelnen Iran Paulschen Schriften, sowie von Auszügen aus densel-
ben, insofern solche ein selbstständiges Werk oder einen ganzen Band eines
Werks ausmachen, im Grohherzogthume Sachsen Weimar-Eisenach, vorerst
auf 20 Jahre tarfrey zu ertheilen.

Zur Nachricht und Nachachtung wird solches hiermit bekannt gemacht.
Weimar den 15. Februar 1827.

Großherzogliche Sichsische Landes-Direktion.
F. v. Schwendler.
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GEGloßherzogl. S. Weimar-Eisenchisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 4. Den 9. März 1827.

Se. Kaiserliche Königliche Majestät, Nicolaus I., Kaiser und Selbstherr-
scher aller Reussen, König von Pohlen 2c 2c., haben das Großkreuz des Groß-
herzoglichen Hausordens der Wachsamkeit oder vom weißen Falken angenommen.

Bekanntmachung.
Auf höchsten Befehl Sr. Königlichen Hoheit, des Großherzogs, wird das

nachstehende Regulativ zur Handhabung des Salz-Mandaks vom 2. September
1771 hiermit zur öffentlichen Kunde gebracht.

Eisenach den 26. Februar 1827. .
Großherzogliche Sachsische Landeöregierung.

C. A. Thon."

Carl Auguftk,
von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter
Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
c. c.

Wir haben, auf Antrag der getreuen Stande, beschlossen zu verordnen und
verordnen andurch, wie folgt:
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F. 1.

Das Salz-Mandat vom 2. September 1771 behält, nach wie vor, für
den gesammten Umfang des Eisenachischen Kreises gesetzliche Kraft. ’«

§.2.

UmdcnvarinverbothencherkaufundGebrauchdeöauölcknbischenSglzeo
um so wirksamer zu verhüten, wird bessen Durchbringen durch den Eisenachischen
Kreis, vorerst mit alleiniger Ausnahme des Amtes Ostheim und der Zillbach,
vom 1. April 1827 an, mur auf bestimmten Straßen und nur gegen Entrich-
tung eines Transito-Zolles erlaubt. ·

§0 8.

Die Sttraßen sollen, bis auf weitere Anordnung, die folgenden seyn:
1) Für das Salz von der Saline zu Salzungen im Herzogthume Meiningen:

aag die Straße über Kaiseroda, Tiefenort, Kieselbach, Vacha in das
Churhessische Gebieth, oder weiter über Sünna und Buttlar dahin;

b) die Straße über Etterwinden, Wilhelmsthal, Eisenach, Creuzburg und
Ifta in das Churhessische Gebieth;

) die Straße über Etterwinden, Wilhelmsthal, die Weinstraße, Nothen-
hof und Eichrodt in das Gothaische Gebieth;

) die Straße über Kaiseroda, Tiefenort, Marksuhl, Förtha nach der
Herzoglich Meiningischen Enklave Oberellen, oder von Marksuhl über
Wünschensuhl, Fernbreitenbach, Hausbreitenbach, Heerda und Berka
a. d. W. in das Churhessische Gebieth;

e) die Straße über Kaiseroda, Merkers und Dor##orf nach Dietlas (nur
für den Salzbedarf dieses enklavirten Meiningischen Ortec).

2) Für das Salz von der Saline zu Allendorf, im Churfürstenthume Hessen:
a) bie Straße über Ista, Creuzburg, Eisenach und Eichrodt in das Go-

thaische Gebieth und
b) die Straße über Ista, Ereuzburg, Eisenach, Wilhelmöthal und Stter-

winden in das Meiningische Gebieth,
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3) Sollte Salz noch von anderen Salinen als den genannten durch den Ei-
senachischen Kreis gebracht werden: so ist mit demselben nothwendig
eine der unter 1 und 2 aufgeführten Straßen oder die Hauptstraße
von Eichrodt über Eisenach, Marksuhl und Vacha einzuhalten.

#S. 4.

Von einem der in dem vorigen Paragraphen angegebenen Orte zu dem au-
dern ist immer der geradeste und gangbarste Weg einzuschlagen. Wo Chaussee
von einem Orte zu dem andern führt, ist diese nicht zu verlassen.

g. 5.

Ausländisches Salz, welches auHerhalb der so eben bezeichneten Straßen
betroffen wird, ist, vorbehältlich der Strafe wegen ctwa auch nicht verzollter
oder nicht plombirter Ladung, nebst Schiff und Geschirr der Konfiscation
unterworfen.

g. 6.

Die Entrichtung eines Transito-Jolles von fremdem Salze anlangend: so bleibt
davon, bis auf weitere Anordnung, unter den naheren Bestimmungen in §.5. 12,
13, 14, 15 und 16, das Salzunger Salz auögenommen.

g. 7.
Dagegen soll von dem Allendorfer Salze und würde außerdem noch von an-

deren ausländischen Salinen Salz durch den Eisenachischen Kreis geführt werden,
auch von diesem, zum Besten der Kasse unserer Saline zu Wilhelmöglücksbrunn,
für jetzt Ein Thaler Konventions-Geld für den Centner an Transito-Zoll ent-
richtet werden.

g. 8.

Zu leichterer Ermittelung der Ladungen soll, so lange nicht der Beweis
25n Gegentheils von dem Zollpflichtigen selbst geführt ist, angenommen werden,a



mit jedem im Wagen, Karren oder Schlitten eingespannten Pferde 10 Cent-
ner, mit jedem eben so eingespannten Ochsen oder einer Kuh 8 Centner,
mit einem bloß beladenen Pferde oder Esel, oder auch wenn dieser letztere
eingespannt ist, 8 Centner,

und
mit einem Schubkarren oder einem Handschlitten 2/8tel bis 1,1/2 Centner
Salz, mit einer Trage aber 2/8 Centner Salz

geführt werden. Das auf andere als die hier bezeichnete Weise durchgebracht
werdende Salz soll, wenn keine Uebereinkunft deshalb Statt finden kann, dem
Gewicht nach verzollt werden.

g. 9.

Die Zollpflichtigen haben sich, bey dem Eintritte in den Eisenach'schen Kreid,
mit ihrer Ladung bey der ersten Transitozoll-Einnahme zu melden und dort den
Zoll zu entrichten. Den ihnen dafur einzuhandigenden gedruckten Zollzettel ha-
ben sie aufzubewahren, auf Verlangen uberall vorzuweisen und ihn bey der letzten
Zolleinnahme vor dem Austritte aus dem Eisenach'schen Kreise wieder abzugeben,
anch sich daselbst einer Untersuchung wegen noch unversehrter Ladung zu unterwerfen.

 . 10.

Gegen Zoll-Defraudanten soll, vorbehältlich der Konfiscation auch des
Schiffs und Geschirrs, wenn etwa neben der Defraudation des Zolls auch von
den bezeichneten Straßen abgewichen worden wäre (F. 5.) nicht allein mit Weg-
nahme des Salzes vorgeschritten, sondern sie sollen auch mit der in dem Salz-
Mandate für den Verkauf des fremden Salzes festgesetzten Strafe von 50 thlr.
Konventions-Geld belegt werden. Für die Entrichtung der Strafe haften Schiff
und Geschirr, sobald dieses der Konfiscation nicht mit unterliegt, und, wo nöthig,
die Person des Defraudanten. Im Falle der Vermögenslosigkeit wird der letztere
in die gleichstehende Gefängnißstrafe verurtheilt.

g. 11.

Wer den Zoll nicht entrichtet hat, von dem wird die Absicht der Defrau-
dation vermuthet. Wer auf Erfordern einen Zollzettel nicht vorzeigen kann, von
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dem wird, so lange er das Gegentheil erweislich zu machen nicht vermag, an-
genommen, daß er den Zoll nicht entrichtet habe. Der Eidesantrag, als Beweis-
mittel, bleibt augeschlossen.

 es

Für das Salzunger Salz lassen Wir bis auf Weiteres nach, daß dasselbe
bey der Durchfuhre nur plombirt werde. Wer dergleichen Salz bey sich fuhrt,
hat bey der ersten, hierzu beauftragten, Stelle, welche er in dem Eisenach'schen
Kreise berührt (in der Regel eine Chaussee-, Zoll= oder Geleits-Einnahme, die
noch durch eine besondere Tafel bezeichnet werden wird), sich anzumelden, dort,
nach vorher gelößtem Begleitschein, seine Ladung plombiren zu lassen, dieselbe un-
versehrt durch den Kreib und zwar auf der auf dem Begleitschein bemerkten
Straße hindurch zu führen und, vor dem Au-ötritte aus demselben, bey der letz-
ten, für das Geschaft bestimmten, Stelle sich wiederum anzumelden, um daselbst
die Plombe untersuchen zu lassen und den Begleitschein abzugeben. Gegen den
letztern wird ein Rückschein zur fernern Legitimation biS an die Grenze gegeben.
Die Plombe muß bis hinter die Grenze unversehrt erhaltem werden. Erst hier
darf sie abgenommen werden.

K. 13. « .

DasSatzungerSalzdarfzwaytintcheobachtungdeöim5.12Bor-
geschriebenen, auch wieder zuruck durch den Eisenach'schen Kreis gebracht, jedoch
darf es in diesem Falle nicht in den Herzoglich Sachsen-Meiningischen Enklaven
Oberellen und Dietlas abgesetzt werden. Auch darf dasjenige Salz, welches in die
beyden letzteren Orte zum Verbrauch daselbst eingeführt worden ist, nicht wieder
in den Eisenach'schen Kreis zurück gebracht werden und daher ist der Begleitschein
in dem lehten Orte an der diesseitigen Grenze, also zu Förtha und resp. Dorn-
dorf abzugeben.

. 11.
Für das Geschäft des Plombirens werden an Gebühren bis auf Weiteres

entrichtet:
1 gr. Kassegeld für jedes zum Plombiren der Salzladung nöthige Bley, ein-

schlüßlich der Gebühr für die Mühewaltung bey dem Geschafte,
6 pf. Kassegeld für Ausfertigung des Begleitscheins und
6 pf. Kassegeld für AusfertigungdesRückscheins.
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. 15.

Derjenige, welcher sich zum Plombiren des Salzes nicht gemeldet, oder die
Plombe im Inlande wieder abgerissen, oder die auf dem Begleitschein bemerkte
Straße nicht eingehalten hat, ingleichen derjenige welcher, ohne sich bey der dazu
beauftragten Stelle vor dem Austritte aus dem Eisenach'schen Kreise zu melden
iund daselbst den Begleikschein abzugeben, den Kreis verlassen hat, soll, und zwar
im letzten Falle, dafern er das Inland wieder betritt, gleich einem Zoll-Defrau-
danten, in Gemäßheit des h. 10, dieses Regulatives, bestraft werden.

0 16.
Auch hier wird, bey gar nicht oder nicht gehörig vorhandener Plombe, die

Absicht der Defraudation vermuthet.

g. 17.

DiezumPolizey-Dienstk dirken Unteroffiziers, bas übrige Polizey-Personal,
die Chaussee= und Geleitöbereiter, die Chausseewärter, die Impost-Kontroleurs, die
Amts= und Gerichtsdiener werden angewiesen, darauf allen Fleißes zu sehen,
daß sowohl die bezeichucten Straßen mit dem ausländischen Salze eingehalten
werden, als auch daß von letzterem der Zoll vorschriftmäßig entrichtet oder die
Nlombe an der Ladung angebracht sey. Sie sind daher so ermächtigt, als ver-
pflichtet, Alle, die Salz bey sich führen, anzuhalten, und wenn dieses nicht
durch Ladescheine als Wilhelmöglücksbrunner Salz sofort ausgewiesen wird, die
weiter nöthigen Nachfragen zu thun. Ergiebt sich hierbey, daß das gegenwärtige
Regulativ auf irgend eine Weise nicht befolgt worden ist: so ist der Uebertreter
demn nächsten Justiz-Amte oder Gerichte sofort zu überweisen, welches demnächst ohne
Verzug die untersuchung beginnen und die Strafe nebst den Untersuchungskosten
beytreiben soll.

g. 18.

Das gesammte im vorigen 9. genannte Aufsichts-Personal, oder wer au
sonst einen Defraudanten zur Anzeige und Bestrafung bringt, erhält die Halfte
der Strafe und des konfiszirten Werthes von Ladung und Geschirr. Die andere
Hälfte fließt in die Saline-Kasse.



21

5. 19.

Unsere Kammer wird beauftragt, das gegemwärtige Regulativ zur Ausfüh-
rung zu bringen, und hat auf seine genaue Befolgung zu achten. Etwa mit
der Zeit nöthig werdende Veränderungen in Bezug auf die Salzstraßen, die
Höhe deö Transito-Zolles oder der Plombe-Gebühren, werden, nach vorgängiger
Berichtserstattung an Uns und nach Unserer Genehmigung, von gedachter Unserer
Kammer auögehen und von ihr zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Urkundlich haben Wir dieses Regulativ höchsteigenhändig vollzogen und mit
Unserm Großherzoglichen Staaksinsiegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben Weimar am 5. Februar 1827.

¶. S) Carl August.
C. W. Frh. v. Fritsch. Frh. v. Gersdorff. D. Schweitzer.

Regulakiv,
in Bezug auf die Handhabung des vdt. Ernst Muller.
Salz-Mandats vom 2. September

1771.

Bekanntmachungen.
I. Das Geseh über das Bothenwesen bey öffentlichen Behörden vom 24.

May 1826 verordnet zu Sparung des Bothenlohns im §. 3: daß, sobald die
Betheiligten Bevollmächtigte im Orte der verfügenden Behörde oder in dessen
Nähe bestellt haben, ergehende Ausfertigungen diesen Bevollmächtigten behändigt
werden sollen.

Da indessen, in Justiz= Sachen wenigstens, jede Ausfertigung in der Re-
gel von einer Kosten -Liquidation begleitet ist, und die Vorschrift bestehet, daß
dergleichen Ausfertigungen von den Ertrahenten durch sofortige Zahlung der da-
durch erwachsenen Kosten abgelößt werden müssen, da ferner jencs Gesez im
V. 11 für Einhändigung und Einkassirung von Sportelrechmungen kein besonderes
Bothenlohn passiren laßt: so folgt daraus, einmahl daß die getroffene
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Bestimmung wegen der Insinuation an Bevollmachtigte, nur mit Rücksicht auf
die gleichzeitige Einbringung der Kosten, für deren Beytreibung von den Man-
danten selbst kein Bothenlohn passirt, gehandhabt werden kann, und daß so-
mit — abgesehen von denjenigen Fällen, in welchen Amwälte für die Gerichts-
kosten ihrer Gewaltgeber schlechthin einstehen müssen, wie z. B., wenn
leßtere Ausländer sind, — falls Bevollmächtigte sich der Ablösung der Ausfer-
tigungen durch Erlegung der mit solchen liquidirten Kosten weigern, ihnen die
Behändigung jener nicht geschehen kann, sondern an ihre Konstituenten selbst
bewirkt werden muß; sodann aber zweytens, daß, im Falle der An-
nahme schriftlicher Erlasse, Bevollmächtigte sich auch deren Ablösung nicht
entbrechen können und für die mitfolgenden Kostenrechmugen selbst einzustehen
verbunden sind, in welcher Hinsicht sich daher von Seiten der Sporteleinnah-
men lediglich an selbige gehalten werden muß.

Wir machen dieses, soviel Unsern und der Uns untergebenen Justiz-Umter-
behörden Geschäftskreis betrifft, zu Jedermanns Nachricht und Nachachtung
hiermit bekannt. Weimar am 8. Februar 1827.

Großherzogliche Sächsische Landeöregierung.
von Müller.

II. Der Eirkular-Befehl vom 8. Februar 1758 schrelbt vor: daß bey
Ober= und untergerichten im Bezirke unterzeichneter Landcsregierung bloß ge-
druckte, von der jebt Großherzoglichen Kammer zu verlegende Vollmachten ge-
braucht und bey Vermeidung einer den Unterbehörden angedroheten Strafe von
10 thlr. zugelassen werden sollen.

Dasich jedoch die Nichtbeachtung dieser Vorschrift durch Ueberreichung und
resp. Annahme anderer gedruckten sowohl als schriftlicher Vollmachten neuerlich
mehrfach kund gegeben hat: so findet sich Großherzogliche Landeöregierung veran-
laßt, jenen Cirkular-Befehl zur genauesten Befolgung hierdurch einzuschärfen, den
Anwälten bemerklich zu machen, dah jeder Ansatz für eine gebrauchte ungesebliche
Vollmacht und deren Ueberreichung ihnen werde gestrichen werden und die Unter-
obrigkeiten ihres Bereichs, bey welchen die alt-weimarische Gesetzgebung und somit
auch obiger Eirkular-Befehl gilt, auf die für den Fall der Zulassung anderer,
al der von der Großherzoglichen Kammer zu verkaufenden gedruckten Vollmachten,
geschehene Strafandrohung hinzuweisen. Weimar der 26. Februar 1827.

Großherzogliche Sachsische Landesregierung.
von Müller.

Seite 14, Jeile 12 ist das Wort „Lichtenberg“ in „Kaltennordheim“ zu bichtigen.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regitrungs-Blatt.
Nummer5.Den 13. März 1827.

Bekanntmachung.
Auf Sr. Königlichen Hoheit, des Großherzogs, höchsten Befehl wird das

nachstehende Regulativ, die Errichtung eines Central-Bothenamtes für die Ober-
behörden der Residenz-Stadt Weimar betreffend, zu Jedermanns Nachricht und
Nocchachtung oöffentlich bekannt gemacht.

Weimar am 5. März 1827.
Großherzogliche Sachsische Landesregierung.

von Müller.er.

Carl August,
von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter
Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

Um die Ausführung des Gesetzes vom 21. May 1826 über das Vothen=
wesen zu erleichtern und zu sichern, haben Wir von Unserer Landesregierung all-
hier ein Regulativ über die Errichtung eines Central-Bothenamtes für die Ober-
behörden der Residenz-Stadt Weimar entwerfen lassen, welches nach vernommenem
Gütachten Unserer übrigen hiesigen Lande-Kollegien, so wie es hier folgt, Un-
sere Genehmigung erhalten hat.
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6. 1.
Zu schnellerer und minder kostspieliger Besorgung schriftlicher Ausfertigungen

und mümdlicher Bestellungen außerhalb Weimar, welche bey dem Großherzoglichen
Staats-Ministerinm und bey den Landes-Kollegien zu Weimar, nahmentlich der
Großbherzoglichen Landesregierung, Kammer, Landes-Direktion, dem Großherzog=
lichen Ober-Konsistorium und dem bandschafts-Kollegium vorkommen und nicht nach
Maßgabe der in den Ss. 1, 2, 3 und 4 des Gesehes vom 24. May 1826 über
das Bothenwesen enthaltenen Vorschriften auf andere Weise besorgt werden können
und müssen, mithin lediglich für die im K. 5 dieses Gesetes angege-
benen Ausnahmsfälle, wo die Absendung besonderer Bothen nö-
thig wird, soll ein eigenes Central-Bothenamterrichtet werden.

2

Dasselbe wird seinen Sitz im Erpeditions-Pokal Großherzoglicher Landeöre=
gierung haben und unter der Oberleitung und Aufsicht dieser Behörde stehen.

.. B.

Das Personal deöselben besteht in einem Expedienten — dem Bothenmeister
bey der Kanzley Großherzoglicher Regierung, dessen Gehülfe und Stellvertreter
bey besonderm Geschäftödrange und in Verhinderungsfällen der Kassirer und Spor-
telcinnehmer des gedachten Kollegiumo ist — und in zwey besonders dabey ange-
stellten Bothen. «

Außerdem aber stehen auch noch die Amtöbothen der Aemter und die bey
lekteren angestellten Amtödiener in der weiter unten angegebenen Maaße zur Dis-
position des Central-Bothenamtes.

. 4.

Dergleichen Amtöbothen beschensen und sollen bünftig angestellt seyn bey
den Aemtern Vieselbach, Großrudestedt, Buttstädt, Rosila, Ilmenau, Allstedt,
Oldisleben, Blankenhayn, Berka, Dornburg und Börgel, dergestalt, daß die
Aemter Allstedt und Oldisleben, Blankenhayn und Berka, Dornburg und Bür-
gel nur je einen gemeinschaftlichen Amtöbothen erhalten.

Diese Amtsbothen sind von den genannten Aemtern jede Woche wenigstens
Ein Mahl, au bestimmten Tagen, nach Weimar abzusenden.

Ausgenommen sind jedoch die Amtsbothen der Aemter Ilmenau, Allstedt und
Oldiöleben, welche in der Regel nur alle 14 Tage, jedoch ebenfalls an bestimm-
ten Tagen nach Weimar zu senden sind.

Sie haben sich sofort nach ihrer Ankunft bey dem Expedienten des Central=
Bothenamtes zu melden und dort ihre Abfertigung zu gewärtigen.
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g. 6.
Bey dem Amte Weimar tritt der Amtsdiener an die Stelle des Amtsbothen

und hat sich daher ebenfalls wochentlich in der Regel Ein Mahl, an einem noch
zu bestimmenden Tage, nothigen Falled aber auch außerdem, bey dem Erpedien-
ten des Central-Bothenamtes zu dessen Disposition zu stellen.

Dringende Ausfertigungen werden jedoch die Oberbehörden jedesmahl, wie
bisher, dem Amte Weimar unmittelbar insinuiren lassen.

. 7.
Den im §. 1 genannten Oberbehörden bleibt zwar sowohl die Beförderung

ihrer Ausfertigungen und Bestellungen an Behörden und Privat-Personen außer-
halb Weimar, in so weit sie durch die Post oder sonst auf die, in den . 1,
2, 8 und 4 deds schon angezogenen Gesetzes über das Bothenwesen bemerkte
Weise geschehen kann, als auch die Besorgung ihrer Ausfertigungen und anderer
Bestellungen innerhalb der Stadt, ferner selbst nberlassen, sie haben jedoch, so-
bald cs sich in den, §. 5 gedachten Gesetzes berührten Fallen, von Absendung
besonderer Bothen handelt, solche nicht selbst abzufertigen, sondern sich deöfalls
des Central-Bothenamtes zu bedienen.

Ausnahmen sinden einzig Statt in denjenigen dringenden Fällen, wo wegen
der Besorgung Gefahr auf dem Verzuge haftet, oder die Interessenten um Be-
förderung durch besondere Bothen auödrücklich gebeten haben und das bey dem
Central-Bothenamte angestellte Bothen-Personal zufällig schon verschickt, auch
der zur Bestellung zu benußende Amtsbothe gerade nicht anwesend ist.

Auch bleibt den in Frage stehenden Oberbehörden jeden Falles es nachge-
lassen, bey Geldsendungen, oder wo e5 der Absendung eines Wartebothen gilt,
sich eigener Bothen zu bedienen.

In allen diesen Ausnahmesällen haben die Behörden sich jedoch zunachst ihrer
Kanzley-Bothen, wo deren künftig noch angestellt sind, zu bedienen, und nur,
wenn diese schlechterdings verhindert seyn sollten, Lohnbothen zu senden.

g. 8.
Schriftliche Ausfertigungen und mündliche Bestellungen, deren Besorgung

Eile erfordert, können zu jeder Zeit, — alle andere hingegen, bey denen dieses
nicht der Fall ist, müssen wöchentlich zweymahl, an bestimmten Tagen, von
den Expedienten der Kanzleyen, entweder selbst oder durch das ihnen untergebene
Diener-Personal, an den Erpedienten des Central-Bothenamtes zur Beförde-
rung abgegeben und demselben, soviel mündliche Bestellungen betrifft, kund
gethan werden.
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9. 9.
Es wird von jedem Kanzley-Erpedienten über dergleichen abgegebene Aus-

fertigungen und kund gerhaue Bestellungen ein eigenes Buch gehalten, in wel-
chem der Erpedient des Central-Bothenamtes den Empfang und die Kundmachung
jedesmahl zu bekennen hat.

9. 10.
Derselbe soll zu den vorkommenden Besorgungen zunächst und hauptsächlich

die Amtsbothen und nur auöhülföweise die bey dem Central-Bothenamte selbst
angestellten Bothen gebrauchen.

. 11.

Er legt fur jeden der unter 4½ stehenden Bothen ein besonderes Relations-
Buch, nach Art der bey Grohherzoglicher LandeSrezierung eingeführten und zwar
für die Amtöbothen doppelt, an, und trägt in diese Bücher diejenigen Ausferti=
gungen und mündlichen Bestellungen ein, deren Besorgung jeder einzelne Bothe
von ihm ausgetragen erhält.

Das eine Eremplar des Relations-Buches wird den Amköbothen bey ihrer
Abfertigung jedcömahl mitgegeben, das zweyte aber behält der Expedient an sich.

. 12.

Solche Ausfertigungen und Bestellungen, wegen deren die Amtsbothen auf ih-
rem Heimgange nicht bedeutend vom Wege abzuweichen brauchen, ingleichen die
Ausfertigungen und Bestellungen in den Ort des Amtssibes haben die Amtöbothen
selbst zu besorgen, alle übrige aber sofort nach ihrer Zurückkunft an die Amts-
diener abzugeben, welche dieselben, je nachdem eine Sache al eilig bezeichnekt ist,
oder nicht, entweder sofort, oder doch wenigstens bis zum nächsten Amtsbothengange
nach Weimar, in Person oder durch ihre verpflichteten Gehülfen besorgen müssen.

. 13.
Bis zu diesem nachsten Anitbo heugne sollen die Amtsbothen und Amts-

diener in der dazu bestimmten Kolumne des den ersteren mitgegebenen Relations-
Buches die Insinnations= und Bestellungs-Relationen jeder zu seinem Theile,
pflichtmaßig einzeichnen und es haben die Amtöbothen bey der nächsten Wieder-
kunft nach Weimar dieses Buch dem Expedienten deß Central-Bothenamtes jedes-
mahl vorzulegen, der dann aus solchem die Insinnations= und Bestellungs-
Relationen in das zweyte Eremplar des Relations-Buches übertragt.

0. 14.
Eren so tragen die bey dem Central-Bothenamte angestellten Bothen, gleich

nach ihrer Zurückkunft, von der Versendung, die Relationen über die durch sie
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besorgten Ausfertigungen und Bestellungen in ihre, inzwischen in den Händen des
Erpedienten verbleibenden Relations-Vücher ein.

. 15.

Dem bey dem Amte Weimar angestellten Amtödiener, welcher nach 9. 6
für den Bereich dieses Amtes an die Stelle des Amtöbothen tritt, werden vom
ErpedientendesCentral-Bothenamtesdie für ihn gehörigen Ausfertigungen und
Bestellungen selbst cingehändigt und aufgetragen und er hat solche entweder selbst,
oder durch verpflichtete Gehülfen, wo Eile erforderlich ist, sofort, außerdem
aber in der Iwischenzeit bis zu dem bestimmten Tage der darauf folgenden
W%h wo er sich wieder bey dem Central-Bothenamte einsinden muß, zu be-orgen.

Im Betreff der Haltung des Relations-Buches und der Nelations-Abstat-
tung gilt das nahmliche, was oben deöhalb in Ansehung der Central-Vothen
verordnet wurde.

g. 16.
Für die Besorgung der in den &amp;. 12 und 15 erwähnten Ausfertigungen

und Bestellungen erhalten die Amtsdiener, in so weit sie ihnen obliegt, bloß in
denjenigen Fallen, wo Kosten liquidirt werden dürfen, folglich mit Ausschluß
aller und jeder Offizial-Sachen, Einen Groschen und wenn die Enmtfermig
des Ortes, wo die Besorgung Statt sindet, vom Amtssitze über eine Stunde beträgt,
zwey Groschen, welche Aversional-Gebühr aus den betroffenen Kanzley-Sportel-
kassen von den nach F. 8 des Gesetzes über das Bothenwesen je nach der Ent-
fernung des Ortes, wo die Besorgung geschieht, zu liquidirenden Bothenlöhnen
an die Amtsdiener auözuzahlen, von den Sporteleinnehmern unter der Gewähr=
schaft zu führen und der betroffenen Oberkasse in Zurechumg zu bringen ist.

7
Soviel die Fertigung der Insinnations-Registraturen zu den Akten anlangt:

so bleibt den Kanzley-Erpedienten der Behörden nachgelassen, in denjenigen Fallen
wo es auf das Wann und Wie der Behändigung oder Bestellung
nicht ankommt, statt förmlicher Insinuations= oder Bestellungs-Registraturen,
bloß zu den Akten zu bemerken, daß und zu welcher Zeit die Auöfertigungen oder
mündlichen Bestellungen an das Central-Bothenamt zur Besorgung abgegeben oder
demselben kund gethan worden, dem Bothenmeister bey Großherzoglicher Landeörc=
g##erung aber insbesondere, welchem Bothen er die Besorgung oder Bestellung
aufgegeben habe.

In allen anderen Fällen hingegen ist die Fertigung förmlicher Relations-
Registraturen unerläßlich und co haben sich zu dem Ende die Kanzley-Expedienten
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der Behörden auf der Expedition des Central-Bothenamtes mit dem nach &amp;. 9 zu
führenden Buche einzufinden und aus den Bothen-Relations-Büchern, welche vom
Erpedienten des Central-Bothenamtes ihnen zu dem Behufe vorzulegen sind, die
sie betreffenden Insinuations= und Bestellungs-Relationen aus= und in ihr Buch
einzuschreiben.

Der Bothenmeister bey der Landesregierung hingegen, dem diese Relations-
Bücher bestandig vorliegen, hat die Fertigung der Relations-Registraturen zu
den Akten da, wo es auf das Wann und Wie der Behändigung oder Bestellung
ankommt, sofort, nachdem die in den §F. 18 und 14 vorgeschriebene Eintragung
in jene Bücher geschehen ist, zu bewirken.

So wie das Liquidiren in nicht offiziellen Sachen, in welchen Ausfertigungen
umd Bestellungen ergehen, überhaupt nach wie vor den vorschiedenen Kanzleyen
der Oberbehörden obliegt, so haben dieselben auch bey Ausfertigung der Kosten-
Liquidationen das Bothenlohn sammt den Insinuations= oder Bestellungsgebühren
nach den in dem Gesebe über das Bothenwesen aufgestellten Normen, mit anzu-
setzen und das Central -Bothenamt hat damit nichts zu thun.

Die ausgefertigten Liquidationen aber sind von lebterem in den geeigneten
Fällen G. 7) anzunehmen und mit zu besorgen.

. 19.

Eben so wenig liegt dem Erpedienten des Central-Bothenamtes die Em-
nahme der von den anderen Behorden liquidirten Kosten und Bothenlohne ob;
wohl aber ist er verpflichtet, soviel als moglich dahin zu wirken, daß die Kosten
von den unter ihm stehenden Bothen schnell und ordentlich einkassirt werden und
hat zu diesem Behufe die letzteren gehörig anzuweisen.

In solchem Betrachte ist nahmentlich darauf zu sehen, daß, soviel die in Pro-
zes = Sachen erwachsenen. Kosten anlangt, der Erxtrahent die von ihm ausgebrach-
ten Verfügungen durch Kostenzahlung umverweilt ablöse, ingleichen, daß die von
ausländischen Streittheilen zu zahlenden Kosten von deren, verfassungömäbig da-
für zu haften pflichtigen, inländischen Anwälten erlegt werden.

Es wird überhaupk, um die Beybringung der Kanzley-Gebühren zu erleich-
tern und zu sichern, die Verordnung im F. 15 des Bothengesetzes, wonach
sämmtliche Unterbehörden gehalten seyn sollen, alle Kosten -Liauidationen, die
mit ReskriptenderOberbehördenihnenzugesendet werden, kostenfrey einzuheben,
auch nöthigen Falle beyzutreiben und längstens binnen drey Monathen an die
Kanzley= Sportel -Einnahme abliefern sollen, hier wiederholt. In Ansehung
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der herrschaftlichen Unterbehorden aber, — der Kriminal-Gerichte, Aemter und
Stadtgerichte wird hiernächst noch besonders vorgeschrieben, daß ein jeder Spor-
teleinmehmer der genannten Unterbehörden für jede der im F. 1 bezeichneten Ober-
behörden ein besonderes Kanzley-Sportelbuch anzulegen und zu führen hat, in
welches alle Liquidationen der eben erwähnten Art, so wie diejenigen, welche
mit besonderen Erlassen der Kanzley-Sporteleinnahmen ihnen zugefertigt werden,
gleich nach dem Eingange derselben eingetragen und in Einnahme zu stellen, die
Ablieferungen an die Kanzley-Sportelkassen aber mit Beziehung auf die von den-
selben darüber auszufertigenden Bescheinigungen in Ausgabe zu stellen sind.

di Bey Revisionen der Sporteleinnahmen sind auch diese Bucher mit zu revi-iren.

Die von jeder Unterbehorde eingezogenen Kanzley-Sporteln sind jedesmahl
in den letzten Tagen des dritten Monathes durch die Post unter der Bezeichnung:
„herrschaftliche Dienstsache“ und von den Stellen, wo dießunthunlich ist, durch
die Amtöbothen oder andere sichere Gelegenheit an die Kanzley= Sporteleinnahmen
einzusenden.

g. 21.
Die Beträge der ubrigen Liquidationen, welche ohne Reskripte der Oberbe-

börden und ohne besondere Erlasse der Kanzley-Sporteleinnahmen den Bothen
zur Erhebung zugestellt werden, liefern diese und resp. die Amtödiener durch vie
Amtöbothen, gleich nach der Einnahme, an die Kanzley-Sporteleinnahmen selbst ab
und es erhalten die Amtsdiener von jedem Thaler solcher Sporteln, welche sie
eintreiben und einliefern, Einen Groschen Kollektur-Gebühren aus der betheilig-
ten Kanzley-Sportelkasse.

. 22.

Wenn auf solche Liquidationen binnen zwey Monathen nicht Zahlung gelei-
stet worden ist: so geben die Bothen und Amtödiener die ihnen zugestellten unbe-
richtigt gebliebenen Liquidationen an die Kanzley-Sporteleinnahmen ab, welche
solche alsdann den zuständigen Unterbehörden zur unverzüglichen exekutivischen Bey-
treibung übersenden. .

5.28.
In Folge der durch die Errichtung des Central-Bothenamtes eintretenden

Vereinfachung der Besorgung vorkommender Expeditionen, wird ein Theil derje-
nigen Kanzley-Bothen entbehrlich, welche bisher bey den in . 1 genannten Behörden
angestellt waren; es soll daher auf deren möglichste Verminderung, vurch Beschräu-
kung auf die zu Mitbesorgung des städtischen Kanzley-Dienstes unentbehrliche An-
zahl, Bedacht genommen werden.
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Dieses Regulativ, welches von Unseren Behorben und von den Persouen,
welche es betrifft, genau zu befolgen ist, soll mit dem 1. May d. J. zur Aus-
führung kommen und in Kraft treten.

Urkundlich baben Wir dasselbe eigenhändig vollzogen und mit Unserem Groß-
herzoglichen Staats-Insiegel bedrucken lassen, auch die öffentliche Kundmachung
desselben befohlen.

Weimar den 27. Februar 1827.

(L. S.) Carl August.
C. W. Frh. v. Fritsch. Frh. v. Gersdorff. D. Schweißer.

Regulativ,
die Errichtung eines Central= vdt. Thon.
Bothenamtes fur die Oberbe-
hörden der Residenz-Stadt

Weimar betreffend.

Beförderungen.
Des Großherzogs, Königliche Hoheit, haben den wirklichen Rath und gehei-

men Referendar bey dem Finanz-Departement Höchstihres Staats-Ministeriums,
Herrn Carl Emil Helbig, Ritter des Ordens vom weißen Falken, zum
wirklichen geheimen Hofrath mo zum ordemlichen stimmberechtigten
Mitglied Hochstihres Hofmarschall-Amtes, und den Kammerjunker, Herrn Franz
von Waldungen allhier, zum geheimen Neferendar bey dem Finanz-
Departement Hochstihres Staats-Ministeriums zu ernennen, demnachst dem
Amts-Accessisten, Johann Salomo Krause zu Jena, den Charakter als Amts-
Registrator zu ertheilen gnädigst geruhet.

« Ehrenauszeichnung.

DesGroßherzogs, Königliche Hoheit, haben dem Mühlenbau-Inspektor Keß-
ler, zu Jena, für bewährte Geschicklichkeit und Kenntniß bey Anlegung von
Mühlen= und Wasser-Bauten, die silberne Eivil-Verdienst-Medaille
mit der Erlaubniß zum Tragen am Bande des weißen Falkenordens in Gnaden
verliehen.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regietungs-Blatt.
Nummer 6. Den 11. May 1827.

Ehrenauszeichnung.
Deö Greßherzogö, Königliche Hoheit, haben der hiesigen privilegirten Stahl-

und Armbrustschühen-Gesellschaft die große goldene Civil-Verdienst-Me-
daille, als ein anerkennendes Zeichen Höchstihrer Huld, über die von der Ge-
sellschaft sowohl in der alteren als in der neuern Zeit- steks dargelegten treu-de-
voten und patriotischen Gesinnungen, zu verleihen und zugleich die Erlaubniß zu
erkheilen gnädigst geruhet, daß gedachte Medaille an Bonde des weißen Falken=
ordens in dem Kleinodien= Schranke der Armörustschühen aufgehangen werde.

Dienstentlassung.
Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, habon den Kammerherrn und ge-

gations-Rath, Herrn Jacob Ihnas von Cruikshank, die unterthänigst erbe-
tene Entlassung aus Höchstihren Diensten mittelst höchsten Dekretes zu ertheilen
in Gnaden geruhet.

Beförderungen.
Des Großherzogs, Konigliche Hohrit,, haben den zeitherigen Hof-Medicus

und Rath, Herrn D. Carl Vogel allhier, zum Leibar zt, den Kammerjunker
Herrn D. Wilhelm von Wegner, zum Assessor emm voto Höchstihres Land-
schafts -Kollegiums, den Sekond-Lieutenant, Friedrich von Seebach, zum Hof-
junker ernannt, sodann dem Hof-Advokaten Wilhelm Güntber Philipp Heer-
wart und dem Regierungs-Sekretar auch Vormundschafts = Kommissar, Carl
Wilhelm Christian May, zu Eisenach, beyden den Charakter als Rath verliehen,
dem zeitherigen Rent-Amtmann, Carl Schwaniß zu Zillbach, die Geleits-,
Chaussee= und Brückengelder= Eimahme zu Ereuzburg übertragen und demselben
wie dem Geleits-Kontroleur, Wilhelm Petersilie allhier, das Prüdikat eines
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Geleitsö-Amtmannes ertheilt, hiernachst den Ober-Geleitsreiter, Wilhelm
Gottfried Clauß zu Erfurt, zun Geleits-Einnehmer zu Buttstädt, den Ge-
leitsschreibet, Johann Ludwig Kurz daselbst, zum Ober-Geleitöreiter und'den
Obergeleits-Amts-Accessisten, Ferdinand Heidloff, zum Geleitsschreiber
mit dem Prädikate Geleitsreiter, ferner den Schreibegehülfen beyn hiesigen
Kriminal-Gerichte Heinrich Keil, zum Sportel-Einnehmer und Verwaltungs-
Kassirer dieses Gerichtes unter dem Pradikate Krimihalgerichts-Kassirer,
den Musikus, Franz Stromoeyer allhier, zum Hof-Musikus bey der Hof-
kapelle ernannt und endlich dem Unterförster, Heinrich Wolfgang Caspari zu
Kaltennordheim, die Unterförster=StellezuRosainGnaden verliehen.

Auch haben Allerhöchstdieselben den Post-Praktikanten, Johann Georg
Klett zu Ilmenau, zum Postverwalter-Adjunkt daselbst zu bestätigen gnä-
digst gerubet.

Ministerial -Bekanntmachung.
I. Auch Se. Königl. Hoheit, der Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

sind neuester Zeit mit Zusendungen von literarischen Erzeugnissen und mit Zusen-
dungen von Kumstwerken ohne vorausgegangene Bestellung überhäufk worden.

Auf allerhöchsten Befehl wird deshalb öffentlich bekannt gemacht, daß
Se. Königl. Hoheit dergleichen unbestellte Zusendungen künftighin, ohne Un-
terschied und ohne einige Rücksicht darauf zu nehmen, sofort zurückgehen las-
sen werden; und daß 4
ein Jeder, welcher Sr. Königl. Hoheit eine Schrift oder ein Kunstwerk zu
widmen besondere Veranlassung zu haben meint, die Erlaubniß dazu in einer
schriftlichen Eingabe bey dem unterzeichneten Staat-Ministerium zuvörderst
nachzusuchen hat. Weimar den 10. April 1827.

Großherzoglich Sachsen Weimar-Eisenach'sches Staats-Ministerium,
üstes Departement.

C. W. Freyherr von Fritsch.

— —

2

##dt. E. Müller.

Bekanntmachungen.
II. Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, haben nach einem höchsten He-

stripte vom 23. d. M. den Konsul der vereinigten Staaten von Nordamerika,
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Cbristian Göring zu Leipzig, in solcher Eigenschaft auch für das Großherzog=
thum Weimar gnädigst anerkannt.

Auf höchsten Befehl wird dieses dem Handelsskande und den Fabribanten der
Großherzogl. Lande bekannt gemacht, um die durch diese hochste Entschließung
ihnen dargebotene Erleichterung des Handelsverbehrs mit den Nordamerikanischen
Freystaaten benuben zu können. Weimar den 61. Narz 1827.

Großherzogliche Sichsische Landes-Direktion.
F. von Schwendler.

III. Von Sr. Königlichen Hoheit, dem Großberzoge, ist dem Amts-Accessi-
sten, Friedrich Christion Steinmetz zu. Geisa, die Advokatur bey den Unterbe-
hörden des hiesigen Kreises gnädigst verliehen, ihm das Amt Geisa zu seinem
Aufenthalte angewiesen und derselbe unterm 12. dieses verpflichtet worden, wel-
ches hierdurch bekannt gemacht wird. Eisenach den 15. März 1827.

Großherzogliche Süächsische Landeöregierung.
C. A. Thon.

IV. Dem prekticirenden Arzte und Geburtshelfer, Doktor der Medizin und
Chirurgie, Immanwel Gotthold Blankmeister, zeither zu Rastenberg, ist auf
Nachsuchen gestattet. worden, seinen Wohnsib in der Stadt Jena zu nehmen, um
daselbst und in der lungegend aürztliche, chirurgische und geburtöhülfliche Praris
zu betreiben. Weimar den 24. März 1827.

Großherzogliche Sächsische Landes-Direktion.
J. von Schwendler.

V. Zu Beseitigung allenfallsiger Beschwerden der mit Ertrapost Reisenden
über willkührliche Abnahme von Ertrapost-, Schmier-, Chaussee-, Pflaster-,
Brücken-, Fähr-Geld u. s. w. sieht sich unterzeichucte Stelle veranlaßt, zur offent-
lichen Kenntniß zu bringen, daß, mit hoher Genehmigung vom 30. April d. J.
an, die Einführung gedruckter Quittungen, welche von den Posthaltereyen einem
jeden mit Ertrapost Reisenden über bezahltes Postgeld vor der Abfahrt von
der betreffenden Post-Station auszustellen sind, angcordnet worden ist.

Frankfurt den 31. März 1827.
Großherzogl. Sachs. Fürstl. Thurn und Tarische General-Yost-Dircktion.

Alerander, Freyherr von Vrint6-Berberich.
VI. Dem Doktor der Medizin und Chirurgie, Wilhelm Theile aus Butt-

stadt ist, nach vorgangiger Verpflichtung als prakticirender Arzt, die nachgesuchte
Erlaubniß zur medizinischen, chirurgischen und geburtöhürflichen Praris in den
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Großherzogl. Landen ertheilt, ihm auch gestattet worden, seinen wesentlichen
Aufenthalt in Jena zu nehmen, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Weimar den 19. April 1827. «
GroßherzoglichcSächsischeLandes-Direktion.

F. von Schwendler.
VII. Aus mehren Akten, von Justiz-Behorden miseres Bereiches zur Ent-

scheidung eingesendet, haben wir neuerlich wahrgenommen, daß nicht mur mehre
der Gerichtsstellen selbst bey Neinschriften und Abschriften dem Gesehe wegen des
Schreibmaßes vom 7. Oktober 1817 zuwider handelten, sondern auch vorzüglich
die Eingaben der Partheyen, welche nicht die vorschriftmaßigen Zeilen auf den
Seiten und Sylben auf den Leilen enthietten, ohne Abndung zu den Akten üah=
men und die vollen Schreibegebähren von den Betheiligken aufrechnen ließen.

Wir haben schon jebt die gesebliche Strafe in den einzelnen Fällen nachge-
holt und werden auf diesen Mißbrauch auch ferner ein vorzügliches Aude haben;
weisen aber insbesondere alle Gerichtostellen geschärft an, darüber streng zu wa-
chen, daß Zuwiderhandlungen gegen das gedachte Gesetz wegen des Schreibmaßes
sowohl von ihren Subalternen begangen, als bey den Eingaben der Anwälte ver-
schuldet, von ihnen nicht ungeahndet bleiben. « ’

Weimar am 24. April 1827.
Großherzogliche Sachsische Landeöregierung.

von Gerstenbergk.
VIII. Zwischen der Großherzoglichen und der Königlich Preußischen Staats-

Regierung ist die Vereinigung getroffen worden, die wegen wechselseitiger Kogni-
tion über Forstfrebel am 14. April 1790 von der hiesigen und der damahligen
Kurfürstlich Mainzischen Regierung zu Erfirt abgeschlossene Konvention, wie
hiermit diesseits geschiehet, aufzuheben und es dagegen auch hinsichtlich der Unter-
suchung und Bestrafung der Forstfrevel bey der zwischen dem Grohher-
zogthume und. dem Königreiche Preußen unker den 25/8. Juny 1824 zu Be-
förderung der Rechtspflege in den beyderseitigen Staaten getroffenen allgemeinen
Uebereinkunft bewenden zu lassen.

Zufolge höchsten Befehls wird dieß hiermit zur öffentlichen Kunde gebracht.
Weimar am 27. April 1827.

Grohherzogliche Sachsische Kandeöregierung.
von Gerstenbergk.

(Hierbey 4 Uebersichten, welche die Geschäftsehütigkeie der Großherzoglichen Landesregierun-
gen zu Welmar undzu Eisenach im Jahre 1326 enthalten.)
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Uebersichten  derGeschafts-ThatigkeitderGroßherzoglichenLandesregierungenzuWeimarundzuEisenachindemJahre1826. I.LandeSregierungzuWeimar.A.DasLehens-Kabinetbetr.—

1)EingegangeneSachen
1746Nummernincl.134höchsteReseripte,davon1729vorgetragenund17Rest.

undzwar:
 DienstanstellungenundBesoldungenAussichtüberdieJuslz-UnterbehördenunddasHoheitsgerechtsameSonstigeGegenstände

Lbehens-Sachen.betreffend.Kanzley-Personal,auckBaulichkeitenundAnschaf-Gesetgebungbetr.betr,betr.fungenbetreffend.

315604168192170

 incl.54hochsteReskrivte.inel.13hochsteReskripte.intl.4höchsteReskripte.

297

incl.13hochsleRefkripte.incl.29bochsteReskripte.incl.21böchsteRefkripte.

—

2)SchriftlicheAussertigungen.VerpflichtungenInstallationenzuden

Beleihungen.undzwar:PrüfungenvonRechts-Kandidaten.Patrimonial-Gerschts- —..——.——————ddhaltereyen.
Beamte.kernen.katen.isten.ker.mmesser.tben.

20.1.431..

Amts=undGerichts-Visitationen.
9.2.

7.

 *·TusfichtöberdieJustiz=Un-ZX«"„ SummeLehens-Sachen.Dienstanstellungen#erbehördenunddasKanzley.Gesehgebungbetr.HoheitsgerechtsameSonstigeGegenstände
allerschriftlichenAusfertigungen.undBesoldungen.Hersonal,auchBaulichkeitenbetr.betr.

 undAnschaffungenbetr.
 259259299«12l«»160110

 incl.24unterthänigsteincl.20unterthinigsteBerichte.wungerth.Berchte,8incl.u4undbenrbchigseincl.utern

incl.106untertbanigsteBerichte.incl.12unterthänigsteBerichte.Berlcte
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 8.DasGerichts=undRegierungs-Kabinetbetr. 1).EingegangeneSachen.
 riminal-Angelegenheiten.....

 incl.Gheasnhelenhele7Ehe=Angelegenheiten.EigentlicheCivil-Prozeß-Sachen.Gegenstande

 ————derwillkuhrlichen

 ·.Einabtn3äIII-ZEISS«’"ZE-S».Z.E:ZSZIFJåGekitsb'« BMchfeBmchkkIauewgöctigkrEingegangene5—.EEingegangene32mEss.*ESEingegangeneSctsbarkeitu derKtiminal--andererBehorben.Srihel—3HÜlrhel5%SESSr—muthelEtmpleBeschwer- GnichteuUnterbe]KollelenS“Sölsszennsnnésvesechen. börden.undPivas—l28##SEE4.Te
 S.A.S—autO.A.43SSE.4.A.Ger.
 ten·r—WL5—#SSngcbasteHErenatn"8*235-r*632rtnV

 W46244372l%17%NLC„40%88LL“4527r½L931
 *.62652255 W—42½

 5)1/)7174-—1—35/7|36/15.
 Total-SummeallereingegangenenNummern:6401.gang 2)ErledigteSachen. DieSummeallerergangenenschriftlichenAusfertigungenist:3891unddieallerResolutionenüberhaupt:7276.Hiervonsind SummeEnstaitetErthellteReglerungsGeschlossenebrlassentSubnotatiSchriftlicheZumweiternSonsligeschriftli allerresolvirtenunterthanigglerungs=eschlosseneReskripteatio-——aVerfuaungeninKriminal-Sachen.RechtsspruchgschrificheAus- —sleSrichkbescheide.Vergleiche.uaprennen.unegramnuwsErlasseneVerfügungeiminal-Sachabgegebeneferligungen.

 Hotionen.Sachen.

——8e——-.

 630669inGioil]S4225Ezz|2n.l.-obmgkmäZkzs2456
 Euchs-Hut—sSsss2277—zsdurchReskriptemitStraferkenntniß.enkenm#nizz8 ——————.sei-?

 fOSOOO—,2———-x

 7|—14549266427SNKNTTF:—44%*tEZOBSGSGOIOBEêé"EOêéêéêèbli 5E#EESZSEEEGEZ3 FEFESSE/EE“HEHEEEEEZBCNSED.HE—EEIEIEIIEIIEEIIIEIE*III 17/239,40511.2811.,100,—711019/,160/19116/|69]345|352
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 II.LandesregierungzuEisenach.A.DasLehens-Kabinetbetr. 1)EingegangeneSachenundzwar:
 Ho·Kommunikateanderer«"ingRegistraturen,Vorstellungen,Gesucheundandere

HöchsteReskripteBehördenBerichteundVorträgeTermins-Protokolle)l7schristlicheEingabenSumme

 behenssachen3141554481
 DienstanstellungundBesoldungen31112626".58.132

 Wfsch-Wer-g-#nsseh-PrefenadieZastirr-

 Unterkehhrden,Administrations-Aufwand,Epor-3673266*

 tel-undStempelwesenunddergl.

 Gesetgebung1661355 Hoheitsgerechtsame71737768.

.——

 SonsligeGegenstände84776057228.

 Summe127198415512259909

 Summeallertingt- hungenenSachen.

 2)ErledigteSaSccenundzwar:
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 3.DasRegierungs=undGerichtsinetbetr.EingegangeneSachenundzwar:
 Höchste..2-·»-«-«.Emgegangenellkkheile-«,

 elkripteBerichteandererBe-KlagenProto-aduier.Uegienst.Oer,Aprc#iohGerichtsFepshrour,äteW.anSumme ***—cnbereollebeststigeabej—bestätlgendelobänderodeIdereschristlicheEingaben
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs Blakk.
Nummer 7. Den 1. Juny 1827.

Carl August,
von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen 2c. 2c.

Nach einer heute eingegangenen Nachricht, die Uns der hierzu von Sr. Ma-
jestät, dem Könige, von Preußen, besonders abgeordnete Königl. Preußische Obrist-
Lieutenant und Flügel-Adjutant, Herr von Prittwih, überbracht hat, ist die
Vermählung Unserer vielgeliebtesten Enkelin, Ihrer Hoheit, der Herzogin Maria
Louise Alerandrine von Sachsen mit Sr. Königl. Hoheit, dem Prinzen Friedrich
Carl Alerander von Preußen, zu Charlottenburg am 26. May Abendo 7 Uhr feyer-
lichst vollzogen worden.

Indem Wir diese, für Undg und Unser Großherzogliches Haus höchst freudige
Begebenheit zur Kenntniß Unserer gesammten unterthanen andurch bringen, finden
Wir Uns zugleich bewogen, den Bewohnern Unserer Residenz-Stadt sowie den
verschiedenen Gemeinden und Korporationen, ingleichen allen einzelnen Personen
und unterthanen, welche ihre regste Theilnahme an jenem frohen Ereignisse durch
vielseitige Beweise von treuer Anhänglichkeit und Ergebenheit in den Tagen vor,
während und nach der Abreise Unserer obgenannten Frauen Enkelin, Königl.
Hoheit und Liebden, von Weimar so laut und so innig dargelegt haben, Unsern
herzlichsten Dank öffentlich auszusprechen. Diese thun zu können, ist uns um
so erfreulicher gewesen, als Wir in jenen Beweisen nur ein noch stärkeres Band
der Liebe und des Vertrauens Unserer Unterthauen zu ihrem angestammten Für-
stenhause erkannt haben, und Wir werden um so zuversschtlicher unseren sämmt-
lichen getreuen Unterthanen mit Unserer landesfürstlichen Huld und Gnade stets
zugethan und gewogen verbleiben. Weimar den 28. May 1827.

Karl August.
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Bekanntmachung.
Auf hochsten Befehl wird das nachstehende Erlauterungs-Patent, die

66. 80, 58 und 65 des Grundgesetes vom 5. May 1816 be-
treffend, hierdurch zur offentlichen Kunde gebracht.

Weimar den 29. May 1827.

Großherzogliche Süchsische Landesregierung.
von Müller.

Carl Aungust,
von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter
Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
c. c.

Die Bestimmungen Unsers Grundgesetzes über die landständische Verfassung
vom 5. May 1816: „Jeder landständische Abgeordnete wird auf sechs Jahre
gewählt“ (60. 50), ferner: „Die Wahl der Gehülfen im Landtagsvorstande be-
steht drey Jahre“ (§. 58), endlich: „Auch diese beyden Gehülfen ziehen eine
jährliche Besoldung aus der Haupt-Landschaftskasse“ (§. 65) haben in der An-
wendung mehre Zweifel übrig gelassen. Um diese zu beseitigen, verordnen Wir
auf Antrag und weiter mit Beyrath und Zustimmung deö getreuen Landtages,
wie folget:

1

Die sechs Jahre, auf welche das Recht eines landstandischen Abgeordneten
in der Regel besteht, sollen nicht von dem Tage seiner Wahl, sondern von der
Eröffnung des darauf folgenden ersten ordentlichen Landtages an bis zu der
Zusammenberufung des darauf folgenden dritten ordentlichen Landtages (von Land-
tag zu Landtag) gerechnet werden.
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2.

Die Gehulfen im Landtagsvorstande, welche zu Folge des Grundgesetzes auf
drey Jahre ernannt worden sind, sollen alo Gehülfen bis zum nachsten ordentli-
chen Landtage in ihren Stellen bleiben, ohne Unterschied, es möge nun die Er-
öffmung deöselben mit dem Ende jener drey Jahre von Tag zu Tag gerechnet
zusammen fallen oder nicht.

3.

Die Besoldung der Gehulfen im Landtagsvorstande ist jeden Falles auf drey
volle Jahre zu beziehen und zwar in zwölf Quartalen, von denen das erste mit
dem 1. April beginnt, das lehte mit dem 31. Marz endiget.

urkundlich haben Wir dieses Patent höchsteigenhändig vollzogen und mit
Unserm Großherzoglichen Insiegel bedrucken lassen. zog

Weimar den 8. May 1827.

¶L. S) Carl August.
C. W. Frh. v. Fritsch. Frh. v. Gersdorff. D. Schweitzer.

vdt. Ernst Muller.

Patent
zu S. 80, 8. 58 und F. 65 be5
Grumdgesehes vom 5. May

1816.



Ordenaustheilungen.
Des Großpcberzogs, Königliche Hoheit, haben Sr. Durchlaucht, dem Rhein-

grafen und Fürsten, Wilhelm Friedrich zu Salm-Horstmar, dem Königl.
Niederländischen Eivil-Gouverneur der Provinz Ostflandern, Herru van Doorn,
und dem Königl. Sachsischen Geheimerath, Herrn von Könnerit,

das Großkreuz,

dem Herrn Kammerherrn, Freyherrn Vitzthum von Egeröberg, sowie dem
Königl. Preuß. Staatrath und General-Handels-Kommissar, Herrn Kunth,

das Komthurkreuz,

sodann dem Königl. Preußischen Obrist-Lieutenant und Flügel-Adjutanten Sr.
Majestät, des Königs von Preusten, Herrn von Prittwib, dem Königl. Nie-
derlandischen Obrist-Lieutenant Herrn Ryk, dem Königl. Preuß. Major, Herrn
von Gensau, und dem Königl. Preuß. Hauptmann und Adjutanten Sr. Kö-
nigl. Hoheit des Prinzen Carl von Prcußen, Herrn von Froreich,

das Nitterkreuz
Höchstihres Hausordens vom weißen Falken zu verleihen Lnädigst geruhet.

Ehrenauszeich nung.
Des GroßherzogS, Königliche Hoheit, haben dem Herrn Hofmarschall von

Bielke, auf dessen unterthdnigstes Ansuchen, die Erlaubniß zum Tragen des
ihm von Sr. Majestät, dem Könige von Preußen, verliehenen rothen Adler-
Ordens, 2er Klasse, gucddgst ertheilt.

Da es dem Publikum erwünscht seyn wird, dasjenige zu erfahren, was sich in
den letzten Tagen vor, während und nach der Aoreise Ihrer Hoheit, der Herzogin
Maria Louise Alerandrine, als Braut Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Friedrich
Carl Alerander von Preußen, begeben hak: so ist solches im Allgemeinen, nach den
ermittelten Notizen, von der Redaktion dieses Blattes nachstehendermaßen aufge-
zeichnet worden.
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Sonnabends, den 19. May, fahr die Herzogin Maria zun lebten Mahle mit
ihren Durchlauchtigsten Großältern und Aeltern in das Hof-Theater, wo 2 Stücke:
die Verwechselungen, Lustspiel von Lebrun und die Schülerschwenke, Vardeville=
Posse von Angely, beydes zum ersten Mahle, aufgeführe würden. Bey'n Erschei-
nen der Förstlichen Braut ertönte im vollen Hause unter Trompeten= und Panken-
schall ein allseitiges rauschendes Lebehoch, das sich am Ende derVorstellung enthusia-
stisch erneuerte. — An demselben Tage war Höchstderselben von dem Regisseur des
Hof-Theaters D. Wagener ein Gedicht übersendet worden.

Sonntags Vormittags, den 20. May, wohnte die Herzogin Maria mit dem
ganzen Hofe noch einmahl dem Gotteödienste in der Hoftirche bey. In dem von
dem Prediger am Schlusse seines Bortrages für Höchstderen ferneres Wohl ausge-
sprochenen Wunsche einigte sich in stiller Andacht und sichtbarer Rührung die zahlreich
versammelte Gemeinde. — Nach beendigtem Gottesdienste begab sich eine Deputa-
tion des Weimar'schen Stadtrathes auf das Residenz-Schloß und überreichte der
hohen Braut eine Stiftungs-Urkunde, nach welcher künftighin, am 26. May jedes
Jahre, als Höchstberen Vermählungs-Tage, ein armes, sittlich gutes Mädchen
aus den Mitteln der Stadt-Kämmerey mit einer Summe von 50 thlrn. ausgestattet
werden soll; sodann erschienen 12 Jungfrauen unter Darreichung eines Myrthenkran=
zes mit einem Gedichte vom Professor D. Riemer. Um 12,1/2 Uhr Vormittags
und Abends 6 Uhr nach der Hoftafel waren bey Hoöchstderselben für die höhere
Staats-Dienerschaft, das Offizier-Korps und die hoffahigen Einheimischen und
Fremden besondere Abschicds-Kouren. Mit dem Schlage der 9. Stunde kamen
Se. Königl. Hoheit, der Prinz Carl von Preußen in der Residenz an, zur Freude
dieser und des ganzen Hofes über den abermahligen und lebten Besuch vor der nahen
Abreise Höchstihrer Braut.

Am Montage, den 21. May, brachte die Ilm der fürstlichen Braut ihr Lebe-
wohl in einer im Drucke erschienenen Serenade, gedichtet vom Hof-Advokaten Hase,
komponirt vom Musik-Direktor C. Eberwein.

Am Tage des Auszuges selöst, am 22. May früh, überreichten zuerst 9 Bräuke
einen Rosenkranz mit einem Gedichte, 24 Jungfrauen standen auf der Haupttreppe
des Schlosses, den Weg zum Reisewagen mit Blumen bestreuend, 4 andere bekränz-
ten lehteren von außen, öffneten und schlossen den Schlag, noch 4 andere dekorirten
dessen Inneres mit Blumen unter Befestigung eines von einem Kranze umgebenen
Gehichtes über den Rücksitz, die übrigen Jungfrauen, an der Jahl 250, hatten sich
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mit Laub-Guirlanden versehen und bildeten die Burgstraße entlang eine Doppelreihe.
Jrde Abtheilung dieser Mädchen war auf besondere Weise überein gekleidet. Auf
dem Schlosse waren der ganze Hof und die obersten Eivil= und Militär-Personen
versammelt. Bey'm Einsteigen der Herzogin in den Wagen, bis wohin sie von Sr.
Königl. Hoheit, dem Großherzoge, geführt wurde, ertönte auf dem Schloßhofe eine

seyerliche Musik. Die Spibe des Zuges fuhrten Husaren; diesen folgte eine bedeu-
tende Anzahl Mitglieder der hiesigen Stahl= und Armorust-Schübengesellschaft zu
Merde in übereinstimmender Kleidung, der Wagen des Hofmarschalls Ihrer Kaiserl.
Hoheit der Großfürstin-Erbgroßherzogin, der 1ste Stallmeister, sodann der ge-
schmackvoll mit Blumen bekranzte Reisewagen der hohen Braut, umgeben von dem
Offizier-Korps und den Chefö der Jägerey zu Pferde, hierauf eine Abtheilung Hu-
saren und die übrigen Wagen, in welchen sich theils die Abgcordneten zur Beglei-
tung an die Grenze, theils dic zur Suite der Herzogin Gehörigen befanden. Der
Zug bewegte sich vom Schlosse aus langsam durch das daselbst aufgestellte Linien=
Militär und durch jene Doppelreihe von Jungfrauen, verließ das Weichbild Wei-
mar’'s imter einer ihm bis hierher gefolgten großen Menge von Einwohnern,
nachdem die hohe Reisende an dessen Ende von 19 Jungfrauen noch einen Kranz
von Vergißmeinnicht mit einem Sonnett von Riemer empfangen hatte, und schlug
die Chaussee nach Eckardtöberga zu ein.
Auf dieser fand die Herzogin folgende Gemeinden, Korporationen 2c. zu Be-

zeugung ihrer Huldigungen bey Höchstihrer Abreise: zuerst bey Umpferstedt die dasige
Gemeinde unter einer Ehrenpforte mit Musik, die Schwabsdorfer Gemeinde bey dem
dasigen Gasthofe, wo an dem Wege Verzierungen angebracht waren, bey Rödigs-
dorf die dasige Gemeinde unter einer Ehrenpforte mit Musik, an der Grenze des
Amtes Roßla viele berittene Eimwohner des Amtes Roßla, bey Oberroßla eine An-
zahl überein gekleideter Reiter aus der Weimar'schen Gesellschaft des Vereins, die
sich vorreitend sämmtlich dem Zuge anschlossen, ebendaselbst, unter einer Ehrenpforte
mit Musik, das Personal des Amtes Roßla, die Geistlichkeit von Ober= und Nie-
derroßla und die Jungfrauen aus letzterem Orte; der Oberbeamte überreichte mit
einigen Worten ein Gedicht im Nahmen des Amtes und dessen Gemeinden und die
Jungfrauen ein 2tes in ihrem eigenen Nahmen; ferner an der Grenze der Apoldai-
schen Stadtflur den Stadtrath und die Geistlichkeit von Apolda, das dasige Universt-
täts-Patrimonial-Gericht, die Bürgerschaft theils beritten, (die Berittenen schlossen
sich ebenfalls dem Zuge an), theils zu Fuß, nach ihren einzelnen Gilden mit Fahnen
und Musik, ingl. das Manufaktur-Kollegium, von deren Erzeugnissen einige Jung=
frauen drey besonders gearbeitete Sachen mit einem dazu passenden Gedichte vom
Superintendenten L. Görwitz überreichtenz sowohl dieser als der Bürhermeister von
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Apolda hielten jeder eine Anrede; sodann auf der Höhe von Mattstedt, dessen
Gasthof zum Neuenwerk geschmückt war, die Gemeinde Wickerstedt mit der Geist-
lichkeit und den Schulkindern unter Darbringung eines von Musik begleiteten Lebe-
wohlö; die Rannstedter Gemeinde, unter einemEhrenbogen au dem dasigen Gast-.
hofe versammelt, welche durch ihren Schuldheißen ein Gedicht bey munfkalischer
Vegleitung darbrachte, desgleichen die Gemeinde Reisdorf, den Geistlichen an ihrer
Spibe, mit Musik an dem neuen Chaussee-Hause bey Reiödorf, welches nebst dem
Schlagbaume dekorirt war, wo der Geistliche zu dem dargercichten Gedichte einige
Worte sprach, und hiernächst das Chaussee-Bau-Personal ein Gedicht überreichte.
Von hier bewegte sich der Zug noch einige hundert Schritte weiter bis nahe an die
Grenze des Weimar'schen Gebiethes; jebt bildeten rechts und links die genannten
Reiter-Abtheilungen in ciner langen Reihe ein Spalier und umschlossen so zum letz-
ten Mahle in ihrer Mitte ihre hochverehrteste Furstin. An den hier still haltenden
Wagen der Prinzessin trat miu der Bürgermeister der Residenz in Begleitung des
1 sten Stadtältesten, den Abschied im Nahmen der Geburts-Stadt aussprechend;
hiernächst empfahlen sich die Armbrustschüben durch einen aus ihrer Mitte in einer
Anrede, eben so die Weimar'sche Vereinsgesellschaft unter Ueberreichung eines Ge-
dichtes durch ihren Vorsteher, um welchen sich eine zahlreiche, bis hierher zu Wagen
gefolgte Begleitung an Herren und Frauen aus jenem Vereine versammelt hatte.
Nach einem allseitig gebrachten Lebewohl von Seiten der hier vereinigten verschiedenen
Weimar'schenBegleitungen gelangte die hohe Reisende auf dem Königl. Preuß. Gebicthe
an, und wurde hier zuerst von Sr. Königl. Hoheit, dem Prinzen Carl von Preußen
begrüßt, welcher Höchstderselben von Weimar aus in der Frühe 1/2 Stunde vorausge-
fahren war und Dieselbe an dieser Stelle erwartet hatte; die Prinzessin Braut stieg aus
dem Wagen und nahm die mümlichen Abschieds = und Ehrenbezeugungen der abgeordne-
ten Weimar'schen und Preußischen Kommissare in den Personen Sr. Ercellenz, des
Großherzogl. Herrn wirkl. Geheimeraths und Staats-Ministers, Freyh. von
Fritsch, Sr. Ercellenz, des Großherzogl. Herrn wirkl. Geheimeraths und Gene-
ral-Majors, Freyh. von und zu. Cgloffstein, Sr. Ercellenz des Königl. Preuß.
Staats-Ministers, Herrn von Klewitz und Sr. Excellenz, des Königl. Preuskt.
General-Lieutenants, Herrn von Jagow, huldvollst an. Endlich begab ssch die
fürstliche Braut wieder in den Wagen, nahm noch von vielen Einzeluen Selbst Ab-
schied und fuhr durch die dort Königl. Preuß. Seits aufgestellte große Ehrenpforte
unter den abermahligen lautesten Zurufungen des heisesten Lebewohls und den innig-
sten Segenswünschen der Anwesenden, die sich in wahrer Rührung von einer Für-
stin trennten, welche sich höchst huldreich und freundlichst gegen jeden bezeigt hatte,
der sowohl früherhin alo am heutigen Tage das Glück gehabt, sich ihr nahen zu
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vürfen, oder Zeuge ihrer wehmüthigen Trennung von dem Geburtslande gewesen
zu seyn.

Am 26. May, dem Vermählungstage, Vormittags, hatten die Durchlauchtig-
sten Aeltern der hohen Braut die Glückwünsche sowohl Einzelner an Herren und
Jungfrauen aus der Mitte der oben bey'm Auszuge der Herzogin genamnten Beglei-
tungen, als des ganzen Hofes in besonderen Kouren angenommen, worauf Mittags
eine große Hoftafel folgte.— Abends beging die hiesige Erholungögesellschaft die-
sen festlichen Tag auf eine würdige Weise in dem großen, schon an sich architekto-
nisch schönen Schießhaus-Saale, der reich erleuchtet und unter Mitwirkung des Ober-
Baudirektors Coudray besonders geschmückt war. In der Tiefe der dorischen Säu-
lenhallen sah man unter Laub= und Blumengewinden Hymens Altar mit den verein-
ten Königl. Preußischen und Großherzoglich Sächsischen Wappen, auf demselben ei-
nen vollen Myrthenkranz, zur Rechten und inken Borussia und Saxonia mit Ge-
folge von Jungfrauen, vor demselben Amor und Hymen. Als gegen 7 Uhr die aller-
höchsten Herrschaften erschienen und mit dem herzlichsten Jubel ehrerbietigst begrüßt
worden waren, ecröffneten jene Jungfrauen das Fest mit einer vom Professor Riemer
gedichteten und vom Musik-Direktor Eberwein komponirten Kantate, während wel-
cher die eben in Charlottenburg vollzogene Vermählung symbolisch dargestellt und der
Myrthenkranz auf dem Altar mit Blumen, Knospen, Blüthen, jungen Lorbeer= und
Eichen-Sprossen überdeckt wurde; ein ergreifender Schluß-Chor sprach den Segen
über die Neuvermählten, deren bekränzte und verschlungene Nahmenszüge in Bril-
lant-Feuer vom Gewölbe des Saales herab die zahlreiche Versammlung magisch über-
strahlte. Diese geschmackvolle Erleuchtung mit sinnigen Arabesken und auf die Feyer
des Tages Bezug habenden Inschriften blieb während dem nachher begonnenen Fest-
balle eine dauernde Auregung zur allgemeinen Freude, welche durch die Anwesenheit
der erhabenen Großältern, Aeltern und Geschwister der Prinzessin Braut auf das
Höchste gesteigert wurde.

um dieselbe Zeit gab der Stadtrath den übrigen Einwohnern der Residenz=
Stadt einen Ball auf dem Stadthaus-Saale.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 8. Den 8. Juny 1827.

Bekanntmachung.
Auf Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs höchsten Befehl wird

über die Zuständigkeit der Behörden hinstchtlich des Erlasses und der Stundung
von Kosten in Justiz-Sachen, welche den landeöherrlichen Kassen zu verrechnen
sind, für den ganzen Umfang der Grohherzoglichen Lande, Folgendes zur Nach-
achtung bekannt gemacht:

J.
Dir Bestimmung, ob. die bey einer Eivil-Justiz-Sache oder bey einer Kri-

minal-Sache Betbeiligten und wer von diesen Betheiligten zur Bezahlung der
erwachsenen Kosten oder eineß Theiles derselben, sie mögenin reigentlichen (Justiz-)
Sporteln oder in Verlägen bestehen, nach Gründen deö Rechts schuldig oder
nicht schuldig seyen, — eingeschlossen die Ertheilung des Armenrechtes —liegt le-
diglich den kompetenten richterlichen Behörden ob. Eben so bleibt die Festsetzung
der RKosten, die Liquidation und Moderation derselben nach den bestehenden Ge-
sehen, Ordnungen und Observanzen den Justiz-Behörden allein überlassen.

II.
Dagegen ist sowohl vor, als nach dem richterlichen Erkenntnisse in einer Kri-

minal= oder Eivil-Sache die Entscheidung der weitern Frage: ob und in wie weit
diese Kosten aus Gründen der Billigkeit und Milde in einzelnen Fällen und aus-
nahmsweise erlassen und ob und wielange dieselben gestundet werden dürfen, lediglich
Sache der Finanz-Behörden, zu deren Kassen diese Kosten zu verrechnen sind,
ohne Unterschied, es möge die Verrechnung schon wirklich geschehen seyn oder nicht.

III.
Diese Finanz-Behörden, eine jede, in so weit es sie betrifft, haben diese

Entscheidung zu ertheilen und zwar nach Maßgabe der in Bezug auf Stundungen
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und Erlasse von Finanz-Gefällen überhaupt geltenden Verwaltungsregeln, ent-
weder ohne Anfrage bey der höhern Behörde oder nach eingeholter Entschließung
der höhern Behörde.

IV.
Die Rücksichten, welche bey der Entscheidung über Erlasse oder Stundungen

die Finanz-Behörden leiten sollen und allein leiten dürfen, sind
1) die personlichen Verhältnisse der Debenten in Ansehung ihrer Vermögens-

Nahrungs= und Wirthschafts-Umstände;
2) die Erwägung der Größen, welche in den Etats überhaupt jährlich für

Erlasse ausgeworfen sind und des Verhältnisses derselben zu den darnach
möglichen Erlassen.

Nur hohe Dürftigkeit, welche die Bezahlung der ganzen Kosten unmog-
lich macht, darf einen theilweisen, nur absolute Armuth darf einen
gänzlichen Erlaß auf Seiten der Finanz-Behörden motiviren.

Bey theilweisem Erlasse von Sporteln ist übrigens jederzeit in der Art zu
verfahren, daß nicht bloß der herrschaftliche Antheil oder die Rate der auf Spor.
telbezug mit angenommenen Offizianten, sondern stets eine gewisse OQuote des
Ganzen zu erlassen ist, so daß der bewilligte Erlaß allerseits Interessenten nach
Verhaältniß betrifft.

V.
In allen Angelegenheiten, welche Erlaß oder Stundung von Kosten betreffen,

ist sowohl bey Ober= als bey Unterbehörden—ErlaßoderStundung werde bewil-
ligt oder abgeschlagen — ganz kostenfrey zu verfügen. Nur baare Verläge, z. B.
Postgeld und dergleichen, sind nach Befinden den Betheiligten anzusinnen.

VI.
Die zur Entscheidung über Stundungen und Erlasse von Kosten an Re-

gierung-Kanzley-Gebühren kompetente Finanz-Behörde ist das Großher=
zogliche Kammer-Kollegium.

Dasselbe wird jedoch da, wo es nöthig ist oder zur deutlichen Einsicht in dem
zur Entscheidung vorliegenden Falle demselben zweckmäßig dunkt, mit den Großher=
zoglichen Landes-Regierungen kommuniziren, auch, wo es ihm Pflichten halber
thunlich erscheinen kann, den Empfehlungen der Großherzoglichen Landes-Regie-
rungen zu Erlassen oder Stundungen billige Beachtung—demwesentlichenInteres-
se des Fiokus unbeschadet—zu Theil werden lassen. Es soll auch Großherzogliche
Kammer die Regierungs-Kanzley-Sportel-Einnahmen ermächtigen, Stundung in den
geeigneten Fällen bis auf 3 Monathe zu ertheilen.
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VII.

Die zur Entscheidung über Erlasse und Stundungen solcher Kosten, die bey
den Justize Aemtern oder sonstigen Großherzoglichen Unterbeherden, mit Ausschluß
der Kriminal-Gerichte und der von dem Sprengel der Kriminal-Gerichte ausgenem-
menen Justiz-Aemter — soweit lehtere Kriminal-Untersuchungen zu führen haben —
vorkommen, kompetente Finanz-Behkrde ist ebenfalls das Großherzogliche Kammer-
Kollegium.

Erlaß an dergleichen Kosten darf nur das Großherzogliche Kammer-Kol-
legium ertheilen; Stundungen dürfen — auf einmahl für allemahl von dem Groß-
herzoglichen Kammer-Kollegium und ünter dessen fortwährender wirksamenOber-
aufsicht und Kontrole zu ertheilender Ermächtigung — die Sportel-Einnahmen
bey den Unterbehörden — jevoch nicht auf längere Zeit als auf drey Monathe
—in den zu solchen Stundungen geeigneten Fällen ertheilen und immer nur
mit Vorbewußt und Genehmigung des vorgesehten Oberbeamten. Die darüber
aufzunehmenden tabellarischen Verzeichnisse sind von Vierteljahr zu Vierteljahr
den Oberbeamten vorzulegen und von diesen am Schlusse des Jahres an Groß-
berzogliche Kammer einzusenden.

Das Kammer-Kollegium allein entscheidet über Stundunge-Gestche,
welche in Bekreff der gedachten Kosten auf eine längere als auf die Zeit von
drey Monathen gerichtet werden, deögleichen über Lihe Stundungen, deren
Zugestehung bey den Unterbehörden verweigert worden ist.

Um bey Erlassen von Kosten stets mit Kenntniß der Vermogendunstände und
der Personlichkeit der Debenten — in so weit es statthaft seyn mag, die
letztere mit zu berucksichtigen — Entschließung fassen zu konnen, wird das Groß-
herzogliche Kammer-Kollegium in der Regel den gutachtlichen Vericht der betref-
fenden Justiz-unterbeberde, und da, wo es sich nöthig oder zweckmäßig zeigt,
auch den Bericht des Bezirks-Bandrathes erfordern.

VIII.

Die zur Ertheilung von Erlassen und Stundungen der Kosten, die bey den
Kriminal-Gerichten existent werden, kompetente Finanz-Behorde ist das

Großberzogliche Landschafts-Kollegium.
Stundungen solcher Kosten bis zu drey Monathen zu ertheilen, soll das

bandschafts-Kollegium die Sportel-Einnahmen bey den Kriminal-Gerichten un-
ter seiner fertwährenden wirksamen Ober-Aufsicht und Kontrole ermächtigen.
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Diese Sportel-Einnahmen dürfen jedoch gleichfalls nur mit Vorbewußt und
Genehmigung der Kriminal-Gerichts-Dirigenten dabey verfahren. Sie haben
auch die über solche Stundungen aufzunehmenden tabellarischen Verzeichnisse von
Viertelsahr zu Vierteljahr dem Dirigenten vorzulegen und es sind diese Verzeich-
nisse am Schlusse des Jahres zum Großherzoglichen Landschafts-Kollegium einzu-
enden.

Langere Stundungen solcher Kosten ertheilt nur das Großherzogliche Land-
schafts Kollegium.

Eben dasselbe entscheidet, auf Anrufen, wenn die Kriminal-Gerichte eine
Kostenstundung abgeschlagen haben.

Durch Berichtoerforderungen von den Aemtern, Stadträthen, Lokal-Be-
hörden und in den greigneten Fällen von den Bezirks-Landrathen, auch — so-
weit eß nöthig und ohne Weiterungen gescheben mag —durch Einsicht der Un-
tersuchungs-Akten — in allen Fällen aber, wo eine grundliche Entscheidung
dleß erfordern würde, durch Kommunikation mit der betreffenden Landes-Regie-
rung, hat sich das Landschafts-Kollegium von den Vermögensumständen der De-
benten, welche Erlasse ansprechen, die erforderliche Kenntniß zu erwerben und
sich von den umstanden zu unterrichten, ob und welche Gründe für die Biltstel-
ler sprechen dürften, x

Die zur Ertheilung von Erlassen und Stundungen solcher Kriminal=
kosten, welche bey den Justiz-Aemtern in Kriminal-Untersuchungen erwachsen sind,
die zu den Sprengeln der Kriminal-Gerichte nicht gehören, kompetente Finanz=
Behörde ist das Großherzogliche Kammer-Kollegium.

Es hatsich in dieser Beziehung das zur Vorschrift zu nehmen, so weit es
die Natur des Gegenstandes gestattet, was unter Nr. VII auogesprochen ist.

X.
Vom Zeitpunkte der Publikation dieser Bekanntmachung an ist alles das-

jenige, in Bezug auf den Gegenstand und Inhalt dieses Publikandums als ab-
geschafft und aufgehoben zu betrachten, was mit solchem nicht zusammen bestehen
kann. Weimar den 29. April 1827.

Großherzogliche Sächsische Landesregierung.
von Müller.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 9. Den 12. Juny 1827.

Bekanntmachung.
Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, haben in Anerbenntniß der

vorliegenden Erfahrung, daß enge, vom Schornsteinfeger nicht zu befahrende Es-
sen, unter gewissen Umständen viele Vortheile gewähren und, bey gehöriger Ein-
richtung, auch für feuergefährlich nicht zu halten sind, nach darüber vernomme-
nem Gutachten der Großherzoglichen Ober-Baubehörde, die Anlegung solcher
Essen gnädigst zu gestatten geruhet.

In Gemäßheit höchster Ermachtigung hierzu wird daher, anschließenb an
die Bauvorschriften im Gesehbe vom 28. May v. J. wegen Sicheruhg gegen
Feueröbrünste, hiermit bekannt gemachk, daß die Anlegung enger, so genannter
Russischer Essen zwar gestattet. seyn soll, daß jedoch beymm Bau und bey der
Benutung solcher Essen zum Behuf der nothigen Festigkeit und Feuersicherheit
derselben folgende Regeln resp. Vorschriften befolgt werden müssen:

Weite der Essen.

K. 1. Die geringste Weite der Röhren im Lichten muß bey einer kreisför-
migen Querdurchschnitts-Fläche sieben Zoll im Durchmesser betragen.

Da aber durch eine Röhrc von dieser Weite nur der Rauch aus höchsten
drey in Einem oder mehren Stockwerken befindlichen gewöhnlichen Stubenöfen
abgeführt werden kann: so ist, wenn mehre Ofenrohren in Eine Schornstein-
röhre auömünden, die Durchschnittöfläche verhältnißmäßigzuvergrößern. I

Bey Feuerungen anderer Art, wie z. B. Heerd= und Kesselfeucrungen,
Brauereyen, Branntweinbrennereyen u. s. w., für welche, der großen Mamich-
faltigkeit wegen, keine allgemeine Regeln festgesebt werden können, ist bey Erthei-
lung der polizeylichen Erlaubniß zum Bau die Größe der Querdurchschnitts-
Flache, nach dem Gutachten eines Großherzoglichen Baubeamten, oder mindestens
der in Pflicht stehenden Bezirks-Feuer-Inspektoren zu bestimmen, und dabey auf
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die Größe der Feuerung und die Vollkommenheit der Anlage hinsichtlich der Ab-
führung des Nauches Rücksicht zu nehmen.

Form de Huerdurchschnitté.
§. 2. Außer der Kreisfläche kann auch jedes regelmäßige Vieleck, in-

gleichen jedes rechtwinkliche Viereck, dessen kleinere Seiten aber wenigstens
sieben Joll messen müssen, zur Form des Querdurchschnitts gewählt werden.

Der gewählte Durchschnict ist jedoch für die ganze Höhe der Röhre genau
beyzubehalten, und überall senkrecht auf die Richtungslinie der Röhre zu nehmen.

Stärke der Schornsteinwangen und JZungen.
6. 3. Die Wangen der Schornsteinröhren und die Zungen zwischen den-

selben können bey gewohmichen Stuben= und Heerdfeuern mit den in den hiesi-
gen Landen üblichen Essen-Steinen zu 4 Zoll im Quadrat Stärke und 11 bis
12 Zoll Länge errichtet werden, wo aber, wegen anhaltender oder starker Feue-
rung, eine bedeutende Erhihung der Röhren zu erwarten ist, — sind zu den
Wangen 6 Zoll breite Steine zu gebrauchen und solche nach Maaßgabe der Um-
stände, von einem bis auf zwey und einen halben Stein zu verstärken.

Die Essen sind immer mit dem gehörigen Verbande der Steine zu
errichten, und es muß von denselben alles Holzwerk drey Zoll entfernt bleiben.

Auch sind demnachst die Röhren, wenn sie nicht in Mauern, sondern frey
aufgeführt werden, mit einem tüchtigen Mantel von Strohlehmen zu umgeben,
welches nicht allein zur größern Haltbarkeit, sondern auch zu Verhütung der
schnellern Raucherkaltung und des daher folgenden Glanzruß-Ansahes beyträgt.
Werden ungebrannte Essensteine hierbey angewendet: so müssen sie volltommen
trocken und daher lange vorher gefertigt seyn.

Schleisen und Aussatteln der Köhren.

#. 4. Wenn die Röhren nicht lothrecht aufgeführt, sondern gezogen oder
geschleist werden sollen: so darf dieses Schleisen nur in einer Mauer von gehé-
riger Stärke, oder auf einem massiven Bogen, oder wenigstens auf massiven
Wangen Statt finden. Die Richtung der geschleisten Röhre muß aber mit der
Horizontal-Linie einen Winkel von wenigstens 45 Graden bilden, und die Ecken,
welche au5 veränderter Richtung der Röhre entstehen, müssen innerhalb in einem
VWBogen von mindestens 3 Fuß Halbmesser abgerundet werden.

Das Schleifen der Röhren unter einem kleinern Winkel als 45 Grad kann
mur in einzelnen Fällen nach eingeholter ausdrücklicher Genehmigung Großherzogli=
cher Lande5-Direktion gestattet werden.

Eine Aufsattelung der Nöhren auf Holzwerk darf unter keiner Bedingung
Statt finden.
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Starke der Wangen freystehenber Röhren.
§5. 5. Wenn Röhren durch den Dachraum oder durch hohe Stockwerke

außer Verbindung mit Mauern) also freystehend aufgeführt werden: so ist auf
gehörig festen Stand Bedacht zu nehmen, und bey den dieöfallsigen Bestimmun-=
gen in jedem einzelnen Falle die Tüchtigkeit der zu verwendenden Materialien
und die Genauigkeit der Arbeit nach örtlichen Verhältnissen zu berücksichtigen.

Als Regel ist anzunehmen, daß
a) einzelne Röhren, welche mit Einschluß der Wangen nicht uber 2 Juß im

Durchmesser, oder, wenn sie ein Viereck bilden, nicht über 2 Juß breit
sind, höchstens 12 Fuß hoch, .

b) zwey oder mehre mit einander verbundene Rohren, welche in einer
Reihe liegen, und einen Nöhrkasten von dieser oder geringerer Breite
bilden, nicht über 16 Fuß hoch,

frep aufgeführt, bey größerer Höhe aber mit Pfeilern in gehörigem
Verbande versehen, und diese Pfeiler an den langen Seiten der
Röhren oder Röhrkasten angebracht werden müssen, in so fern der
Querschnitt der Röhren oder Röhrkasten von dem Kreise der Quadrate
abweicht,

wogegen es
c) bey Aufsührung von Röhrkasten nach den

beygezeichi#eten Figuren in den gewöhnlich
vorkommenden Fällen keiner Verstärkung
dirch Pfeiler bedarf.

Röhren, die entweder einzeln, oder in
ciner Reihe liegend, mehr als 4 Fuß

boch über der Dachfläche aesüsd wer-1— en, müssen einen Stein starke Wangen
erhalten, oder tüchtig geankert werden.

 Eine tüchtige Ankerung ist jeden Falles
nöthig, wenn die Höhe mehr als 8 Juß
beträgt.

Bey diesen Regeln, welche den erforderlichen näheren Bestimmungen zur Grundlagedienen n, wird überall der Gebrauch guter Materialien und sorgfältige Arbeit
vorausgesetzt.

Reinigung der Röhren.
#P. 6. Die Reinigung der Röhren vom staubartigen Ruß, der sich darin an-

setzt, geschieht mittelst Bürsten von der Form des Querschnitts der Röhre durch
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den verpflichteten Schornsteinfeger, der auch, wenn es nöthig ist, von Zeit zu
Zeit den Glanzruf mit der gehörigen Vorsicht auszubrennen hat.

Die Bürsten zum Reinigen werden an einem Seile auf= und niedergezogen,
nachdem das Seil mit Hülfe eines Gewichts (am besten in Gestalt einer Kugel)

herunter gelassen worden ist. Die hiernach erforderlichen Reinigung-Geräthschaf-
ten müssen in jedem Hause, welcheS mit dergleichen engen Röhren versehen ist,
vorräthig gehalten, und die Reinigung muß so oft bewirkt werden, als es mit
Rücksicht auf die Ausahl und Gröse der Feuerungen nöthig ist. Bey jeder Rei-
nigung ist die Röhre an den eußeren Seiten genau zu besichtigen, damit eine ent-

stebende Schadbaftigkeit nicht lange unbemerkt bleibe.
5. 7. Jede Röhrc ist unten, wo sie anfängt, und über dem obersten Dach-

boden, ingleichen bey mehr als zweymahl veränderter Richtung auch in der Mitte,
Behufs der Reinigung, mit ciner Seitenöffmung von der erforderlichen Größe
zu versehen, und diese Oeffnungen sind mit eisernen, in Falze schlagenden Thüren
henau zu verschließen. An der untern Thür kann zugleich ein eiserner Kasten von
der Größe der Essen-Röhre angebracht werden, in welchen der Ruß bey’'m Reini-
gen fällt und somit leicht herausgebracht wird.

Münden mehre enge Röhren in der Höhe des obersten Dachbodens in ei-
nen weitern Aufsatz aus, so erhält nur der lebtere eine Thür.

Diese Thüren dürfen jedoch weder unter einer hölzernen Treppe, noch in
der Nähe von anderem Holzwerk angebracht werden, sondern müssen wenigstens
3 Fuß von lebterem eutfernt bleiben, auch ein Vorpflaster von gebrannten Back-
steinen oder Estrichguß, welches 2 Fusi breit ist, und in der Länge auf jeder
Seite um 2 Fuß üuber die Thürbreite hinausgeht, auf dem zunächst darunter be-
findlichen Boden erhalten. "

Die Abanderung der vorstehenden Vorschriften, je nachdem die Erfahrung
dieselbe an die Hand geben wird, bleibt vorbehalten; vorlaufig aber sind solche
bey allen Neubauten und Abänderungen von den Maurermeistern, bey Vermeidung
der auf feuergefährliche Anlagen gesetzlich bestimmten Strafe, auf das Genaueste
zu befolgen.

Weimar den 19. April 1827.
« GroßherzoglicheSächsifcheLandes-Direktion

F. v. Schwendler.

S. 14 3. 13 u. 14 werden dahin berichtiget, daß der Pfarrer Christian Friedrich
Meyer zu Wenigenlupnib zum Pfarrer zu Helmershausen gnédigst bestätiget worden ist.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakt.
Nummer 10. Den 26. Juny 1827.

Beförderungen.
Des Großherzogs, Königliche Hoheit, haben dem Kriegs-Sekretar, Christian

Gottlob Salomo Wangemann, Inhaber der bronzenen Eivil-Verdienst-Me-
daille, und dem Kammer-Sekretar, Heinrich Carl Theodor bungeröhausen
allhier, beyden den Charakter als Rath und dem Mahler, Moric Oppen-
heim aus Frankfurt a. M., den Charakter als Professor verliehen, sodam
den Kammer-KommissionS-Sekretar, Carl Schäffer, zum Kammer-Se-
kretar, den Kanzlisten Wilhelm Blume, zum Landeödirektions-Vothen-
meister, den Kanzlisten, Johann Gottlieb Emil Bohne, zum. bandeödi-
rektions-Kalkulator, den Regierungs-Kopisten, Friedrich August Heine-
mann, zum Regierungs Kanzlisten, denKapell-Accessisten, Carl August
Franke, zum Hof-Musikus, den Kapell-Accessisten, Wilhelm Schwarz,
zum Hof-Musikus, den Landrentamts-Accessisten und Kassenschreiber, Ernst
Friedrich Theodor Küchling allhier, zum Kammer-Kalkulator und end-
lich den Geleits = Accessisten zu Burgau, Johann Franz Friedrich Wilhelm Bin-
der, zum Geleits = Einnehmer daselbst in Gnaden ernannt.

Demnächst haben Allerhöchstdieselben den Adjunkt und Parrer, Johann
Georg Carl Pflug zu Denstedt, zum Superintendenten und Oberpfar-
rer zu Neustadt a. d. O., den Adjunkt und Pfarrer, Ernst Bernhard Saal
zu Hardisleben, zum Superintendenten zu Großrudestedt, den Pfarrer
Friedrich Lcopold Schmidt zu Birkerödorf, zum Pfarrer zu Döhlen, den
Kandidaten der Theologie, Christ. Wilhelm Gustav Fleischhauer, zum Pfar-
rer zu Isseroda, den Pfarrer August Michalis zu Tautenburg, zum Pfar-
rer zu Liebstedt, den Kandidaten der Theologie, Gustav Ehristian Böttger,
ium Pfarrer zu Wenigenlupnitz, den Kollgborator Ehristoph Deubner zu



0

Eisenach, zum Pfarrer zu Neustedt, den Pfarr= Kollaborator August Moric
Trainer zu Oberoppurg, zum Pfarrer zu Bramnodorf, den Kandidaten der
Theologie, Carl Gottlieb Riedel, zum Pfarrer zu Wenigenauma, den Pfar-
rer Carl Friedrich Gotthilf Engelhardt zu Schwabsdorf, zum Pfarrer zu
Niedertrebra, den Pfarrer David August Förtsch zu Burgwenden, zum Pfar-
rer zu Elleröleben, den Pfarrer Christian Hähner zu Hayn, zum Pfarr-
Substituten zu Vippachedelhausen, den Rektor Christian Gottlieb Friedrich
Schulz zu Magdala, zum Pfarrer zu Tautenburg, den Pfarr-Substituten
Friedrich August Theodor Demelius zu Obergrunstedt, zum Pfarrer daselbst
und endlich den Kandidaten der Theologie, Carl Friedrich Bogenhard, zum
Pfarrer zu GElodra zu bestätigen gnädigst geruhet.

Bekanntmachungen.
I. Es sind hie und da Zweifel darüber entstanden, ob auch in minderwich-

tigen und geringfügigen Rechtssachen der durch die mittelst Publikandum vom 26.
Februar d. J. eingeschärfte Cirkular-Verordnung vom 8. Februar 1758 allgemein
vorgeschriebene Gebrauch gedruckter, von Großherzogl. Kammer verlegten Vollmach=
ten Statt finden müsse. Da nun aber das Geseh vom 31. May 1817 über das
Verfahren in minderwichtigen und geringfügigen Rechtösachen hinsichtlich des Ge-
brauchs solcher gedruckten Vollmachten nirgends eine Ausnahme bestimmt und der
in der angefügten Sporteltare unter III. 3. vorkommende Ansah: „für Entwer-
fung einer Vollmacht, oder für ein gedrucktes Formular und dessen Ausfüllung“
woraus jene Zweifel abgeleitet werden, bloß deshalb, so wie geschehen, alternatid
aufgestellt werden mußte, weil in einzelnen Gebiethstheilen z. B. soviel den
diesseitigen Regierungsbezirk betrifft, in den vormahls Königlich -Sichstschen die
Eirkular-Verordnung vom 8. Februar 1758 nicht gilt, mithin auch der Gebrauch
gedruckter Vollmachten überall nicht eingeführt ist: so finden wir Uns veran-
laßt, zu Beseitigung jedes diesfalsigen Zweifels hierdurch bekannt zu machen, daß
die in der gedachten Eirkular-Verordmmg enthaltene, ganz allgemeine gesebliche
Vorschrift, in Betreff der erwähnten gedruckten Vollmachten sich auf minderwichtige
und geringfügige Rechtssachen allerdings mit erstrecke.

Weimar den 11, May 1827.

Großherzogliche Scchsische Landesregierung,
F. von Müller.
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ll. Zwischen der Großherzogl. Sachsischen und der Fürstl. Schwarzburg-Son-
deröhausischen Regierung ist, wegen wechselseitiger Uebernahme der Vagabunden
und Auögewiesenen, folgende Uebereinkunft verabredet worden:

g. 1.
Es soll in Zukunft kein Vagabund oder Verbrecher in das Gebieth deõ an-

dern der beyden hohen kontrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe
nicht entweder ein A'mehöriger desjenigen Staates ist, welchem cr zugewiesen
wird, und in demselben sein Heimwesen zu suchen hak, oder doch durch das Ge-
bieth deöselben, als ein Angehbriger eines in gerader Richtung rückwärks liegen-
den Staates, nothwendig seinen Weg nehmen muß.

. 2.
Als Staatsangehörige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt werden

darf, sind anzusehen:
a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie außer der Ehe erzeugt wur-

den, deren Mutter, zur Zeit ihrer Geburk, in der Eigenschaft eines Un-
terthans mit dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder welche aus-
drücklich zu Unterthanen aufgenommen worden sind, ohne nachher wieder aus
dem Unterthaus-Verbande entlassen worden zu seyn, oder ein anderweiti-
ges Heimathörecht erworben zu haben;
diejenigen, welche von heimathlosen Aeltern zufallig innerhalb des Staats=
gebiethes geboren sind, so lange sie nicht in einem andern Staate das Un-
terthanenrecht, nach dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst ver-
heirathet, oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehen Jahre lang
gewohnt haben;
diejenigen, welche zwar weder in dem Staatögebiethe geboren sind, noch
das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben, hingegen,
nach Aufgebung ihrer vorherigen staatsbürgerlichen Verhältnisse, oder überhaupt
als heimathlos, dadurch in nahere Verbindung mit dem Staate getreten sind,
daß sie sich daselbst verheiratbet haben, oder daß ihnen, während eines Zeit-
raumcs von zehen Jahren stillschweigend gestattet worden ist, darin ihren
Wohnsik zu haben; ·

wobey festgefetzt worden ist, daß auch insbesondere diejenigen als ausdrücklich zu
Unterthanen aufgenommen betrachtet werden sollen, welche nicht in dem Staatöge-
biethe geboren sind, jedoch dem Staate, zu Zeiten eines Krieges oder des Friedens,
Militär-Dienste geleistet haben, und zwar ohne Rücksicht auf die Dauer dieses Dienst-
verhältnisses und den im Militär gehabten Rang.

—S

O,
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7 8.
Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate geboren

ist, in cinem anderen aber das Unterthanenrecht auödrücklich erworben, oder sich ver-
heirathet, oder durch zehnjährigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hak; so ist der
letztere Staat vorzugsweise verbunden, ihn aufzunehmen. Trifft das ausdrücklich
erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staate mit der Verheirathung oder der
zehnjahrigen Wohnung in einem anderen Staate zusammen, so ist das erweislich
neuere Verhältniß entscheidend, jedoch dann, wenn hierüber zu einer ausreichenden
Gewißheit nicht zu gelangen seyn sollte, der Staat, in welchem dem Heimathlosen
ein zehnjähriger Aufenthalt gestattet worden, vorzugsweise zu seiner Aufnahme
verpflichtet.

. 4.
Sind bey einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den

vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar: so muß derjenige
Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorläufig beybehalten.

Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen Staate zuzuwei-
sen, welchem ihr Eheman, vermöge eines der angeführten Verhaltnisse, zugehört.
Witwen sind nach eben denselben Grundsähen zu behandeln, es wäre denn, daß
während ihres Witwenstandes cine Veranderung eingetrreten sey, durch welche sie,
nach den Grundsähen der gegenwärtigen Uebereinkunft, einem anderen Staate
ufallen.

Auch soll Witwen, ingleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehemännern
verlassenen Eheweibern die Ruckkehr in ihren auswärtigen Geburts= oder vorheri-
gen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe, innerhalb der ersten
fünf Jahre nach deren Schliefung, wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.

Besinden sich unter ciner heimathlosen Familie Kinder unter 14 Jahren, oder
welche sonst wegen des Unterhaltes, den sie von den Aeltern genießen, von venselben
nicht getrennt werden können: so find solche, ohne Rücksicht auf ihren zufälligen
Geburksork, in denjenigen Stnat zu verweisen, welchem bey ehelichen Kindern der
Vater, oder bey unehelichen die Mutter zugehört.

Diejenigen ehelichen Kinder einer heimathlosen Familie, welche 14 Jahre und
darüber alt sind, und bey ihren Aeltern keinen Unterhalt finden, gehören, so fern
nicht ein näherer Auspruch auf ihre anderweitige Aufnahme begründet ist, in den
Ort ihrer Geburt. Uneheliche Kinder gehören, ohne unterschied des Alters, dem
Staate zu, in welchem die Mutter Heimathsrechte anzusprechen hat, wenn nicht
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erstere, nach Maßgabe der Bestimmungen im 8. 1 bis 8 dieser Uebereinkunft, Ange-
hörige des einen oder des anderen Staates geworden sind.

g. 7.
Hat ein Staatsangehoriger durch irgend eine Handlung sich srines Vurger-

rechtes verlustig gemacht, ohne einem anderen Staate zugehörig geworden zu seyn,
so kann der erstere Staat der Beybehaltung oder Wiederannahme deoselben sich nicht
entziehen.

. 8.
Handlungödiener, Handwerksgesellen und Dienstbothen, welche ohne eine selbst-

ftandige Wirthschaft zu haben, in Diensten stehen, ingleichen Zoglinge und Studie-
rende, welche der Erziehung oder des Unterrichtes wegen irgendwo verweilen,
erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch länger als zehen Jahre dauern
sollte, kein Wohnsibrecht. Zeitpächter sind den hier oben benannten Individuen
nur dann gleich zu achten, wenn sie nicht für ihre Person, oder mit ihrem Haus-
stande und Vermögen sich an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.

Denjenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem andern Grunde aus-
gewiesen werden, hingegen in den benachbarten Staaten, nach den in der gegenwär=
tigen Uebereinkunft festgestellten Grundsatzen, kein Heimwesen anzusprechen haben, ist
letzterer, den Eintritt in sein Gebieth zu gestatten, nicht schuldig, es würde denn
urkundlich zur völligen Ueberzeugung dargethan werden können, daß das zu überneh-
mende Individuum einem in gerader Richtung ruckwärts liegenden Staate zugehöre,
welchem dabselbe nicht wohl anders als durch das Gebieth des ersteren zugeführt
werden kann.

g. 10.
Sümtlichen betreffenden Behörden wird es zur strengsten Pflicht gemacht, die

Absendung der Vagabunden in das Gebieth des andern der hohen komtrahirenden
Theile nicht blos auf vie cigene unzulässige Angabe derselben zu veranlassen, son-
dern wenn das Verhältniß, wodurch der andere Staat zur Uebernahme eines Vaga-
bunden konventionsmäßig verpflichtet wird, nicht aus einem unverdächtigen Passe,
oder aus anderen völlig glaubhaften Urkunden hervorgeht, oder wenn die Angabe
de5 Vagabunden nicht durch besondere Gründe und die Verhältnisse deo vorliegenden
Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfaltig zu ermitteln und
nöthigen Falles bey der vermeintlich zur Aufnahme des Vagabunden verpflichteten
Behörde Erkundigung einzuziehen.

. 11.

Sollte der Fall eintreten, daß ein von dem einen der hohen kontrahirenden
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Theile dem andern Theile zum weiteren Transporte in einen ruckwarts liegenden Staat,
zu Folge der Bestimmung des H. 9 zugeführter Vagabunde von dem letzteren nicht an-
genommen würde: so kann derselbe wieder in denjenigen Staat, welcher ihn ausge-
wiesen hatte, zur vorläufigen Beybehaltung zurückgebracht werden.

Um die Transporte gehörig zu dirigiren, sind zur beyderseitigen Uebernahme
folgende Orte und Behörden — und zwar

auf Großherzogl. Sichsischem Gebicthe: auf Fürstl. Schwarzburg-SonderöhausischemGebicthe:
die Großherzogl, Aemter zu Großrudestedt, die Fürstl. Aemter zu Klingen,

" "n -2 Allstedt, - - - -Sondershausen und

Oldioöleben, - - - -Arnstadt,

--Berka alJ,
 Vieselbach,

n - -2 Ilmenau und

die Großherzogl. Stadt-Polizey-Kom-
mission zu Eisenach,

festgesekt worden.

nx*i-s
“"ê -
2 —

1 :„

6. 15.
Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht in der Regel vermittelst Trans-

portes und Abgabe derselben an die Polizey-Behörde desjenigen Ortes, wo der
Transport als von Seiten des ausweisenden Staates für beendiget anzusehen ist.

it den Vagabunden werden zugleich die Beweisstücke, worauf der Transport
konventionsmaßig gegründet wird, übergeben. In solchen Faällen, wo keine Gefahr
zu besorgen ist, können einzelne Vagabunden auch mittelst eines Laufpasses, in wel-
chem ihnen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland ge-
wiesen werden.

Ec sollen auch nie mehr als drey Personen zugleich auf den Transport gegeben
werden, es wäre denn, das sie zu einer und derselben Familie gehören und in dieser
Hinsicht nicht wohl getrennt werden können.

Größere so genamte Vaganten-Schube sollen künftig nicht Statt finden.
14

Da die Ausweisung der Vagabunden nicht auf Requisition des zur Annahme
verpflichteten Staates geschieht, und dadurch zunächst nur der eigene Vortheil des
ausweisenden Staates bezweckt wird: so können für den Transport und die Verpfle-
gun,z der Vagabunden keine Anforderungen an den übernehmenden Staat gemacht
werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwarts liegenden Staate zugeführk
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werden soll, von diesem nicht angenommen, und deöhalb nach F. 11 in denjenigen
Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zurncgebracht: so muß letzterer auch die Ko-
sten des Transportes und der Verpflegung erstatten, welche bey der Zurückführeng
aufgelaufen sind.

0. 15.
Vorstehende Uebereinkunft soll vom Tage der beyderseits zu bewirkenden Publi-

kation an verbindlich seyn und in Kraft treten. —
Damu Se. Königl. Hoheit, der Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

diese Uebereinkunft allenthalben genehmiget und wegen Vollziehung derselben das Er-
forderliche anzuordnen geruhet haben: so wird deren Bekanntmachung auf höchsten
Befehl hierdurch bewirkt. *

Weimar den 22. May 1827.
Großherzogliche Sächsische Landes-Direktion.

F. von Schwendler.
III. Auf darum beschehenes Nachsuchen ist der Adjunkt der Schulaufsicht in der

Diözes Großrudestedt, Pfarrer M. Becker zu Kleinbrembach, von dem ihm über-
tragen gewesenen Adjunktur-Geschäfte der zweyten Adjunktur, die derselbe zu unserer
Zufriedenheit verwaltet hat, entbunden, und dagegen die Visitation der Schulen zu
Dielsdorf, Kleinbrembach, Schloßvippach, Sprötau, Thalborn und Vippachedel-
hausen dem Pfarrer Hildebrand zu Vogelsberg, die Visitation der Ortsschule zu
Vogelsberg aber, so wie der Schulen zu Nöda, dem Adjunkt Wirth in Mittelhau-
sen übertragen worden, welches denjenigen, die es angehet, zur Nachricht und
Nachachtung hiermit bekannt gemacht wird.

Weimar den 29. May 1827.

Großberzogliches Schisches Ober-Konsistorium.ercer.
IV. Se. Königl. Hoheit der Großherzog haben in Ansehung der Bestim-

mung des Alters, in welchem die Kinder zur Schule eingeführt wer-
den sollen, und mehrer damit zusammenhängender Punkte, unter dem 15.
September v. J. gnädigst zu verordnen geruht:

1) daß das erfüllte 6te Lebensjahr fernerhin als der Anfangstermin
zum öffentlichen Schulbesuche festgesezt bleibe;

2) daß die Aufnahme indie Schule nur an zwey Jahresterminen
Statt finde, nähmlich mit Berücksichtigung der Konfirmations-Zeit zu Ostern
oder Pfingsten für alle diejenigen Kinder, welche bis zum 1. April, und
zu Michaelis für diejenigen Kinder, welche bis zum 1. Oktober das 6te
Lebensjahr erfüllen;
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8) an dem der Aufnahme vorhergehenden Sonntag ist auf dem Lande
von dem Ortspfarrer das Verzeichniß der schulfaähig gewordenen Kinder
von der Kanzel zu verlesen;

4) erst mit dem Tage, an welchem hiernach die Kinder in die Schule einge-
fuhrt werden sollen, tritt auch fur die Aeltern die Verpflichtung zur Entrich-
tung des Schulgeldes ein.

Von dieser höchsten Vorschrift, welche schon durch Cirkular-Verordnung vom
29. September v. J. den Geistlichen und Schullehrern bekannt gemacht worden,
werden zu allgemeiner Nachachtung sämmtliche Acltern, welche schulfähige Kinder
haben, hiermit ebenfalls in Kenntniß gesetzt.

Eisenach den 1. Juny 1827.

Groß herzogliched Suhn lorsnOber-Konsistorium.Nebe.

V. Nachdem Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, gnadigst beschlossen ha-
ben, daß es bey dem, dem Erblehnherrn nach &amp;.7Nr.6 Tir. XXVIl der Pro-
zeßordnung für alle Lehensgefälle eingeräumten Vorzugörechte ebenfallo in Ansehung der
vor dem Jahre 1794 an Bürger oder Einwohner zu Ostheim zu Zinslehen verliehe-
nen Hauser und Güter der dortigen Ganerben sein Bewenden haben, ingleichen daß,
was die 1794 und bieher vererbten gauerblichen Häuser und Grundstücke daselbst,
sofern jene unter diesseitiger Hoheit stehen, betrifft, das bedungene unübersteigliche
Vorzugs= und Pfand-Recht wegen der aus dem Kontrakte herrührenden Verbind=
lichkeiten den ermeldeten Ganerben zugeskanden seyn soll: so wird solches auf höch-

sten Befehl zu Jedermanns Nachachtugg hierdurch öffentlich bekannt gemacht.Eisenach den 12. Juny1Erbhenr oich- Scchsische Landeöregierung.
C. A. Thon.

VI. Nachdem Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, dem Amts-Aceessisten,
Ferdinand Gustav Adolph Schambach zu Vacha, die Erlaubniß zur Betreibung
der advokatorischen Praris vor den Untergerichten des Eisenach'schen Kreises, jedoch
mit Ausschluß des Amtes Vacha, und mit der Bestimmung, seinenWohnsitzin Tie-
senort zu nehmen, zu ertheilen nädigst geruhet haben: so wird solches hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Eisenach den 15. Juny 1827.

Grekbentoicr i Landesregierung.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 11. Den 13. Julv 1827.

Das Großherzogliche Haus ist durch die am 8. dieses Monathes eingegan-
gene Nachricht von der am 28. vorigen Monathes zu Gent in den Niederlanden

glücklich erfolgten Enebindung Ihrer Hoheit, der Frau Herzogin Jda, Ge-
mahlin des Herrn Herzogs ECarl Bernhard, Hoheit, mit einem Prinzen
erfreuet worden.

Der neugeborne Prinz, welcher die Nahmen: Friedrich Gustav Carl
in der heiligen Taufe empfangen soll, und dessen Durchlauchtigste Frau Mutter

befinden sich im hohen Wohlseyn.

Ehrenauszeichnung.
Des Großherzogs, Königliche Hoheit, haben dem Herrn Assessor D. Heine,

Vorsteher des orthopädischen Instituts zu Würzburg, die goldene Civilver-
dienst= Medaille mit der Erlaubniß zum Tragen am Bande des weißen
Falkenordens, zu verleihen gnadigst geruhet.



Beförderungen.
Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, haben den Post-Praktikanten,

Johann Gustav Kallenbach zu Eisenach und den Post-Skribenten Ernst
Ehristian Göring zu Altenburg, beyde zu Post-Sekretarien bey'm Post-
amte Eisenach zu bestatigen in Gnaden geruhet.

Bekanntmachungen.
I. Esõ ist bey einigen Unterbehörden Zweifel entstanden: ob die gerichtli-

chen Verhandlungen als Offizial-Sachen zu betrachtel, seyen, welche die Ausfüh-
rung des, die Brandschäden-Versichermg der Gebaude und beweglichen Gegen-
stände bey einer auswärtigen Versicherungöanstalt betreffenden §. 9 des Gesetzes
vom 28. August 1826 nöthig mache.

Zu Begegnung dieses Zweifels wird daher auf höchsten Befehl Sr. Königli-
chen Hoheit, des Großherzogs, hiermit öffentlich bekannt gemacht: daß die hier
in Frage stehenden gerichtlichen Handlungen keineswegs als Offizial-Sache zu be-
trachten sind, vielmehr in solchen liquidirt werden darf; jedoch nicht wie in sol-
chen Fällen, wo eine gerichtliche Bestätigung zu ertheilen ist und sich die Konsir-
mations-Gebühr nach dem Werthe des Gegenstandes richtet, sondern nach Ana-
logie des Falles, wo die Partheyen einen außergerichtlich abgeschlossenen, auf
Uebertragung von Grundeigenthum und dessen Verpfändung nicht gerichteten Ver-
trag bey Gericht übergeben oder anzeigen und sich dazu bekennen, so daß nur
für die wegen Aufnahme der Kontrakte erforderlichen Niederschreibungen, für Aus-
fertigung der Versicherungsurkunden, für Rekognitions-Registraturen und etwaige
Berichtöerstattungen, Gebühren und Verläge an Rein= und Abschriften, Dienerge-
bühren und dergleichen Tar= oder Observanz-mäßig liquidirt werden dürfen, über-
all aber mit möglichster Kostenersparniß zu erpediren ist.

Weimar am 27. April 1827.
Großherzogliche Scchsische Landeöregierung.

von Gerstenbergk.

II. Da nach auher gelangter Anzeige mehrmals zu ganz ungesehlicher Zeit
Gesuche zur Aufnahme von Knaben, welche bisher die hiesige Bürgerschule
besuchten, in das Großherzogliche Gymnasium, augebracht worden; so
wird hierdurch Folgendes zur genauen Nachachtung der betreffenden Aeltern be-
konnt gemacht:
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1) die Aufnahme von Knaben aus der Bürgerschule in das Gymnasium kann
nur einmahl des Jahres, und zwar jedesmahl zu Michaclis, Statt
finden, wenn der neue Lehr-Kursus bey dem Gymnasium beginnt;

e können auöschließlich solche Knaben zur Aufnahme für das Gym-
nasium gemeldet werden, welche der ersten Klasse der Bürger-
schule angehörten;
sie müssen mit einem guten Zeugnisse ihres bisherigen Klassen-behrero
über Fleiß und Wohlverhalten versehen seyn, und
wie sich ohnehin versteht, bey der vorzunehmenden Prufung tüchtig für
die Vorbereitungs-Klassen des Gymnasiums befunden werden.

Alle Anmeldungen, bey welchen diese Bedingungen nicht erfüllt worden, sol-
len künftig ohne Weiteres zurückgewiesen werden.

Eisenach den 15. Juny 1827.

Großherzogliches Scchsisches Ober-Konsistorium.
D. J. A. Nebe.

C2?

+-

III. Da bey uns zur Kenntniß gekommen, daß hier und da die Vorschrift
des Gesetzes über die Schutpocken=Impfung vom 26. May vorigen Jahres,
„daß kein Kind in die Schule aufgenommen werden soll, wenn dasselbe nicht
durch einen, vom Physikus, oder von einem zur Praris legitimirten Arzte ausge-
stellten Impf-Schein zuvor nachgewiesen, daß es die Schubpocken gehabt habe,“
nicht genau befolgt werde, indem Kinder theilS ohne Impf-Scheine, theils auf
Impf-Scheine von nicht zur Ausstellung derselben berechtigten Chirurgen, Barbieren
und Badern angenommen worden sind, ohne daß deöhalb Anzeige bey der zustän-
digen Polizey-Unterbehörde gemacht worden wäre: so werden sämmtliche Schul-
lehrer hierdurch erinnert und bedeutet, daß nur solche Impf-Scheine gesect-
lich genügend seyen, welche ein Physikus oder ein zur Praxric legitimirter
Arzt ausgestellt hat, daß aber die von einem Chirurgen, Barbier oder Bader
auögestellten keineswegs hinreichen.

Hiernach liegt es den Schullehrern, bey Vermeidung der gesethlichen Strafe,
ob, alle diejenigen Kinder bey der gedachten Polizen= Unterbehörde anzuzeigen,
welche zur Einführung in die Schulen gemeldet werden, ohne mit einem gültigen
Impf-Scheine versehen zu seyn.

Eisenach den 15. Jun 1827.

Großherzogliches Sächsisches Ober-Konfistorium.
D. J. A. Nebe.
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IV. Nachdem zur Ausübung der mit den Rittergütern Burgrams und
Brandenstein, im Königlich Preußischen Amte Ziegenrück belegen, verbundenen
Gerichtöbarkeit über einige Gerichtsuntersassen in den diesseitigen Ortschaften
Dienstädt und Colba unter der Benennung:

Adelich Breitenbauch'sches Gericht Großherzoglich Weimar'schen Antheils zu
Oppurg,

eine besondere Gerichtsstelle errichtet und die Verwaltung derselben dem A#wokat
Carl Eduard Liebe zu Oppurg übertragen worden ist: so wird solches hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Weimar den 21. Juny 1827.
Großherzogliche Scchsische Landesregierung.

F. m.

V. Dem zeither als Ober-Wundarzt und Ames-Chirurg zu Bürgel ange-
stellt gewesenen Doktor der Medizin und Chirurgie Christian August Höckert, ist,
nach bestandener Prüfung vor der Großherzoglichen Sanitäts-Kommission und nach
bierauf erfolgter Verpflichtung, die nachgesuchte Erlaubniß zur medizinischen und
chirurgischen Praxis im Großherzogthume ertheilt und die Stadt Rastenberg zum
wesentlichen Aufenthalte angewiesen worden, welches hierdurch bekannt gemacht

wird. Weimar den 23. Juny 1827.
Großherzoglich Sächsische Landes-Direktion.

Ludecu

VI. Da Se. Konigliche Hoheit, der Großherzog, dem Rechts-Kandida-
ten Heinrich Habbicht allhier die Amts-Advokatur zu ertheilen gnädigst ge-
ruhet haben, derselbe auch unter'nm 25. d. M. verpflichtet und ihm der Ort
Dermbach zu seinem Wohnsitze angewiesen worden: so wird solches hierdurch be-
kannt gemacht. «

Eisenach den 29. Juny 1827.

Großher zogliche Säle6okandesregierung.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 12. Den 28. August 1827.

Bekanntmachung.
Auf höchsten Befehl Er. Königlichen Hoheit, des Großherzogs zu Sachsen

Weimar-Eisenach 2c., wird das nachstehende Gesetz wegen der auf das Großher=
zogthum übernommenen, vormahls Königlich Sächsischen Staatoschuld-Papiere
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar am 25. August 1827.
Grohherzogliche Sachsische Landesregierung.

von Miller.

Carl August,
von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter
Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

Wegen der vormahls Königlich Sachsischen Staatöschuld-Papiere, welche durch
die zur Ausgleichung mit der Krone Preußen geschlossene Konvention vom 1. May
1826 auf das Großherzogthum Sachsen Weimar-Eisenach übernommen umd weiter
durch das Weimar'sche Wochenblatt, die Leipziger Zeitung und das Merseburger
Amtsblatt nach Buchstaben und Nummern öffentlich bekannt gemacht worden sind, ver-
ordnen Wir mit Beyrath und Zustimmung Unserer getreuen Stände Folgendes:
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g. 1.
Die Königlich Sachsischen Einrichtungen und Gesete, welche in Hinsicht auf

diese Staatspapiere, deren Verzinsung und deren Tilgung sich in Amvendung fanden,
bevor dieselben auf das Königlich Preußische Herzogthum Sachsen übergiengen, be-
stehen in Hinsicht auf solche auch noch fernerhin und für das Großherzogthum Sach-
sen Weimar-Eisenach, in so weit sie nicht durch nachstehende Bestimmungen abge-
andert werden.

8. 2.
Als Verwaltungsbehorde tritt an die Stelle der Steuerkredit-Deputation und

der Kammerkredit-Kommission Unser Landschafts-Kollegium und als Justiz=
Behörde an die Stelle der Königlich Sichsischen Landesregierung zu Dreöden Unsere
Landeöregierung zu Weimar.

g. 3.

Anlangend diejenigen Staatsschulden, woruber die Verschreibungen auf den
Briefsinhaber lauten und anlangend deren Verjährung zum Vortheile der Staats-
kasse bewendet es a) zur Verjährung fälliger Kapital-Zahlungen bey der ge-
wöhnlichen, in dem Königreiche Sachsen auch durch die ständische Deklaration vom
10. Oktober 1763 bestimmten Frist von 31 Jahren 6 Wochen 3 Tagen, dagegen
wird b) zur Verjährung fälliger Zinszahlungen, anstatt der bisherigen dreyjäh-
rigen Frist, von nun an eine vierjahrige Frist erfordert.

. 4.
Was aber weiter jene Verjahrung betrifft, welche wegen solcher auf die In-

haber lautenden, angeblich ihrem Besitzer abbanden gekommenen Staatspapiere an
Kapital-Verschreibungen, Zinsleisten und Zinsscheinen in dem Falle, wenn die erfolgte
Vernichtung derselben nicht eimmahl zur Hälfte erwiesen ist, nach naherer Be-
stimmung des Königlich Sächsischen Befehles vom 25. July 1777 (Cod. Ang.
Cont. il Abth. I S. 901) erwartet werden soll, bevor auf Antrag und zum
Besten des angeblichen Eigenthümers Ediktalien erlassen werden dürfen:
so wird a) in Ansehung der Zinsleisten und der Zinsscheine die dreyjährige
Verjahrungsfrist ebenfalls auf vier Jahre erstreckt, hingegen b) in Anse-
hung der Kapital-Verschreibungen die Frist von 31 Jahren 6 Wochen 3
Tagen auf zehn Jahre beschrankt.
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. 5.
Diese Verjahrung und auf dem Grunde derselben die Erlassung von Ediktalien

findet bey allen Verlusten Statt, in deren Folge ein neuer Inhaber des Doku-
ments nicht bekannt ist, und wird alödann für erfüllt geachtet, wenn von dem Ver-
luste des Dokumentes an gerechnet oder in so fern die Zeit des Verlustes nicht zu

bescheinigen ist, von der Anmeldung desVerlustes bey Unserm Landschafto-Kollegium
zehn oder vier Jahre verflossen sind, ohne daß sich im Laufe derselben bey bercits
zahlbaren Kapitalen zur Erhebung des Hauptstammes, bey den zur Zeit des Ver-
lustes noch nicht fälligen Kapitalen aber, ingleichen bey verlornen Zinsleisten und
Zinsscheinen zur Erhebung der Zinsen, außer den die Ediktal-Ladung suchenden In-
teressenten, irgend jemand gemeldet hat. Es kommt mithin bey den im Augenblicke des
Urkunden-Verlustes noch nicht fälligen Kapitalen auf die erst später eintretende
VerfallzeitdesKapitalesinBezug auf die Berechnung der Verjährungszeit nichts
anz auch wird durch die während der letztern erfolgende Auslosung eines solchen
Dokumentes die Verjährung beinesweges unterbrochen.

S. 6.
In Ansehung der Ediktalien selbst, der anzuberaumenden Fristen und der öf-

fentlichen Bekanntmachungen hierüber ist nach Unserem Gesetze über die Bekanntma=
chung der Versteigerungs-Patente und Ediktalien vom 12. May 1826 zu verfahren.
Es wird jedoch zu §. 2 jenes Gesehes für die hier behandelten Fälle noch besonder.
hinzugefügt, daß die Ediktalien, ohne Rücksicht auf den Betrag des angeblich verloren
gegangenen Dokumentes, dreymahl — außer in den amtlichen Wochenblättern Unserc
Großherzogthums und einer gangbaren Zeitung, deren Wahl der Justiz-Behörde
überlassen bleibt, — in der Leipsiger Jeitung und in dem Merseburger Amtöblatte
abgedruckt werden sollen.

#. 7.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf die Fälle bereits laufender Ver-
jährung Anwendung. Und wie solche ohne Unterschied auf jede Gattung der vor-
mahls Königlich Sächsischen, auf den Inhaber lautenden, Staatöpapiere zu beziehen
sind, so sollen endlich diese Staatöpapiere in allen Fällen, wo sse dem Inhaber ver-
loren gegangen sind, auch im Uebrigen noch hinsichtlich der Bestimmungen des Kö-
niglich Sccchsischen Mandats vom 26. Januar 1775, die Vindikation dieblich ent-
wendeter oder veruntrauter landschaftlicher Obligationen rc. betreffend (Cod. Aug.
Conr. II abth. 1 S. 339) ingleichen des vorgedachten Befehles vom 25. Julp
1777, einander überall gleich gesebt seyn,
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Zu dessen Urkunde haben Wir gegenwackiges Gesetz hochsteigenhandig vollzogen
und chit Unserem Großherzoglichen Staatsinsiegel versehen lassem,

So geschehen Weimar den 1. August 1827.

¶. S) Karl August.
Frh. v. Gersdorff. D. Schweiger.

Gesetz, vdt. C. Händel.
bie auf das Großherzogthum Sachsen-
Weimar-Eisenach übernommenen, vor-
mahl Königlich Sachsischen Staats-

schuld-Papiere betreffend.

Bekanntmachung.
Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, haben den Doktor der Medizin

und Chirurgie, Christian Friedrich Göring aus Seebach, welchem, nach gut be-
standener Prüfung, die Außübung der Arzneykunst, der höhernChirurgie und der
Gebmukshülfe im Eisenach'schen Regierungsbezirke gestattet worden, die erledigte
Stelle eines Ertraordinar-Physikus im Amte Creuzburg übertragen zu lassen gnä-
digst geruht. Dem zufolge wird der D. Göring seinen Wohnsitz zu Creuzburg
nehmen.

Obiges wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Weimar am 7. August 1827.

Großherzogliche Sächsische Landes-Direktion.
F. v. Schwendler.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regitrungs-Blakk.
Nummer 13. Den 4. September 1827.

Ordenaustheilungen.
Des Großherzogs, Königl. Hoheit, haben dem Königl. Bayerschen Dberst-

Stallmeister, Kämmerer, Reichsrath und wirklichen Geheimenrath, Herrn Frey-
herrn von Keßling, Ercellenz, das Großkreuz, und dem Konigl. Preußi-
schen Obrist-Lieutenant und Flügel= Adjutanten, Herrn von Prittwitz, das
Komthur-Kreuz Hochstihres Hausordens vom weißen Falken zu verleihen
gnädigst geruhet.

Ehrenauszeichnungen.
Des Großherzogs, Königl. Hoheit, haben dem Mahler und Gemählde-Re-

staurateur Herrn Palmaroli, dermahlen zu Dresden, ingleichen dem Chef
über den medizinischen Dienst im Niederländischen Indien und Direktor des bota-
nischen Gartens auf Java, Herrn Blume, beyden die goldene Civil-Ver-
dienst-Medaille mit der Erlaubniß zum Tragen am Bande des weißen Fal-
kenordend in Gnaden verliehen.

Beförderungen.
Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, haben dem Buchhändler und Buch-

drucker, Johann Carl Gottfried Wagner zu Neustadt a. d. O. , den Charakter
als Kommissions-Rath, sodam dem Revisions= Accessisten, Hein-
rich Gottlieb Wilhelm Kromeyer allhier, den Charakter eines Landschafts-
Kasse = Kalkulators ertheilt, und den Zollverwalter=Adjunkt,Christian
Krug zu Vacha, zum Zollverwalter daselbst in Gnaden ernannt.
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Bekanntmachungen.
I. Es ist wahrgenommen worden, daß bey Eigenthumsveränderungen, welche

dann entstehen, wenn Ortschaften durch Feuerunglück betroffen werden und der Wie-
deraufbau aus Rücksichten der Sicherheits-Polizey nach cinem veränderten Planc
erfolgt, die gerichtliche Bestätigung mehrentheils unterblieben ist. Damit unn in
solchen Fällen das Grundeigenthum, dessen volle Wirkungen erst durch die Lehensauf-
lassung, Besitergreifung und gerichtliche Bestätigung eintreten, den Erwerbern ge-
hörig gesichert, zugleich aber den wegen des erlittenen Brandunglücks ohnehin hülfs-

bedürftigen Kontrahenten der mit der gerichtlichen Bestätigung verknüpfte Kostenauf-
wand moglichst erleichtert werde, wird auf Befehl Sr. Königl. Hoheit, des Groß-
berzogs, hinsichtlich auf die in Folge Brandunglücks auf polizeyliche Anordmung ein-
tretenden Eigenthumsveränderungen „, für den ganzen Umfang des Großherzogthums,
folgendesVerfahren hiermit vorgeschrieben:

1) Sobald der Bauplan definitiv festgestellt und die Regulirung der offenklichen
Abgaben, der Zinsen u. s. w. erfolgt, auch da, wo Pfandverhältnisse eintreten, die
Zustimmung der Glaubiger vom Besiber des verpfändeten Grüumdstücks, welchem
das betroffene Gericht erforderlichen Falles mit Belehrung an die Hand gehen wird,
beygebracht ist, kadet das lettere die Interessenten mündlich vor, nimmt über die
Veranlassung der Eigenthumöveränderung, die Lehensauflassung des vorigen Be-
sibers und die Besibergreifung des neuen Erwerbers ein Protokoll auf, ertheilt in
diesem Protokolle zugleich die Bestätigung des Vertrages und die behenreichung,
bringt von der Veränderung hinsichtlich der hypothekarischen Verhältnisse die erfor-
derliche Nachricht zu den Konsens-Protokollen und ertheilt dem Akquirenten, wenn
er ch auovrücklich verlangt, zu seiner Legitimation eine beglaubte Abschrift von dem
über die Angabe und Bestätigung des Vertrages aufgenommenen Protobolle.

2) Für diese Erpeditionen dürfen bloß die tarmäßigen Ansätze für die münd-
liche Ladung, das Protokoll, die Bestätigung und die etwaverlangte beglaubte Ab-
schrift, so wie drey Groschen für die Notiz zu den Konsens-Protokollen nebst den
Stempelabgaben liquidirt und erhoben werden, und da die Weimarische Sportel-
Tarordmung vom 28. November 1704 unter III Nr. 26 und 27 die Gerichtögebüh-
ren bey Fertigung des Kauf= und Tauschbriefs und für die Bestatigung in Einen
Ansah zusammenfaßt: so versteht es sich von selbst, daß da, wo diese Tarordnung
die Norm giebt, für die Bestatigung allein nur die Halfte des Ansahes zu liquidiren
istz auch bleibt bey den Großherzoglichen Aemtern und Gerichten der der Groß-
herzoglichen Kammer zu verrechnende Sportelantheil, welchen Se. Königliche Hoheit,
der Großherzog, für alle diese Fälle aus Gnaden erlassen wollen, außer Ausatz.

5) So viel die Stempelgelder anlangk, so sind bey der Dürftigkeit der Betrof-
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fenen die auf Erlaß gerichteten Gesuche zu höherer Entschließung jedesmahl beson-
derö auszustellen. « »

M Vo die Gemeinde in der Art in's Mittel tritt, daß die erforderlichen Abtre-
tungen an die Gemeinde geschehen und letztere wieder den Flachenraum an diejeni-
gen überläßt, deren Baustellc zu ergänzen ist, oder vergrößert wird, hat das be-
troffene Gericht wo möglich es zu ermikteln, dass zu Ersparung doppelter Kosten der
Vertrag als zwischen dem Vorbesiber und dem neuen Erwerber unmittelbar ab-
geschlossen zur gerichtlichen Bestätigung angezeigt werde. Sollte Letzteres aber nicht
zu bewerkstelligen seyn, so darf voch über den doppelten Vertrag, nach gleichzeitiger
Vorladung sämmtlicher Betheiligten, immer nur ein Bekenmungs-Protokoll aufge-
nommen werden, in welchem zugleich die Konsirmationauzusprechenist,damitin
einem solchen Falle nie doppelte Kosten entstehen. Weimar den 3. July 1827.

Großherzogliche Sichsische Landesregierung.
von Müller.

II. Die Grohherzoglichen Landes-Kollegien haben sich, besonders neuester
Zeit, öfter5 genöthiget gesehen, in den Wochenblättern öffentlich an diejenigen Ar-
beiten zu erinnern, welche von den ihnen untergebenen Behörden und einzelnen Die-
nern schon nach allgemeinen Landesgeseten oder nach öffentlich bekannt gemachten
Amtövorschriften, zu gewissen bestimmten Terminen geliefert werden sol-
len, ja es haben solche Erinnerungen nicht selten mehrmahls wiederholt werden mussen.

Zu gründlicher Abstellung dessen haben Se. Königliche Hohelt, der Großher=
zog, Folgendes gnädigst zu befehlen geruhet:

1) So oft in Vandeögesetzen oder in offentlich bekannt, gemachten Amtsvorschriften
gewisse Offizial-Arbeiten, als Berichte, tabellarische Anzeigen u. s. w. in ge-
wissen Terminen bey Strafe oder unter Androhung eines Wartebo-
then aufgegeben sind, ist jede Erinnerung unstatthaft und im Falle eines
Scunnisses gegen den Säumigen ohne Weiteresnach jenen Androhungen
zu verfahren.

2) Fehlt aber in den Gesehen oder in den Amtövorschriften, welche die Offizial-
Arbeit erfordern, entweder die Festsetzung eines gewissen Termines, oder die
Androhung einer Strafe undsonstigen Nachtheiles:; so ist zwar eine Erinne=
rung zulässig, aber nur eine einzige, in welcher jene Lücke ergänzt, der Ter-
min festgesebtt und die Strafe bestimmt werden muß.

Auf höchsten Befehl wird dieß zur Nachricht und Nachachtung für sämmtliche Un-
terbehörden und sonst Betroffene hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Weimar den 24. July 1827.
Großherzogliche Sichsische Landeöregierung.

von Miüller.
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III. Auf höchsten Befehl Sr. Königlichen Hoheit, des Großherzogs, wird
der nachstehende, von dem Großherzeglichen und Gesammt-Ober-Appellations-Ge-
richte zu Jena gefaßte „gemeine Bescheid“ zu Jedermanns Nachachtung hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Weimar den 24. July 1827.

Großherzogliche Sächsische bandesregierung.
von Müller.

Das Grohherzogliche und Herzoglich Sächsische auch Fürstlich Reußische Ge-
sammt-Ober-Appellations-Gericht zu Jena ertheilt, vermöge des ihm durch §. 95
der provisorischen Ober-Appellations-Gerichtsordnung vom 8. Oktober 1816 einge-
räumten Rechtes, in heutiger Plenar-Sibung folgenden

gemeinen Bescheid:
daß künftig alle bey'm Ober-Appellations-Gerichte von einem streitenden
Theile einzureichenden Schriften, sie mögen ein hier verstattetes rechtliches Ver-
fahren betreffen, oder einen einzelnen Antrag, oder eine Beschwerde enthalten,
jedes Mahl in zwey gleichlautenden und gleichmaßig unterschriebenen Erempla-
ren, damit eines davon dem Gegentheile zugefertigt, oder bey Beschwerden, das
sonst Erforderliche damit verfügt werden könne, einzureichen sind, widrigen
Falled der Koncipient eines jeden nur in einem Exemplarc eingereichten Schrei-
bens mit Einem Thaler Konventions-Geld, zur Witwenkasse des Ober-Appel-
lations-Gerichtes zu entrichtender Strafe, belegt werden wird. «

Beschlossen Jena den 5. July 1827.
Großherzogl. und Herzogl. Sachf. auch Furstl. Reuß. gemeinschaftliches

Ober-Appellations-Gericht.
(L. S.) A. v. Ziegesar.

IV. Durch die Statt gefundene Beförderung des Adjunkten Pflug zu Den-
stedt in die Superintendenten-Stelle zu Neustadt a. d. O. ist die dritte Adjunktur
der Schulaufsicht in der Diszes Mellingen, und zwar für die Schulen der Ortschaf-
ten Großcromödorf, Rödigsdorf, Schwabsdorf, Ulrichohalben, Umpferstedt, Wie-
gendorf und bis auf Weiteres auch für die Schulen in Gelmeroda, Legefeld und
Possendorf erlediget worden. Diese Adjunktur haben wir dem Pfarrer Bölker zu
Tiefurt übertragen,undeswirdsolches hierdurch denen, die es angeht, zur Nach-
richt und Nachachtung bekannt gemacht.

Weimar den 7. August 1827.
Großherzogliches Sachsisches Ober-Konfistorium.

Peucer.
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Großberzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs=Blakl.
Nummer 14. Den 18. September 1827.

Ehrenauszeichnung.
Se. Majestät, der König von Bayern, haben während Allerhöchstihrer erfreuli-

chen Anwesenheit am Großherzogl. Hofe Sr. Ercellenz dem Großherzogl. Sichs. wirk-
lichen Geheimenrath und Staats-Minister, Herrn von Gocthe, zu dessen Ge-
burtötage am 28. vorigen Monathes, in Gegenwart Sr. Koönigl. Hoheit, des Groß-
herzogs, das Großkrenz des Civil-Verdienstordens der Baperschen
Krone in Person zu verleihen gnädigsi geruhet, und gleichzeltig ist von Sr. Königl.
Hoheit, dem Großherzoge, dem Herru Staats-Minister von Gvethe die Einwil-
ligung und Erlaubniß zum Tragen dieses Konigl. Ordens huldreichst ertheilt worden.

Beförderungen.
Des Großherzogs, Königl. Hoheit, haben den Kandidaten der Theologie, Ehri-

stian Carl Frohwein, zum Kollaborator bey den Pfarrepen Azmamödorf und
Linderbach, den Pfarrer HI. Ehregott Ludwig uUhlich zu Guthmannshausen zumn
Pfarrer zu Hardioleben, den Kandidaten der Theologie Gustav Schede zum Pfar-
rer zu Burkersdorf, den Kollaborator Carl Sebastian Blau zu Eisenach zum Dia-
konus zu Erenzburg und den Pfarr-Substituten Conrad Rommel zu Mehel im
Sachs. Meiningischen zum Pfarrer zu Kalbörieth zu bestatigen gnädigst geruhet.

Bekanntmachung.
Es ist eine sehr erfreuliche Wahrnehmung, daß sich seit dem Jubelfeste

der Kirchenverbesserung im Jahre 1817 der Wohlthätigkeitssinn vieler Glieder
der christlichen Gemeinden aller Stände diesseitigen Oberkonsistorial-Bezirks durch
Schenkungen und Vermächtnisse an Kirchen, Schulen und durch an-
dere fromme Stiftungen so vielfach bethátigt hat, daß es Tadel verdienen
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mochte, davon ganzlich zu schweigen. Lediglich zur dankbaren Anerkennung der
dadurch an den Tag gelegten religiosen Gesinnung und um Andere zur freudigen
Nachahmung aufzumuntern, finden wir uns daher veranlaßt, die milden Geber
nebst der Art und dem Betrage dessen, was sie zu wohlthätigen besonders kirch-
lichen Zwecken seit jenem Zeitpunkte verehrt haben, hiermit zur offentlichen Kennt-
niß zu bringen.

1) Aus der Stadt Eisenach.
In die Hauptkirche zu St. Georg schenkten zum Gedächtulsse deS Re-

formation-Jubiläums mehre wohlthätige und fromme Bürgerfrauen eine kostbare
Altarbekleidung von schwerem schwarzem Sammet mit Stickerey und goldener
Franzeneinfassung; mehre gleichdenkende Frauen und Jungfrauen der vornehme-
ren Stände, eine ganz gleichartige Bekleidung der Kanzel und des Taufsteins.—
Deögleichen schenkte eine Bürgerfrau zwey Vorhalttücher bey Auötheilung des hei-
ligen Abeidmahlé.

Der Kirche zu St. Nicolai bey Wiederherstellung derselben, ein Ueber-hang des ltar# von einer Wohlthaäterin.
In Nahmen der verstorbenen Frau Ober-Konst orial-Räthin Voppel, von

deren hinterbliebenem Herrn Ehegatten im Jahre 1825, ein Legat von 50 Thlr.
zu Anschaffung von Schulbüchern fa# arme und fleisige Schuliinder.

Deögleiche## im Jahre 1819 von finem Wohltb i#ter eine Schenkung von 60
Thlr. zur Belohnung der thätigsten 10 regelmäßigsten Schülerinnen in der In-
dustrie-Schule des löblichen Frauen-Ver ins.

2) Aus der DiözesEisengach.
Beuernfeld. Von den Einwohnern Feubner und Winter 1827 ein Ver-

mächtniß an die Kirche von resp. 50 Kfl. und 5 Thlr.
Marksuhl. Von Johann Nikolaus Wagner 1817 eine neue Bekleidung

des Taufsteins.
Von Jungfrau Elisabeth Henriette Johannette Wenzing 1822 ein gestickte# wei-

ßes Altartuch. Von Justin Gerlachs Ehefrau von Meilcöhof, eine zinnerne Altar-
kanne 1826

F 7 00 Von der Försterin Scheffler ein Legat von 250 Thlr. zur Erbauung
einer neuen Orgel 1826

Epichnellen. Von der Witwe Ißleib 1817 ein rothwollenes Vorhalt=
tuch mit silbernen Tressen.

Ruhla. Von den dasigen Jungfrauen am Reformations-Jubelfeste 1817
ein weißmousselines Altartuch und zwey zinnerne Leuchter; von den Ehefrauen eine
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schwarzmanchesterne Altar= und Taufstein-Bekleidung mit goldenen Franzen nebst
zwey lackirten Leuchtern mit Wachökerzen, zusammen an Werth von 100 Thlr.

An eben diesem Feste sicherte die Gemeinde dem zeitigen Ortöpfarrer freywillig
eine jährliche Besoldungs-Zulage von 50 Thlrn. auf seine Lebenözeit, so wie dem
Kantor eine Zulage von jährlich 20 Thlrn. zu. Lehtere ist auch auf dessen Dienst-
nachfolger übergegangen. Zum Andenken an das Regierungs-Jubiläum Sr. Ko-
niglichen Hoheit im Jahre 1825 ließ die Gemeinde eine Reparatur der Orgel vor-
nehmen, die sich auf 500 Thlr. belief. Bey eben dieser freudigen Veranlassung,
Stiftung des Hof-Agent Ziegler von 500 Thlr., wovon die Interessen jährlich an
Ortsarme vertheilt werden sollen. — Von der Gemeinde 1826 eine Klavioline zum
Gebrauche in der Schule für 30 Thlr.

Stedtfeld. Von der verstorbenen Frau Geheime Kammerräthin von Boy-
neburgk, Legat von 30 Thlr. zu cinem schwarzen Altartuche und einer Bekleidung
des Taufsteins und Vermehrung desselben durch deren Frdulein Tochter. — Von ei-
ner ungenannten Wohlthäterin Schenkung von 12 Thlr. — Von den sämmtlichen
adeligen Gerichtsherren und Kirchen-Patronen daselbst zur Erbauung einer neuen
Orgel 1825 freywilliger Beytrag von 50 Thirn. — Von dem Herrn Hauptmann
und Kammerherrn von Boyneburgk auf dem D#chbachöhofe zu demselbigen Zwecke,
so wie von dem Besiter deS Hofes Ramsborn, verhältnißmaßige Summen.

Neuenhof. Vonder Frepherrlich iedeselschen Familie 1919 zwey schön
gearbeitete Candelaber und ein Eruzifir vol. Eisenguß zum Altargebrauche.— Von
der Verwalterin Bätz in demselben Jahre ein blaufammtener Klingelbeutel. — Zur
Gedächtnißfeyer des dritten Reformations-Jubiläums von der gedachten adeligen Ge-
richtsherrschaft 18 Bibeln und Neue Testamente, 20 Exemplare von Junkers biblischen
Katechismus, 26 Eremplare von Melos Geschichte der Reformation und 12 Erem-
plare von der Schrift: „D. Martin Luther als Reformator,“ zur Vertheilung unter
fleißige Schulkinder. — Von derselben 1821 Junkers Handbuch gemeinnutziger
Keumtnisse, 3 Bände, als Schul-Inventarium.

Hörschel. Von Kaspar Leischners Ehefrau 1824 ein Eruisft.Seebach. Von den seit dem Reformations-Jubilähm gesammelten freywilli-
gen Beyträgen ein neues Leichentuch; 1826 ein Beytrag von 25 Thlrn. zur Wieder=
herstellung der Orgel von der Gemeinde.

Melborn. Von den dasigen Ehefrauen 1817 eine Bekleidung der großen
und kleinen Kanzel von grünem Tuche, deögleichen zwey mousselinene und zwey sei-
dene Tüchlein mit Tressen zur Bedeckung der Kanzelpulte.

Lauchröden. Von dem Hufschmid Balthasar Wolf 1826 Bekleidung des
Taufsteins mit schwarzem Tuche und silbernen Tressen.
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Sallmannshausen. Von der Ehefrau des Schulbheißen Deubach 1819
gleichfalls Bekleidung des Altars und Taufsteins.

Göhringen. Vom Anspänner Valentin Deubach, von Anna Katharina Al-
tenbrunnin, vom Auspänner Christoph Deubach und dem Schuldheißen Johannes
Tirchner neue Bekleidung der Kanzel, des Altars, besepultes und Taufsteins.

Moßbach. Von den ledigen Manns= und Weibspersonen 1817 das Geschenk
eines plattirten Kelchs und zweyer Blmnentöpfe von Porzellau, zur Verzierung des
Altars. Vom Anspänner Jakob Orthey 1825 ein Bildniß D. Martin Luthers.

Kittelsthal. Von der Schuljugend 1817 zwey porzellanene Blumenvasen;
von Johannes Güntherö Ehefrau und anderen Hauöfrauen eine neue Altarbekleidung;
von Wilbelm Martin Möller aus Stralsund eine gleiche Kanzelbekleidung; von Georg
Günther 1818 eine Bekleidung des Taufsteins. v

Farnroda. Von Kaspar Schink ein braungrunes Altartuch; von Nikolaus
Tanz's Eheweib 1824 eine gleiche Bedeckung des Taufsteins; von Anna Ma ia
Kleinsteuber zu Eichrodt 1819 eine Bedeckung des Taufsteins; 1828 von Johannes
Schink zu Eichrodt ein baares Vermächtnis. Se. Königliche Hoheit, der Erbgroß=
herzog, verehrten der Kirche huldvollst 78 Thir. 12 Gr. zur Bestreitung nöthiger
Baulichkeiten an der Pfarrwohmug.

Stockhausen. Von der Gemeinde 1817 eine neue Bekleidung der Kanzel
und des Taufsteins.

Wenigenlupnitz. Zur Feyer des Reformations--Jubilaums. 1817 von Johan-
nes Nikolaus Weiß ein Kanzelhut mit Vorhang; von Magdalena Preißing eine große
Nurnberger Bibel und von Frau von Uttenrodt eine neue Kirchen-Agende. Im
Jahre 1821 von anderen Wohlthatern mehre nutzliche kirchliche Bucher, desgleichen
ein Kruzifir. Von dem Herrn Kammerherrn von Uttenrodt 1820 viele Musikalien
für die Orgel und das Musik-Chor.

5) Aus der Diözes Creuzburg.
Creuzburg. Meister Konrad Sachs vermachte 25 Thlr. zur städtischen Al-

mosen-Kasse.
Spichra. Von dem Herrn Kammerherrn von Bibra an der Thurmuhr ein

neues Zifferblatt, und für den Schullehrer jährlich ein Schock Reißig. Von Komad
Beck ein Vermächtniß an die Kirche von 100 Thlrn., wovon die Interessen theils
für die Ortoarmen, theils für die Kirche bestimmt sind. Von Moria Leinhos ein
weißes Altartuch.

Pferdödorf. Von Johannes Kallenbach und Anna Ebristina Rimbach Ge-
schenke zu einem Altartuche. Von Anna Elisabetha Leinhos und Konrad Moskau
Taufstein= und Kanzelbekleidungen.
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Ifta. Ein Ungenannter machte 1624 der Kirche eine Schenkung. Von der
Gemeinde 1825 ein Altartuch; von Adam Schwanz 1826 ein Klingelbeutel.

Mihla. Von Heinrich Adam Heinz 1817: Bildnisse Friedrich des Weisen,
Luthers und Melanchtons unter Glas. Von den Gerichtoherren von Harstall 1818
ein Geldgeschenk zum Orgelbau, und 1824 desgleichen zur Wiederherstellung der
Kirchenmauer. Von Johannes Gernands Ehefrau 1319 ein Taufstein; von Chri-
stiann Maria Fehrin 1322 und Friedrich Christian Nikolaus 182. Kanzelbekleidung.
Von der Gemeinde der Ertrag einer Obsibaumpflanzung zim Ankauf von Schulbü-
chern und von Schreib-Materialien für arme Schultinder.

Uetteroda. Von Christiana Elisabetha Hfefferkorn ein neuer Klingelbentel.
Von Johannes Schill 1824 Vermächtniß von 15 Thlrn. zu einem Altartuche.

Madelungen. Von Jobannes Meng 1810 ein Kruzifir; von der Ehefrau
des Schullehrero Bernhardt ein Klingelbeutel; von David Wiedemanns Ehefrau
1821 eine zinnerne Weinkanne.
Krauthausen. Von Johannes Wiedemanns Witwe 1824 ein Klingelben-

tel; von Susanna Maria Wicdemann ein zinnerner Kelch.
Biilschoffroda. Von der Gemeinde 182.4 die Stiftung von 21 Thlrn. zur

Gründung einer Schulkasse, wovon in der Folge fleißige Schulkinder Belohnungen
erhalten sollen. Von dem Kandidat Hergner auS Rudolstadt ein Kruzifir von Guß-
eisen.

n Hötzelsroda. Von Anna Katharina Rohrbach 1817 ein weißes Altartuch.
4) Diöze6Gerstungen.

Gerstungen. Von dem band-Kommissar Fümmel 1820 eine Kanzel-, Al-
tar= und Taufstein-Bekleidung.

Horfölitt. Von Valentin Specht und dessen Ehefrau 1817 Bekleidungder Kanzel.
Unternsuhl. Von Anna Martha Nabich 1818 ein Vermächtniß von 100

Thlrn, der Kirche, und 200 Tiirn. den Ortsarmen. Von den Interessen des letzten
Kapitals jährlich2Thlr. zur Bezahlung deo Schulgeldes für die ärmsten Schulkin-
der. Von Anna Sabina Schnupphafin 1821 ein Vermächtniß von 30 Thlrn. an
die Kirche.

5) Diözes Tiefe nort
Tiefenort. Eine neue Altar= und Kanzelbekleidung wurde 1825 mittelst

tiner Kollekte in der Gemeinde bewirkt.
Burckhardtroda. Von Wilhelm Schrön 1821: 26 Thlr. zur völligen Her-

stellung einer neuen Altarbekleidung.
Dorndorf. Ven des Schuldheißen Happ Ehefrau ein weißes Altartuch;
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von Johann Michael Hohmanns Witwe ein neues Bahrtuch; von dem Kirchen-Senior
Sinn ein blauesTaussteintuch.

Kieselbach. Von der Witwe des Gastwirths Hofmeyer ein silberner und
vergoldeter Altar= Kelchz von dem Schuldheiß Kaiser ein blaues Altartuch; von
Georg Hill desgleichen; von Wilhelm Koch und Jakob Weber blaue Taufsteintücher;
von Johannes Wohlfarth ein neuer Klingelbeutel; von dem Oberförster Blöttner
1 Karolin zur Anschaffung einer silbernenHostienbüchse. Von Johannes Wohlfarth
6 Thlr. 16 Gr.; von Benjamin Zellmann eine Anweisung auf eine ausstehende

Schuldpost von 20 Thlr. zur Anschaffung eines rothen Altartuchs.
60 Diöze5 Dermbach.

Dermbach. Von den Jungfrauen zu Dermbach und Oberalba 1817 eine
Taufstein = und Kanzelbekleidung. Von den Männern des Kirchspiels, die Bibel
in Kirchen und Schulen zu Dermbach und Oberalba. Von David Peter zu Derm-
bach 12 Fl. zur Verschönerung der Kirche 1825.

Unteralba. Von dem Feldschütz Georg Kaspar Grob 1823 ein Geschenk.
Urnshausen. Von der Gemeinde 1817 ein Altartuch, eine Bekleidung des

Taufsteins und ein Kanzelbeschlag von hellblauem Tuche; von den ledigen Burschen
und Mödchen eine seidene Altarbedeckung.

Wiesenthal. Von den Koöllnerschen Eheleuten 1821: 12 Fl. fr. und
1 Karolin zur Anuschaffung zwey neuer Tuchmantel für die Heiligemmeister. Von Jo-
hann Heinrich Schleicher 1825 ein Kapital von 100 Fl. rhn.

Fischbach. Von Gottlieb Hössel 1823 eine Abbildung Luehers in Lebens-
größe zunr Aufstellung hinter dem Altare.

Klings. Von Ernst Staud 1817Altarbekleidung mit blauem Tuche.
Diedorf. Von Kaspar Wagner 1820 ein neuer Taufstein nebst Becken und

Kanne; auch eine Abbildung Luthers in Lebensgröße, um solche an dem Altare auf-
zustellen.

Dizes LengöfeldLengsfeld. Von dem Bürgermeister Mber 1817 eine Altarbekleidung von
weissem Batistmousselin. Von der erwachsenen männlichen Jugend 1818 ein neuer
Taufstein; von der weiblichen Jugend Bekleidung desselben. Von Johannes Wald
1819 eine Bekleidung des Taufsteins. Von dem Herrn Amtmann Kunipö 1823 ein
bronzenesKruzifir. Von Johann Georg Hoßbach 1824 eine zinnerne Kanne, zum
Gebrauche bey der Komminion, und ein Kliygelbentel. Von einer unverheiratheten
ISraelitin, Meyer, ein Geschenk von 1 Louisd zr an die Kirche. Von der Lehrerin an
der Industrie-Schule, Christiane Sillerin , 1824 ein Klingelbeutel. Von dem Kir-
chen-Senior, Johannes Vogel, eine neue Hostienbüchse.
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Gehaus. Von Nikolaus Vogel 5 Fl. zu zwey rothseidenen Vorhalttüchern

bey Ausspendung des beiugen Abendmahls.Diözes Vacha.
Vacha. Von ghtgKaiserl.Hoheitder Frau Großfürstin und Erbgroßberzogin

Maria Paulowna wurde 1823 der neuerbauten Stadtkirche zu St. Johannes ein
silberner inwendig vergoldeter Abendmahlskelch nebst Deckel, eine silberne Kanne, eine
filberne Patena ud cine mit goldenen Franzen besetzte Altar= und Kanzelbekleidung
von rothem Seidenstoff huldvollst verehrt.

Von mehren Frauen 1824 ein schwarzwolleneS Altartuch; von dem Gold-
schmid, Georg Loß, ein silberner Löffel zum Altargebrauche.

Frauensee. Von cinem ungenannten Wohlthäter 1817 ein Legat von 20
Thlrn., von dessen Zinsen Schulbücher und Schreib-Materialien für ganz arme Kin-

der angeschafte umd bey dem jährlichen Schuleramen vertheilt werden sollcn.Diöze56 Kaltennordheim.Helm erdhn Von Anna Elisabethe Dreißigacker 1819 ein Legat von
50 Fl. fränk., um von den Interessen bey dem jährlichen Examen Semmeln an die
Schulkinder auszutheilen.

Wohlmuthhausen. Von Johannes Munk 1817 Altarbekleidung mit dun-
kelblauem Tuche und silbernen Tressen. Von Ama Barbara Greifzu 1819 Legat
von 37,1/2 Fl. rhn. zu Semmeln für die Schulkinder. Von Maria Elisabetha Munk
1823 ein Vermächtniß von 100 Fl. frank. zur Verschöncrung der Kirche. Von
dem Ehemann Johannes Munk zu demselben Zwecke 182.) noch 50 Fl. Von Anna
Margaretha Völkerin ein für verlohren gehaltenes Kapital von 16 Kronthalern der
Kirche verehrt. Von Eva Margaretha Thomas, geborne Völker, ein weißes
Altartuch; von Eva Margaretha Thomas, geborne Munk, ein Predigtbuch.

Gerthausen. Von- Georg Thorwirth zur Reformations-Jubelfeyer eine
Bibel in Folio zum Vorlesen. Von Paulus Walther 1828 Altarbekleidung mit
blauem Tuche und silbernen Tressen; von dessen Witwe 182.) gleiche Bekleidung
deö Taufsteins.

Schaashausen. Von Anna Elisabetha Ebertin eine weisie Altarbekleidung.
Von der Gemeinde zur Regierungsjubelfeyer Sr. Königl. Hoheit, des Großherzogs,
Altarbekleidung mit dunkelblauem Tuche. Von Johannes Witzel ein neuer Chorrock.
VonKatharina Hofmann 1825 ein kleines Vermächtniß an die Kirche.

Aschenhausen. Zur Anschaffung zwey neuer Glocken von dem Kirchen-Patron

Oberstallmeister Freiherrn von Speßhe dt 50 B0 rhn.; von der christlichen Gemeinde50 Fl. rhn.z von der Judengemeinde b El. 45Mittelsdorf. Von dem Schuldhei swens Greifzu 31,1/2 Fl. zur Ver-
schönerung der Orgel.
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Kaltensundheim. Von Sebastian Buchner und dessen Ehefrau ein Legat
von 10 Fl. fr. zum Ankauf von Schulbuchern fur arme Schulkinder. Von Peter
Cyrus ein Legat von 50 Fl. fr., und von Johann Georg Walther deögl. von 80 Fl.
fr., um von den Jinsen Schulbücher für arme Kinder zu kaufen.

Oberweyd. Von der Witwe Margarethe Hartmann neue Bekleidung des
Taufsteins und Altarpults.

Unterweyd. Von der Witwe Anna Barbara Jakobi neue Kanzelbekleidung
von blauem Tuche: Von Eckardt Witel das Bildniß L. Luthers in Lebensgröße.

— 10) Diözes Ostheim.
Ostheim. Der Armenkasse vermachten 1820 Martin Stumpf 12 Fl. 30 Kr.

thn.; Kaspar Zinn 1821: 25 Fl. rhu. und Kaspar Weißenscel und dessen Ebefrau
1824: 15 Fl. rhn. Eben dieser Kasse schenkte 1823 der dasige Schwanenwirth 100
Fl. rhn. Von Amdreaß Schneider 1825 ein kleines Vermächtniß zur Verbesserung
der Mädchenschullehrer-Besoldung. Von der Hof-Apothekerin Witthauer 1825 eine
Altarbekleidung, und von der Rentamtmannin Hôpfner und D. Diemar eine Beklei-
dung des Taufsteins.

Zum Mablen der Kirche 1817: 50 Fl. an freywilligen Gaben der Bürger, und
von Großherzogl. Kammer zu gleichem Zwecke 36 Fl. rhn. verehrt.

Sondheim. Von Kaspar Herbart scn. 1817 Altar= und Kanzelbekleidung;
auch Legat von 100 Fl. fr. zum Bau einer neuen Orgel. Von Kaspar Herbart jun.
1817 Taufsteinbekleidung. Von Martin Schleicher 1817 ein Legat von 200 Fl.
rhn., an die Kirche. Von der Gemeinde 1819: 1800 Fl. rhn. zur Erbauung einer
neuen Orgel. Von Kaspar Barthelmäs Chefrau 1825 Legat von 25 Fl. rhn. zur
Verbesserung der Schulbesoldung.

Stetten. Von Frau Pfarrerin Molter 1818 ein Klingelbeutel mit silbernem
Beschlag und Deckel. Bon Johann Martin Hartmanns Ehefrau 1819 Taufsteinbe=
kleidung mit rothem Kattun. Von Anna Barbara Gumpert zwey zimerne grün la-
ckirte Altarleuchter. Von Ursula Gumbert 1822 ein neues großes Bahrtuch. Von
Martin Dreschers Witwe 1824 dem Musik-Chore 15 Fl. fr.

Melpers. Von Magdalena eutbecher 1818 ein weisses Tuch zur Bekleidung des
Altarpulte; von Heinrich Leutbechers Witwe cin Vorhalttüchlein bey der Kommunion.

Möchten diese rühmlichen Beyspiele frommer Freygebigkeit und von Bethätigung.
redlicher Liebe zu Kirchen und Schulen, wobey manche geringere, nicht minder wohl-

gemeinte Gabe, nur zu Schonung des Ramnes übergangen werden mußte, auch
künftig viele wohldenkende Nachfolger sinden! Wir werden zu seiner Zeit dieses
Verzeichnif fortseben. Eisenach den 1. August 1827.

Großherzogl. Sächs. Ober-Konsistorium.
D. J. A. Nebe.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisrnachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 15. Den 30. Oktober 1827.

Bekanntmachungen.
I. Da zurbemerken gewesen ist, daß bey den Justiz= Unterbehörden dek hie-

sigen Krcises, bey welchen die vorläusige Tarordnung von 1793 eingeführt ist, in
Anfehung des Sportel-Ansatzes für Obligationen und Kaufbriefe —. für welche die Tar-
ordnung unter Nr. 110 und 115 einen Spielraum von 6 gr. bis 1 thir. und resp.
12 gr. bis 16 gr. läßt — auf sehr verschiedene Weise verfahren werde: so wird auf
höchsten Befehl als nachtragliche nähere Bestimmung hierdurch bekannt gemacht, daß

a) für Obligationen nur bey einer Hauptschuld von 1000 Fl. und darüber 16 gr.,
außerdem aber nur 12 gr. .

b)fürKauf-,Tausch-,Schenkusigsbcicfeu.s.w.bcyeinchaafpreißcovcc
Werthe

unter 50 thlr... 6 gr.
bis 100 = auösch. 8
bis 200 = - . 12 —2
bis 400 2* 1

von 100 = uund darüber 1 thlr.

zu liquidiren sind. Alle Justiz-Behörden, insonderheit die Sportel-Rechnungefüh-
rer werden demnach hierdurch angewiesen, sich nach obigen Bestimmungen für die
Zukunft genan zu achten. Eisenach den 2. August 1827.

« Großherzogliche Sachsische Landesregierung.
Gustav Wittich.

II. Von Großherzoglicher Landesregierung allhier ist dem Rechks-Kandida-
ten Christian Friedrich Gustav Lorey zu Grohriudestedt, die Amts-Advokatur,
nach dessen am 21. dieses Monathes erfolgten Verpflichtung, ertheilt worden.

Weimar am 31. August 1827.
Großherzogliche Sächsische Landesregierung.

ller.von Mü
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III. Da bey uns vorgekommen, daß zeither die Geistlichen von den
sowohl in der Woche, als auch an Som und Festtägen gehalten werdenden
Tänzen nicht regelmäßiy die gehörige Anzeige erhalten, diese An-
ordnung aber, damit der Pfarrer Gelegenheit habe, vor moglichen Unsittlichkeiten
zu warnen, auch seiner Pflicht gemaß, über die gehaltenen Tänze Behufs der
deßhalb festgesehten Abgabe an die General-Schultkasse Kontrole zu führen, nicht
aller Orten genau beobachtet worden: so werden die sammtlichen Justiz-Aemter
und Gerichte dieöseitigen Bereichs hierdurch aufgefordert, der bestehenden Berfas-
sung gemaß, in jedem Falle, wo bey ihnen die Erlaubniß, Tänze zu halten, nach-
gesucht wird, die Bittsteller anzuweisen, vic erhaltene Erlaubniß dem Ortspfarrer
bekannt zu machen, damit dessen ebenmäßige Genehmigung eingeholt werde; hier-
nach auch sämmtliche Schuldheißen genau zu instruiren.

Eisenach den 25. May 1327.
Großherzogliches Sächsisches Ober-Konfistorium.

D. J. A. Nebe.

IV. Da bey der Ausführung des Gesetzes über die Schutzpocken-
Impfung vom 26. May 1826 sich ergeben hat, daß die bestehende Anord-
nung, wornach die Schullehrer jeden Fall, wo Kinder ohne vorschriftomäßige,
von solchen Aerzten ausgesteilte JInpf= oder resp. Freyscheine, welche zur Praris
autorisirt sind, in die Schule eingeführt werden sollen, bey derPolizey-Behörde
anzuzeigen haben — zu dem baabsichtigten Zwecke für jeht noch unzureichend ser,
indem unter den alteren Schulkindern sich häufig solche befinden, welche ungeimpft
geblieben, oder ohne genügenden Erfolg geimpft worden: so wird, um deöhalb
die nöthige Kontrole eintreten zu lassen, und auf geschehene diesfallsige Mitthei-
lung Grohherzoglicher Landes-Direktion zu Weimar, den sämmtlichen Pfarrern
zur Pflicht gemacht und selbige hierdurch gemessenst angewiesen, von jedem zur
Ronfirmation angemeldetemKinde die Vorzeigung des Impf-Scheins zu verlan-
gen, die Nahmen derjenigen aber, welche denselben nicht vorzeigen können, bey
der zuständigen Polizey-Behörde (dem betreffenden Amte, Stadtrathe oder Pa-
trimonial-Gerichte) sofort zur Anzeige zu bringen. Solches wird hierdurch zur
Nachachtung für Alle, die e angeht, zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Eisenach den 31. August 1827.

Großherzogliches Süchsisches Ober-Konfistorium.
D. J. A. Nebe.

V. Um verschiedene Zweifel zu beseitigen, welche bey Auslegung der Be-
stimmung im 5. 20 Nr. 4 der provisorischen Ober-Appellations= Gerichts-Drd-
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nungentstanden sind, haben Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, nach ver-
nommenen Gutachten des Großherzoglichen und Gesammt-Ober-Appellations-Ge-
richts zu Jena und der beyden Großberzoglichen Bandesregierungen allhier und zu
Eisenach gnädigst beschlossen, eine authentische Interpretation, als gesebliche
Bestimmung für das ganze Grohherzogthum, dahin zu ertheilen:

daß die sowohl nach der ältern als nach der neuern, im Großherzogthumc in
Betracht kommenden Gesetzgebung, den bürgerlichen Rechtöstreitigkeiten beyzu-
zählenden Irrungen zwischen Kindern und ihren Aeltern oder Vormündern,
über die obrigkeitliche Ergänzung der von den letzteren den ersteren versagten
Einwilligung in die Abschließung von Verlöbnissen und Ehebündnissen, unter den
Ehe= und Sponsalien-Sachen mit begriffen seyen, welche nach s. 20 Nr. 4
der provisorischen Ober-Appellations-Gerichts-Ordnung von der Oberberufung
und nach Nr. VII. des Publikations-Patento vom 20. Dezember 1816 auch
von anderen Rechtsmitteln ausgeschlossen worden sind.

In Gemahheit diesfallsigen höchsten Befehls wird diese auehentische Inter-
pretation andurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Weimar am 5. September 1827.
" Großherzogliche Sachsische Landesregierung.

von Müller.
VI. Nach §. S. 1. c des Regulatives zur Handhabung des Salz-Mandats für

den Eisenach'schen Kreis vom 5. Februar d. J. ist für den Tranöport des Salzun-
ger SalzesindaßHerzogthmm Gotha allein die Strasee über Etterwinden, Wil-
helmsthal, die Weinstraße, Rothenhof und Eichrodt bestimmt.

Da jedoch der Weg über die Weinstraße und den Rothenhof, bey bösem Wet-
ter und im Winter, zuweilen unfahrbar wird: so haben Se. Königliche Hoheit,
der Großherzog, auf von uns erstatteten unterthänigsten Vericht, zu beschließen gnä-
digst geruht, daß vom 1. Oktober dieses Jahres an, für dergleichen Salz-Traus-
porte, neben der genannten Straße, auch der Weg über Wilhelmöthal, die Hohe-
sonne, Eisenach, Fischbach und Eichrodt freygegeben werden solle.

Wir bringen daher dieses hiermit zur allgemeinen Kenntniß.
Weimar den 18. September 1827.

Großherzogliche Sichsische Kammer.
Fr. Aug. Freyh. v. Fritsch.

VII. In Folge einer höchsten Entschließung und Bestimmung Sr. Kenigl.
Hoheit des Großherzogs sind die zeitherigen Kanzley-Bothen

Johann Adam Ernst Hufe und
Georg Nikolaus Haake,

ersterer «



86

für die Amtöbezirke Buttstädt und Roßla mit den einbezirkten Patri-
monial-Gerichtsorten und Stadten,

lebterer .
für die Amtöbezirke Jena, Bürgel und Dornburg und den Stadtge-
richtsbezirk Jena, nebst den einbezirkten Patrimonial-Gerichtöorten und
Städten, jedoch mit Ausschluß der Ortschaften des Gerichts Remda;

ingleichen der zeitherige Husar
Wilhelm August Seyfarth

für die Amtsbezirke Großrudestedt und Vieselbach unddie Orkschaften des
Amtöbezirkes Weimar jenseits des Ettersberges mit den einbezirkten Pa-
trimonial-Gerichtsorten und Städten,

als Impost-Kontroleurs angestellt und vor dem unterzeichneten Kollegium
dieserhalb gehörig in. Pflicht genommen worden.

Nicht minder hat der vormahlige Militär-Hautboist
Christian Gottlob Pflaum

die Stelle eines Impostkontrole-Gehülfen für die hiesige Residenz-Stadt,
nach erfolgter gleichmäßiger Verpflichtung, übertragen erhalten.
Ee wird solches daher zur Nachricht und Nachachtung hiermit zur ffentli-

chen Ke#e gebracht.
Weimar den 28. Septemver #827.

Großherzogliches Sichsisches Landschafts--Kollegium.
Ch. Weyland.

VIII. Nachdem von Carl Friedrich Kürsten und dessen Geschwistern, als Be-
sitern des Rirtergute5 Bergern, nach dem Ableben des biöherigen Verwalters
des dasigen Gerichts, des Amts-Kommissars Wächter zu Berka, zu dessen Nach-
folger der Amts-Archivar Carl Friedrich Obstfelder allhier präsentirt worden:
so hat Großherzogliche Regierung diese Wahl genehmiget; es ist Letzterer durch
eine Regierungs-Kommissioll am 13. vorigen Monathes gehörig verpflichtet und
als neuer Justitiar zu Bergern eingeführt worden, welches hiermit beiannt ge-
macht wird.

Weimar den 8. Okrober 1827.

Erohherzogliche Scchsische Landesregierung.
von Gerstenbergk.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blatt.
Nummer 16. Den 30. November 1827.

Ordenaustheilung.
Des Großherzogs, Konigl. Hoheit, haben dem Herzogl. Sachs. Altenburgi-

schen geheimen begation6-Rathe, Herrn Wüstemann, das Ritterkreuz Höchst-
ihres Hausordens vom weißen Falken zu verleihen gnädigst geruhet.

Ehrenauszeichnungen.
Des Großherzogs, Königl. Hoheik, haben nachbenannte Civil-Verdienst-

Medaillen mit der Erlaubniß zum Tragen am Bande des weißen Falkenordens
zu verleihen gnadigst geruhet, als: -

1) die große goldenc den Buchdruckerey-Inhabern und Buchhändlern, Herrn
Benedictus Gotthelf Teubner zu Leipzig, und Herrn Bernhard Friedrich
Voigt zu Ilmenan;

2) die kleine goldene dem Herrn Wilhelm Eduard Rausche aus Wehl-
beiden bey Kassel;

3) die silberne den Gewehr-Fabrikanten, Herrn Collenbusch und Herrn
Dreyse zu Sômmerda und

4) die bronzene dem Landschafts-Kassediener, Adam Rommel allhier, die-
sem zu seinem am 9. d. M. begangenen Dienst-Jubiläum.

Beförderungen.
Des Großberzogs, Königl. Hoheit, haben bey Höchstihrem Hofstaate die Hof-

junker, Herrn Ludwig Carl Friedrich August Otto, Freyherr von und zu Egloff=
stein, Regierungs-Assesser zu Eisenach b und Herrn Julius Freyherrn von und zu
Egloffstein, Sekond-Lientenant allhier, zu Kammerjunker und den Regie-
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rungs-Accessisten Julius Heinrich von Helldorf allhier zum Hofjunker zu er-
neunen gnädigst geruhet.

Sodam haben Allerhöchsidieselben den Amts-Kommissar, Börgermeister und
Gerichts-Direktor, Herrn Carl Wirsing zu Allstedt, zum Instiz-Amtmann
daselbst, den Korps-Jäger Johann Balthasar Böttner, zum Forstlaufer bey'm
Kaltennordheimer Reviere unter dem Prädikate eines Unterförsters #ter Klasse er-
nannt und dem Königl. Preußischen Hof-Juwelier Ferdinand Danne zu Berlin
das Prädikat eines Großherzogl. Sächs. Hof-Juweliers in Gnaden verliehen.

Demnächst haben Allerhöchstdieselben den Adjunkt und Pfarrer MI. Christian
Ernst Anger zu Weltewih, zum Superintendenten, sowie den Kandidaten
der Thrologie, Anton Wilhelm Victor Rudolph zum Archi-Diakonus und
den Kandidaten der Theologie Nicol. Ernst Ferdinand Noth zum Diakonus und
Rektor zu Blankenhayn, ferner den Pfarrer Heinr. Friedr. Trinkler zu Ottmanns-
hausen, zum Pfarrer zu Steinêdorf, den Pfarrer Johann Georg Meder zu
Isserstedt, zum Pfarrer zu Münchenbernödorf, den Diakonus zu Blankenhayn,
Constantin Ackermann, zum Archi-Diakonus zu Jena, den Baccalaurens und
Kandidaten der Theologie, Friedrich Rinaldo Buhler, zum Pfarrer zu Guth-
manneêhausen, den Kandidaten der Theologie, Friedrich Zinser ling, zun Pfar-
rer zu Schwabsdorf, den Pfarrer Caspar Diesing zu Zella, zum Pfarrer
zu Dermbach, den Kaplan Thomas Bechtold daselbst zum Pfarrer zu Zella,
den Alumnus IJgnaz Zahn, zum Kaplan zu Dermbach, den Hof-Kollaborator
Ernst Türk allhier, zum Pfarrer zu Denstede, den Garnison-Kollaborator
Friedrich August Böhme hieselbst zum Hof-Kollaborator allhier und endlich
den Kandidaten der Theologie Wilhelm Weißenborn, zum Kollaborator zu
Eisenach zu bestätigen gnädigst geruhet.

Bekanntmachungen.
I. Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, haben gnadigst geruhet, dem Groß-

herzogl. wirklichen Geheimerathe und Staats-Minister, Herrn D. von Gocthe,
Erxcellenz , das erbetenc Privilegium zum Schuß gegen den Nachdruck der neuen Aus-

gabe seiner sämmtlichen schriftstellerischen Werke dergestalt zu ertheilen, daß diese
Ausgabe in den Großherzogl. Landen eben so wenig im Ganzen, als in einzelnen
Theilen, bey Verlust aller nachgedruckten Exemplare und bey einer Strafe von Tau-
send Thalern, weder nachgedruckt, noch auch ein im Auslande ekwa geschehener
Nachdruck verkauft werden darf.

Desgleichen ist in eben dieser Maaße den Erben des verstorbenen Hof-
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raths von Schiller für die von ihnen jebt beabsichtigte neue Ausgabe der sämmt-
lichen Werke ihres genanntenErblassers ein Privilegium gnädigst ausgefertiget worden.

Zur Nachricht und Nachachtung wird solches hiermit bekannt gemacht.
Weimar den 9. Oktober 1827.

Grohherzogliche Süächsische Landes-Direktion.
F. v. Schwendler.

II. Nach dem Tode de5 Amts-Kommissars Wächter zu Berka haben die
Inhaber der von diesem mit verwalteten Gerichte zu Saalborn, München und
Hayn, der Königlich Preußische Lieutenant Wilhelm August Kuhn zu Saalborn,
die Ehegattin des Raths und Hof-Sekretar Pöôrsch, Elisabethe Friederike Au-
guste geborne John zu Gotha, und der D. der Rechte, Friedrich Wenzel zu
Ilmenau, an die Stelle des Erstern dessen Sohn, den Amts-Advokaten Jo-
hann Georg Ludwig Wächter zu Berka, zum neuen Justitiar präsentirk.

Großherzogliche Landesregierung hat kein Bedenken gefunden, diese Wahl zu
bestätigen und daher von einer dazu ernannten Kommission den ebengedachten
Amts -Advokaten Wächter in Berka am 28. vorigen MonatheS zum Gerichtöhal-
ter des Kuhm'schen Gerichts zu Saalborn, am 1. dieses Monathes zum Justitiar
für das Pörschesche Gericht zu München und am 4. dieses zum Verwalter des
Wenzelschen Gerichts in Hayn gehörig verpflichten und einführen lassen.

Es wird daher dieß andurch zur öffentlichen Kunde gebracht.
Weimar den 15. Oktober 1827.

Großherzogliche Sächsische Landeöregierung.
von Gerstenbergk.

III. Dem Großberzogl. Hof-Chirurgen Hergt allhier ist, nach vorgängi-
ger Prüfung durch die Großherzogliche Sanitäts-Kommission, die Auêübung der
höhern Chirurgie in den Grohherzogl. Landen verstattet worden, welches hierdurch
öffentlich bekannt gemacht wird.

Weimar den 27. Oktober 1327.
Grohherzogliche Sachsische Lande5-Direktion.

4. v. Schwendler.

IV. Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, haben der unterzeichneten.
Landesregierung mittelst höchsten Reskripts von der Uebereinkunft Eröffnung zu
machen gnadigst geruhet, welche mit dem Herzogthume Sachsen-Meiningen unter
dem 10. dieses Monathes dahin abgeschlossen worden ist:



daß in allen strafrechtlichen Verhandlungen, wo die Kosten niebergeschlagen,
oder auf die Kasse des Staats oder des Gerichtöherrn, oder auf die Kom-
munen= und Amtögerichts-Kassen übernommen werden mussen, die requirirende
Stelle der requirirten ledlglich die baaren Auslagen für Bothenlohn und
Posigelder, für Verpflegungsgebühren, Eransport und Bewachung der Ge-
sangenen, so wie für Kopialien zu berechnen und zu erstatten haben soll,
wogegen alle anderc Kosten für Protokollirung, so wie für die an Gerichts-
Personcn oder an die Kassen sonst zu entrichtende Sporteln nicht aufgercch-
net werden mögen.

Hbcchstem Befehle zufolge wird dieß und daß voreingeschaltete Konvention mit
dem 1. November dieses Jahres in Wirksamkeit treten soll, zur Nachachtung der
sämmtlichen Justiz-Behörden des Großherzogthums hierdurch öffentlich bekannt
gemacht. Weimar den 31. Oktober 1827.

Großherzogliche Sachsische Lrneerhiering.von Gerstenbergk.
V. Die JInhaber des Gerichts zu Knau, Carl Deroinaan Wilhelm und

Friedrich Ludwig Wilhelm Gebrüder Adler, haben die ihrem Rittergute über
das Dorf Knan, so wie über Kleina und die ihnen in Volkmannsdorf, Neudeck,
Schöndorf, Keila und Posen gehörige Gerichtsuntersassen zustehende und bisher
noch mit verwaltete Kriminal-Gerichtsbarkeit abgetreten. Se. Königliche Hoheik,
der Großherzog, haben nach hiervon empfangenen unterthänigsten Vorkrage diese
Abtretung zu genehmigen gucdigst geruhet. Hierauf ist diese Obergerichtsbarkrit
mit dem Sprengel des Grohherzoglichen Kriminal-Gerichtes Weida vereiniget und
das gedachte Gericht heute angewiesen worden, in Gemaßheit der Weidaischen
Kriminal-Gerichtsordnung die gedachte Gerichtsbarkeit vom 15. dieses an auszu-
üben,. Weimar den 1. November 1827.

Großherzogliche Sächsische Landesregierung.
von Gerstenbergk.

VI. Nachdem der zeitherige Husar Gottfried Reuschel in Gemähheit, einer
höchsten Entschließung Sr. Königl. Hoheit, des Großherzogs, für die Amtssezirke
Kaltennordheim und Dermbach mit den einbezirkten Patrimonial-Gerichts-
ortschaften als Impost-Kontroleur angestellt, auch in dieser Eigenschaft vor
dem unterzeichneten Kollegium gehörig verpflichtet worden isi: so wird solches zur
Nachricht und Nachachtung hiermit zur öffentlichen Kunde gebracht.

Weimar am 7. November 1827.

Großherzogliches Siäe167. andschasts-ollegium.Ch. Weyland.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 17. Den 7. Dezember 1827.

Ehrenauszeich nung.
Des Großherzogö, Königl. Hoheit, haben dem Herrn Kriminalgerichts-Assessor

D. Bischoff, zu Eisenach, die unterthanigst erbetene Erlaubniß zum Tragen des ihm
von Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzoge von Hessen und bey Rhein, verliehe-
men Ritterkreuzes des Großherzogl. Hessischen Hauê= und Ver-
bienstordens# gnädigst ertheilt.

Bekanntmachung.
Auf Sr. Königlichen Hoheit, des Großherzogs, höchsten Befehl ist nachste-

hendes Regulativ über die Parochial-Verhältnisse zwischen den drey evangelischen
Kirchen hiesiger Residenz-Stadt entworfen, solches hierauf landeöfürstlich genehmi-
get, und über die Beobachtung desselben zu wachen gnädigst befohlen worden.

Dieß wird hiermit zur Kenntniß der hiesigen Einwohner gebracht mit der
Aufforderung, sich darnach zu achten.

Weimar den 1. Dezember 1827.
Großherzogliches Sachsisches Ober-Konststorium.

Percer.

Regulativ
über die Parochial-Verhältnisse zwischen der Hofkirche , der Stadtkirche und der

Garnison-Kirche zu Weimar.

Ueber die Parochial-Grenzen sind zwischen den drey prokestantischen Kirchen
der Stadt Weimar — der Hofkirche, der Stadtkirche und der Garnison-=
Kirche — sowohl in neuerer, als in alterer Jeit verschiedene Zweifel vorgekom-
men. Um diese gänzlich zu beseitigen, sollen vom 1. Dezember dieses Jahres an
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folgende Bestimmungen in gesetzliche Kraft treten, mit der allgemeinen Bemer-
kung jedoch, daß sich dieselben lediglich auf Glieder der protestantischen Gesammt-

kirche beziehen „f und daß dadurch insonderheit dem §. 17 deö Gesebzes über die
Verhältnisse der katholischen Kirchen und Schulen in dem Großherzogthume vom
7. Oktober 1823 in keiner Weise derogirt wird.

I.

Zur Parochie der Hofkirche sind, was die kirchlichen Handlungen der
Taufe, der Trauung und des Abendmahles mit vorhergehender Beichte anbe-
trifft, zu rechnen

außer der Großherzoglichen Familie selbst:
die zu demHofstaate Sr. Königlichen Hoheit, des Großherzogs und zum
Hofstaate der üUbrigen höchsten Herrschaften gehörigen Personen, welche in
der Stadt Weimar wohnen, ohne Unterschied, sie mögen irgend eine Hof-
Charge bekleiden oder sonst bey dem Hofe in Diensten stehen, auch ohne
Unterschied, sie mögen sich mit oder ohne Besoldung, noch in Thätigkeit
be finden oder in Ruhestand versetzt seyn;
die in der Stadt Weimar lebenden, besoldeten und aktiven oder in Ruhe-
stand versetzten Staatödiener bey den Oberbehorden des Civil= und des
Hof-Etats, folglich a) alle Glieder des Staats-Ministeriums mit Ein-
schluß der Oberaufsicht über die unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft
und Kunst, der Landeöregierung, der Kammer, des Ober-Konsistoriums,
der Landes-Direktion, des Laudschafts-Kollegiums, der Ober-Baubehörde,
der Immediat-Kommissionen, b) alle Glieder des Hofmarschall-Amtes,
des Hof-Stallamtes und der Hoftheater-Direktion, c) sammtliche bey die-
sen Oberbehörden angestellten Subalternen;
das Personal des Kriminal-Gerichtes, ved Justlz-Amtes und des Stadt-
gerichtes zu Weimar;
die wirklich mit Vesoldung oder Gage angestellten oder in Ruhestand ver-
seltzten männlichen oder weiblichen Personen bey dem Hof-Theater und der
Hos-Kapelle;
die bey der Fürstl.:Thurn und Tarischen Postverwaltung mit Besoldung
angestellten oder in „Nuhestand versebzten Offizianten;

6) die in der Stadt Weimar für immer Wohnhaften oder nur cinige Feit
daselbst Lebenden oder auch nur Durchreisenden von Adelz;
die Ehefrauen, die Witwen und die Kinder der unter den Nummern 1
bis 6 bezeichneten Personen, ingleichen die Verwandten derselben, Aeltern,

— #
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Geschwister, Schwäger, Schwagerinnen u. s. w., welche ohne eigenes
Hauswesen zu ihrer Familie gehören (bey ihnen wohnen und an Tisch ge-
hen), so wic die für ihren hauslichen und personlichen Dienst gemietheten
mänmlichen und weiblichen Dienstbothen.

II.

Zur Parochie der Garnison-Kirche sind in Bezug auf die bey Nummer 1
angegebenen kirchlichen Handlungen, ingleichen die Konfirmation zu rechnen:

1) die besoldeten abtiven oder in Ruhestand versetzten umiformirten Militär-
Personen höheren und niederen Ranges;

2) die bey dem Waisen-Institute, bey dem Zuchkhause und bey dem Zwangs-
Arbeitöhause angestellten Individuen;

8) die Familienglieder dieser unter Nummer 1 und 2 aufgeführten Personen
nach der Bestimmung bey Nummer I, 7.

III.

Zur Parochie der Haupt= und Stadtkirche gehören:

— ——

— —

*

in Bezug auf alle kirchliche Handlungen, (Taufe, Konfirmation, Trauung,
Abendmahl mik vorhergehender Beichte und Begräbniß):

die gesammte Bürgerschaft, so weit üe der protestantischen Gesammt-
birche zugethan ist, und überhaupt alle protestantischen Eimvohner der
Stadt Weimar, für welche nicht durch die Bestimmungen über die paro-
chiale Zuständigkeit der Hofkirche und der Garnison-Kirche eine Ausnahme
begründet wird. Es wird eine solche Ausnahme insonderheit nicht
beyründet:

für die nur mit einem Titel oder einem Hof-Prädikate versehenen, nicht
aber bey Hofe oder bey der Staatsverwaltung wirklich angestellten oder
angestellt gewesenen Personen;
für die von dem Großherzogl. Hofe oder von den obgedachten Kollegien,
Behörden und Anstalten nur auf einige Zeit und gegen eine nur auf
einige Zeit Statt findende Bezahlung angenommencn Arbeiter und Dienst-
leistenden irgend einer Art, z. B. Thürsteher, Zettelträger bey dem Hof-
Theater, gewöhmiche Tagelöhner u. s. w.;
für solche Eimvohner, welche um ihres eigenen Erwerbes willen zu den
unter Nummer 1 und II aufgeführten Personen in einem Abhängigkeits-
verhältnisse stehen z. B. die Arbeiter und Augestellten in dem Landes-
Industrie-Komptoir;
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4) für die von jenen Personen, nicht bloß zu hauslichen und personlichen
Diensten, sondern um eines ökonomischen oder sonstigen Erwerbes willen
in Lohn und Brot genommenen Dienstbothen (Knechte, Mägde);

ee) für die Postillons bey dem Großherzoglichen Poststalle;
2) in Bezug auf die kirchlichen Handlungen der Konfirmation und des Be-

gräbnisses: 4

alle unter Nummer I angegebene, in Hinsicht auf Taufe, Trauung und
Abendmahl mit vorhergehender Beichte, an Großherzogliche Hofkirche
gewiesene Personenz

3) in Bezug auf das Begräbniß allein:
alle unter Nummer II aufgeführte Personen.

IV.
Hierneben wird noch erläuternd hinzugefügt und festgesetzt:

1) In denjenigen Hauêwesen, in welchen nach den vorstehenden Bestimmun=
gen der Ehemann zu der Parochie der einen, die Ehefrau zu der Parochie
der andern Kirche gehören würde, z. B. wenn nur die Ehefrau bey dem
Hof-Theater oder der Hof-Kapelle angestellt ist, folgt mit der ganzen
Familie auch die Ehefrau dem Ehemanne.

2) Zwischen der Hofkirche und der Stadtbirche, wie nach dem schon angeführ-
ten Gesehe vom 7. Oktoher 1828 F. 46 zwischen diesen Kirchen und der
katholischen Kirche, lt die Regel: „Wo die Braut, da die Trauung“
(ubi sponsa, ibi copuula). Aber eine Ausnahme von dieser Regel fin-
det Statt und die Braut folgt dem Bräutigam, wenn der Bräutigam zu
der Garnison-Kirche gehört.

3) Bey sämmtlichen Gliedern des ersten Standes, denen die Privat= oder
Haus-Konfirmation ihrer Kinder verstattet ist und welche nicht zu der Gar-
nison-Kirche gehören, soll bey der Konfirmations-Handlung selbst der
Stadtkirchner entweder zugezogen oder, dafern die Assistenz des Hoftirchners
ausnahmsweise gewünscht wird, auch in diesem Falle mit der gewöhnlichen
Gebühr honorirt werden. Gehören sie zu der Garmson-Kirche: so assistirt
der Garnison-Kirchner.

4) Sollte, der vorstebend unter Nummer 1, II und lll gegebenen Bestimmun-
gen ungcachtet, noch in einzelnen Fallen ein Zweifel vorkommen; so ist in
diesem Zweifel für die Haupt= und Stadtkirche zu entscheiden.

5) Zu der Seelsorge des besonders angestellten Juchthauspredigers gehören
nur die Sträflinge in dem Zuchthause, die Dettnirten in dem Zwangs-
Arbeitöhause und die Gefangenen bey dem Kriminal-Gerichre.
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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 18. Den 28. Dezember 1827.

Diplomatische Angelegenheiten.
Nachdem der am Großherzogl. Hofe zeither accreditirte Königl. Französische

außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister, Herr Maria Ipolite Graf
von Rumigny, Offizier der Königl. Französischen Ehrenlegion und Komthur des
Königl. Schwedischen Nordstern-Ordens, von seinem Allerhöchsten Hofe abgerufen
worden war: so geruheten Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, demselben die
gewöhnmliche Abschieds-Audienz am 2. d. M., Mittags 3 Uhr, guchdigst zu ertheilen
und das Königl. Zurückberufung5-Schreiben aus dessen Haänden in Empfang zu
nehmen.

Sodann haben Allerhöchstdieselben den Kaufnann, Friedrich August Mensch
zu New-Vork, zu Höchstihren Konsul bey den vereinigten Staaten von Nord-Amerika
mittelst Patenks v. 4. d. M. zu ernennen und alo solchen zu beglaubigen gnadigst
geruhet.

Ordenaustheilungen.
Des Großherzogs, Königl. Hoheit, haben dem Kaiserl. Russischen Geheime=

rath, außerordentl. Gesandten und bevollmächtigten Minister am deutschen Bundes-
tage, Herrn Freyherrn von Anstett, Ercellenz, zu Frankfurt am Main,

das Großkrenuz,
Hochstihrem Minister-Residenten am Kaiserl. Königl. Oesterreichischen Hofe zu Wien,
Herrn geheimen Legations-Rath und Canonicus von Piquot, sowie dem Groß-
herzogl. Mecklenburg-Schwerinschen Vice-Oberstallmeister und Kammerherrn, Herrn
von Rautzau, das Komthurkreuz=
hiernachst dem Fürsten, Herrn Emil Mestscherski, Kaiserl. Russischen Kammer-
junker und conseiller honoraire bey der Kaiserl. Russischen Gesandtschaft am
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Großherzogl. Hofe, ingleichen dem Königl. Niederländischen Artillerie -Lieutenant
und Legationb-Sekrekar der Königl. Niederländischen Gesandtschaft bey den vereinig-
ten Staaten von Nord-Amerika, Herrn Royer Baugemann Huygens,

das Ritterkreuz
Hoöchstihres Hausordens vom weißen Falken zu verleihen gnadigst geruhet.

Ehrenauszeichnung.
Des Grohherzogs, Königl. Hoheit, haben dem geheimen expedirenden Sekre-

tar bey'm Königl. Preußischen Post-Departement, Herru Freyherrn von Martens
zu Berlin, die kleine goldene Eivil-Verdienst-Medaille mit der Er-
laubniß zum Tragen am Bande des weißen Falkenordens in Gnaden verliehen.

Beförderungen.
Se. Königl. Hoheit, der Grohherzog, haben Höchstihren Leibarzt, den Herrn

Rath D. Carl Vogel allbier, zun Hofrath, den Justiz-Amtmam und Kriminal-
Richter, Friedrich Carl Ehristian Creutznacher zu Dermbach, zum Justiz-Amt-
mann zu Gerstungen mit dem Charakter als Justiz-Rath ernannt, dem Postamts-
Sekretar und Kassirer der reitenden Posten, Carl Franz Anton Mennecke zu
Eisenach, den Charakter als Postmeister ertheilt, den geheimen Kopisten bey
Höchstihrer geheimen Staats-Kanzley, Theodor Gottlieb Christoph Pietsch allhier-
zum RegierungS-Kanzlist zu Eisenach, den Accessist Carl Wilhelm Gottlob
Knittel hieselbst zum geheimen Kanzley-Kopist ernannt, ferner dem ge-
lernten Jäger, Christian Wilhelm August Rost., die Forstlaufer-Stelle beym Tann-
rodaer Reviere mit dem Pradikate eines Unterförsterö# 2ter Klasse verliehen, so-
daun den Büchsenmacher Johann Anton Brecht allhier, zum Hof-Büchsenma-
cher und endlich den Gehnlfen bey'm Rechnungswesen der Hofküche, August Heine-
mann hieselbst, zum Küchrechnungs-Accessist in Gnaden ernannt.

Demmnächst haben Allerhöchstdieselben den Pfarrer, Carl Wilhelm Sachse zu
Thangelstedt, zum HPfarrer zu Vieselbach und den Stadt-Kollaborator, Joham Heimich
Fribsche allhier, zum Garnison-Kollaborator zu bestätigen gnddigst geruhet.

Bekanntmachungen.
1. Nach einer höchsten Eneschließung Sr. Königlichen Hoheit, des Groß-

herzogs, vom 6. dieses Monathes sollen künftig in allen Fällen, wo bey aufge-
hobenen Verlobungen eine Geldstrafe oder bey den aus Guade erfolgenden Che-
scheidungen ein Dispensations-Geld für den Schut-Fonds erkannt wird und der
eine Theil oder beyde katholischer Religion sind, diese Straf= und Dispensations-



97

Gelder nab leuem Verhältnisse halb oder ganz nur dann dem katholischen Schul-
Fanoo zufließen, wenn sich im Wohnorte des katholischen Theiles eine öffentliche
katholische Schule befindet, wogegen, wenn dieß der Fall nicht wärc, diese Gel-
der nach wie vor dem prokestantischen Schul-Fonds verbleiben.

Den Untergerichtsbehörden wird dieß, mn sich in vorkommenden Fällen dar-
nach zu achten, bierdurch bekannt gemacht. Weimar am 16. November 1827.

Großherzogliche Sachsische Landeöregierung.
von Gerstenbergk.

II. NMit Beziehung auf die Vorschriften im §. 6 des Gesehes über die Schutz-
pocken-Impfung vom 20. May 1826 werden hierdurch alle Einwohner des Groß-
herzogtbums, welche Gesinde halten, aufgefordert, ron ihren Dienstbothen sich die
Impfscheine vorzeigen und diejenigen Dienstbothen, welche ordnungsmäßige (nahmlich
von zur Praris berechtigten Aerzten auöogestellte) Impsscheine nicht
besiben, hinsichtlich der an denselben mit Erfolg vollzogenen Impfung ärztlich unter-
suchen und, wo nöthig, unverweilt noch impfen zu lassen.

Diejenigen Dienstherrschaften, bey welchen ungeimpfte Dienstbothen in der
Folge an den natürlichen Menschenblattern erkranken, werden unnachsschtlich ange-
halten werden, auf ihre Kosten solche blatterkranke Dienstbothen entweder in ihren
Wohnungen, oder in öffentlichen Krankenanstalten, wo dergleichen bestehen, verpfle-
gen und heilen zu lassen.

Seimmtliche Polizey-Unterbehörden haben darüber zu wachen, daß dieser An-
ordnung genaue Folge geleistet werde. Weimar den 17. November 1827.

Grohherzogliche Sächsische Landes-Direktion.
F. v. Schwendler.

III. Wir haben wahrzunehmen Gelegenheit gehabt, daß die gesetzlichen Vor-
schriften im §. 1 der Prozeß-Konstitution vom 1. Dezember 1775 und im F. 10 der
Verordnung vom 27. September 1817, die laudräthliche Instruktion enthaltend,
wegen Beybringung der, nach jehiger Verfassung, von Großherzoglicher bau-
des-Direktion zu ertheilenden Erlaubniß zur Prozeßführung von Seiten der Kom-
munen vor Betretung des Rechtsweges, ingleichen wegen gleich mit der Klage zu bewir-
kender Einreichung eines landräthlichen Zeugnisses über fruchtlos versuchte Gutepfle-
gung in Grenz-, Huth= und Triftsachen der Gemeinden, von Amwälten des dies-
seitigen Regierungöbereiches hin und wieder in so fern nicht beachtet worden sind, als
dieselben für Kommunen durch förmliche Klagerhebung, oder auf sonst geeignete Weise
Prozeß angefangen, nicht weniger die Rechtsvertheidigung verklagter oder sonst im
Rechtwege in Anspruch genommener Kommunen unternommen haben, ehe noch
das Prozeß-Dekret von Großherzoglicher Landes-Direktion er-
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theilt, oder die, in den peseblich bezeichneten Fällen erforsarliche
landräthliche Vescheinigung über die Erfolglosigkeit versuchr.
Gütepflegung beygebracht worden war, wodirch denn den betroffenen
Kommunen in dem Falle, wenn in der Folge das Prozeß-Dekret nicht ertheilt,
oder die Sache durch landräthliche Vermittelung später noch gütlich beygelegt wurde,
ganz vergebliche Kosten verursacht worden sind. Dieß giebt Uns die Veranlassung,
die genaueste Beachtung der in den eingangögedachten Gesetzen enthaltenenVestim-
mungen hierdurch einzuschärfen, unter der beygefügten Bedrohung, daß diejenigen
Amwalte, welche, mit Beyseitsetzung dieser Vorschriften, auf die oben angegebene
Weise küönftig verfahren sollten, ihrer in der Sache verdienten Gebühren und gehab-
ten Auslagen im Disciplinar-Wege ohne Weiteres von Uns für verlustig werden ge-
achtet werden. Weimar den 1 1. Dezember 1827. -

Großherzogliche Sachsische Landeöregierung.
von Muller.

IV. Es ist neuerlich häufig wahrzunehmen gewesen, daß Anwälte in Fällen,
wo nach klarer Maßgabe der Stempelpapier-Ordnung vom 29. Dezember 1810
bey schriftlichen Eingaben an Behörden der Gebrauch und sofortige Verbrauch von
Stempelpapier vorgeschrieben ist, zu ihren Schriften, vorzüglich zu denen, welche
sie bey den Unterbehörden eingeben, das gesetliche Stempelpapier nicht sofort ver-
wenden, sondern auf dergleichen Eingaben die Bemerkung: „Stempelnachtrag, oder:
susp.“, sehen, was nach der Stempelpapier-Ordnungnichtgestattetistundwo-
bey noch dazu die Nachbringung des erforderlich gewesenen Stempelpapiers gewöhn-
lich unterbleibt. ,

Eben so ist mehrfach zu bemerken gewesen, daß selbst Justiz-Unterbehörden
Aehnliches sich in so fern zu Schulden kommen lassen, als sic, unter ganz verwerf-
licher Ausdehmug der im §. 5 der Stempelordnung nur für Untersuchungssachen ver-
starteten Stempel-Suêpension, auch in Eivil-Sachen, wo die Suöpension des
Stempelpapier-Verbrauchs,ingleichen die Nachkassation des Stempels — Parthey-
sachen ausgenommen, in welchen das Armenrecht förmlich ertheilt worden ist — nach
ausdrücklicher Gesetzesvorschrift nicht Plah greifen kann, zu ihren Berichten und sonstigen

Ausfertigungen hin und wieder den geeigneten Stempelbogen nicht so fort verwenden.
Wir finden uns veranlaßt, diese offenbaren Zuwiderhandlungen gegen das Ge-

setz ernstlich und mit der Bedrohung hierdurch zu untersagen, daß in jedem künstig
vorkommenden und resp. zu Unserer Kenntniß gelangenden dergleichen Falle die ge-
sehliche Stempelstrafe, gegen Anwälte sowohl als Unterbehörden, und zwar selbst in
dem Falle unnachsichtlich verhängt werden wird, wenn solche von Anwalten bey Un-
terbehörden verschuldete Kontraventionen, von letzteren ungerügt Heblieben seyn sollten.
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Zugleich aber erhalten die Unterbehorden den Befehl, auf Zuwiderhandlungen
der bezeichneten Art von Seiten der Anwalte um so genauer zu invigiliren und die
dleöfalls geordneten Stempelstrafen zur Anwendung zu bringen, als jede von ihnen
hierunter verschuldete Nachlässigkeit im Disctplinar-Wege auf die geeignete Weise
von Uns geahndet werden wird. Weimar den 11. Dezember 1827.

Großherzogliche Süächsische Landcörcgierung.
von Miller.

V. Da nach einem, dem Großherzoglichen Landschafts -Kollegimm zugegan-
genen höchsten Befehle die Vorschrift im S. 9 der Stempel-Papierordnung vom
29. Dezember 1810: daß den Stempelgelder= Untereinnahmen mit auöstehenden
Geldresten bey der Stempelgelder-Obereinnahme zu gewähren überall nicht gestattet
sey, dahin modificirt worden ist, das auf das von der Stempelpapiergelder-Ober-
eimahme abgegebene Stempelpapier solche Geldreste, zu deren Beycreibung nach dem
pflichtmäßigen Zeugnisse der betroffenen Behörden der möglichste Fleiß angewendet
worden, bey der Berechmung der gedachten Obereinnahme mit den Stempelpapier=
gelder-Untereinnahmen als Gewährschaft allerdings angenommen werden sollen: so
wird dieses auf den Antrag des Grohherzoglichen Landschafts-Kollegiums den be-
troffenen Einnahmen und Behörden des diesseitigen Bereichs zur Nachricht und Nach-

achtun.9 hierdurch bekannt gemacht. ·
Demnachst ist von der Stempelgelder-Obereinnahme daruber Beschwerde ge-

fuhrt worden, daß
1) zu großer Hemmung des Rechnungswesens, aller, von ihr erfolgten schriftlichen

und mündlichen Erinnerungen ungeachter, die von den Stempelgelder-Unterein-
nehmern abzuliefernden Gelder und Abschlußberechnungen hin und wieder nicht
zu gehöriger Zeit, sondern immer erst Ein bis Zweyn Monathe nach Abschluß
des Quartals, eingesendet würden und

daß mehre Stempelgelder-Untereinnahmen ihrer Obliegenheit auch in so fern
nicht nachkämen, als sie über das bey den vierteljährigen Abschlüssen noch vor-
räthige Stempelpapier kein specificirtes und von dem Kontroleur attestirtes
Verzeichniß mit vorlegten.

Auf Antrag des Gabherseichen hushafte Kollegiums werden daher sämmt-
li den Justiz-Unterbehörden des dies-

seitigen Vereichs bierdurch gemessenst grr beger Regelwidrigkeiten der angezeigten
Art, bey Vermeidung einer Disciplinar-Strafe von Fünf Thalern, fernerhin nicht
vorkommen zu lassen. Weimar den 11. Dezember 1827.

Grohherzogliche Scchsische Landeöregierung.
von Müller.

28
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VI. Aus unserer Bekanntmachung vom 4. April v. J. (s. Wochenblatt Nr. 82,
Regierungs-Blatt Nr. 13) ist erinnerlich, daßesSr.Königl. Hoheit, des Großher-
zogs, gnädigster Wunsch und Wille ist, daß das biöher an mehren Orten noch üb-
liche Neujahrsingen von Haus zu Haus abgeschafft, die Schullehrer aber für

den siuen ekwa hierdurch entstehenden wirklichen baaren Verlust entschädiget wer-den sollen. .

Wir haben, höchstem Befeble zu unterthänigster Folge, über den Fortgang die-
ser Abschaffung und Entschädigung an Se. Königl. Hoheit ehrerbietigsten Bericht er-
stattet, und ein hierauf eingegangenes höchstes Reskript hat uns anbefohlen, diejeni-
gen Orte, wo das Neujahrsingen von Haus zu Haus, der erlassenen Aufforderung
gemäß, wirklich abgeschafft worden ist, oöffentlich bekannt zu machen, und diejenigen
Geistlichen, Schullehrer und Gemeinden, welche dabey die meisie Bereitwilligkeit
und Uneigennütztgkeit bethätiget haben, öffentlich zu beloben.

Wir erklären daher hiermit Folgeldes:.
I. In mehren Orten war das Neujahrsingen niemahls üblich, wiez. B. in Berg-

sulza, Pfiffelbach, Werödorf, Ammerbach, Bergern, Sohnstedt, Obernissa,
Hayn, Klettbach, Tonndorf, Tiefengruben u. a. O.

I. InfolgendenOrten ist das Neujahrsingen bereitS seit mehren Jahrenabge-
schafft, oder hat seit längerer Zeit nicht Statt gefunden.

Diözes Allstedt: Landgrafroda, Oldisleben, Einzingen. (In Oldisleben
wurde es im Jahre 1823 durch die thätigen Bemühnugen der Ortsbehörde

abgeschaftt.) . "

DidzeöApoldmStathpolda,Stadt-undToI-fsulza. .

DiüzcöBlnnkcnhaynxStadtBlankcnhm)n,Coppanz,Kkakendorf,«Dürn-
feld, Mechelroda, Kiliansroda, Sollnitz nebst Filialen, Niedersynderstedt,
Rottdorf, Schwarza. « »

Diozes Buttstadt: Stadt Buttstaädt, Nirmödorf, Niederreisen, Weiden.
Diszes Dornburg: Stadt Dornburg, Dothen.
Dibzes Grosrudestedt: Dielsdorf, Krannichborn, Schloßvippach.
Dibzes Jlmenau: Stadt Ilmenau.
Dibzes Mellingen: Süßenborn, Lehnstedt, Hammerstedt, Döbritschen.
Dibze Neustadt: Copibsch, Daumitsch.
Diszes Tannrodai: Hetschburg, Rohda, Meckfeld.
Diözes Udestedt: Linderbach, Hochstedt.

Auch ist die Residenz-Stadt Weimar hierin schon läugst mit gutem Bepspiel vor-
angegangen.



101

III. In folgenden Orten ist das Neujahrsingen seit der im vorigen Jahre

erlassenen öffentlichen Aufforderung abgeschafft worden.Diêzes Apolda: Reibdorf, Wickerstedt, Oberroßhla, Mattstedt
Dibzes Blankenhayn: nm Großlohma, Göttern, Hochdorf, Heils-

berg, Sundremda, ÖttstedtDiözec Buttstädt: Stadt Vuttelsiedr, Stadt Nastenberg, Großbrembach,
Eßleben, Hardisleben, Leutenthal, Mannstedt, Nermödorf, Großneuhau-
sen, Olberöleben, Rohrbach, Ruderödorf, Sachsenhausen, Willerstedt..

Diezes Dornburg: Kleinromstedt, Stiebritz und Hainichen, Wormstedt,
Krippendorf. .

roch-JukaOmbthgchctabt"obebamitbutFIltakkn,K-3tschms,"
Buttmh,Lobuschttb,AltkngöuncycloikwtlyJupqtkdhGroßschwabhaufen,
BuchamctcchotbaundNumödorhRothutstumMaua,Leutca,Burs
gaunnthnzcrla,(s)üschwcl)Nakam-nnthodigm,Ldbstathmätzem

Dibzes Ilmenau: Neusiß, Roda, Schmerseld, Wipfra, Heyda, unter-
pörli, Stüberbach , Markt-nehm

Diezes Mellingen: Denstedt, Schwabödorf, Rödigödorf, Mellingen, Groß
cromödorf, Aenoeinar, begefeld -0 Possendorf, Gelmeroda, Wiegendorf,
Umpferstedt.

Diözes Neumark: Neumark, Namsla.
Diözes Neustadt: Stadt Neustadr, Colba, Cospoda, Dreba (auf drey

Jahre zum Versuch), Keyla, Moderwitz, Neunhofen, Oberöppurg, die
Filiale von Pillingödorf, Renthenderf, Schöndorf nebst den Filialen, Wu-
stemvetzdorf, Unteroppurg, Weyra.

Diezes Tannroda: Stadt Tannroda, Stadt Berka, Thangelstedt.
Es hat sonach der landesväterliche Wunsch und Wille Sr. Königlichen Ho-

heit, des Großherzog5, schon in dem ersten Jahre nach seinem Bekanntwerden,
in einer ziemlichen Anzahl von Ortschaften einsichtsvolle Würdigung und gehorsa-e Befolgung gefunden. Vorzüglich ist dieß in der Diezes Ilmenan der Fall
Kvaerfal wo mmmehr das Neujahrsingen in den sämmtlichen Ortschaften derselben
beseitigt ist. Nächst an schließen sich die Diözesen Buttstad:, Jena, Mellingen
und Ne ustadt, wo die versuchte Abschaffung des Neujahrsingens für den ersten
Anfang eine regere Empfinglichkeit gefunden hat, als anderöwo. Nir die Diö-
zesen Allstedt, Großrudestedt, Udestedt und Weida machen zu ihrem Nachtheil ei-
ne Ausnahme; in ihnen hat sich, bis jetzt, keine Bereitwilligkeit gezeigt, der
erhaltenen Aufforderung # entsprechen.Bemerkung. In der Diözes Großrudestedt hat der Ort Nöda, nach einem Berichte

des dasigen Gerichtes, mit dem Abschaffen de Neujahrsingens von Haus zu Haus ge-
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gen Entschädigung der beyden Schullehrer und der Adjuvaänten aus der Gemeindekasse
einen löblichen Anfang gemacht, wobey dem Ortérichter Rechenbach vorzügliches Lob
gebührt. *r*# .

Die Art und Weise, wie die gnadigst vorbehaltene Entschadigung der Schul-
lehrer berucksichtigt worden, ist nicht uberall dieselbe. An manchen Orten haben
die Einwohner, ungeachtet daß nunmehr nur ein sogenanntes Absingen an einigen
Stellen des Dorfes, und kein Singen vor jedem Hause mehr Statt findet, sich
dennoch zur Fortgewähr des bisherigen Neujahrgeschenks an den Lehrer anhei-
schig gemacht; an einigen Orten hat die Gemeinde die Entschädigung übernom-
men, anderswo hat sich der Schullehrer mit einem geringen Bausch-Quantum be-
gnügt, oder auch, wie in Stüberbach, ganz auf Entschädigung verzichtet.

Als Orte, wo die Gemeinden sich ganz besonders fügsam und gegen ihre
Schullehrer uneigennübig und auständig benommen haben, können wir benennen:

Nerkewic mit Rödigen uu der Diözes Jena, Weyra in der Diözes Neustadt,
Ottstedt in der Diözes Blankenhayn. In Nerkewitz und Rödigen sammelt ein
Geineindeglied die Beyträgr für den Schullehrer ein; in Weyra bringt jeder seine
Neujahrögabe dem Schullehrer personlich in's Hausz in Ottstebt bey Magdala
schickten die Einwohner dem Schullehrer, schon den Tag vor dem neuen Jahre
1827, ihr gewöhnliches Geschenk unverkürzt in's Haus, hierauf fand am Neu-
jahrstage selbst ein Absingen einiger Kirchenlieder an einigen offenen Plätzen des
Dorfes Sta2t, wo dann die übrigen Einwohmer am andern Tage bey'm Einsam-
meln, gleichfallS unverkürzt, dem Sez#llehrer das Gewöhnlime gegeben haben.

Solche Beyspiele sprechen dem guten Vernehmen der Gemeinden mit ihren
Schullehrern,undderBildungsstufeder erstern, ein günstiges Zeugniß. Wich ist
hie und da nicht zu verkennen gewesen, daß das Gelingen der Aufgabe, vorzüg-
lich auch mit, dem erfolgreichen Einflusse des Ortögeistlichen, seiner wohlberechne-
ten Zusprache an die Gemeinde, wic z. B. in Großbrembach, zu verdanken ist.

Wir bezeigen den betreffenden Herren Superintendemten und Pfarrern, wie
auch den Schullehrern und Gemeinden, ingleichen den weltlichen Stellen, für das
bis jetzt in dieser Sache Geleistete und Vorbereitete unsere Zufriedenheit, und in-
dem wir hiermit zur Fortsetzung ihres Bemühens und zur weitern Nachfolge auf-
fordern, sind wir auödrücklich ermächtiget, hinzuzufügen:

daß Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, es gern sehen werden, wenn ei-
ne allgemeine freywillige Fugsamkeit Hochstdieselben der Nothwendigkeit über-

hebt, gebietend einzuschreiten. Weimar den 18. Dezember 1827.
Großherzogliches Sächsisches Ober-Konfistorium.

eucer.
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